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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information/Anhörung Ortsbeirat Oggersheim und Ortsbeirat Nördliche Innen-
stadt gem. § 75 (2) GemO am 

05.02.2018 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 19.03.2018 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 
21/2018 

06.04.2018 

Antrag auf Landesplanerische Stellungnahme (gem. § 20 (1) LPlG) mit 
Schreiben vom 21.03.2018 zurück am 

23.04.2018 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 (1) BauGB) im Zeitraum vom 
18.04.2018 bis 

09.05.2018 

Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung am 19.04.2018 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge (gem. § 4 (1) BauGB) mit Schreiben vom  

07.05.2018 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. § 4 
(2) BauGB) mit Schreiben vom 

11.05.2020 

Offenlagebeschluss am 06.05.2019 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt am 01.07.2020 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
09.07.2020 

bis 
14.08.2020 

Feststellungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am 05.10.2020 

Genehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als Höhere Ver-
waltungsbehörde durch Antrag vom       am 

  

Bekanntmachung des In-Kraft-Tretens im Amtsblatt *** am    

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Das Heinrich-Pesch-Haus will zusammen mit der katholischen Gesamtkirchengemeinde 
Ludwigshafen auf der Fläche des Heinrich-Pesch-Hauses sowie dem westlich angrenzenden 
Bereich ein Wohnkonzept in Verbindung mit ergänzender sozialer Infrastruktur und nut-
zungsverträglichen gewerblichen und sonstigen Nutzungen entwickeln.  
Zur Sicherung und Umsetzung dieser städtebaulichen Entwicklung wird für einen Teilbereich 
des bisherigen Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 586 „Südlich der Mann-
heimer-/ Frankenthaler Straße“ der Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ 
aufgestellt (Geltungsbereich vgl. Anlage 9.1.). 
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Der Bebauungsplan wird im Vollverfahren nach §§ 2 ff. BauGB aufgestellt. Dies umfasst ne-
ben der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange auch 
die Pflicht zur Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB. 
Nachdem der Bundesgesetzgeber mit der Baurechtsnovelle 2017 im Hinblick auf den gestie-
genen Wohnraumbedarf die neue Baugebietsart "Urbanes Gebiet" eingeführt hat, wird es mit 
dem Instrument der Festsetzung "Urbanes Gebiet" auch möglich, die gebotene Rücksicht-
nahme auf die bestehenden benachbarten Gewerbegebiete nördlich und südöstlich des Be-
bauungsplangebietes ohne weitere Einschränkungen zu gewährleisten. Die südlich der 
Stadtbahnlinie gelegenen Gewerbepotenzialflächen in der Entwicklungsachse West sollen 
möglichst nicht eingeschränkt werden. 
Deshalb wird das Planungsziel einer im Schwerpunkt wohnbaulichen Nutzung (im Rahmen 
eines Urbanen Gebietes gem. § 6a BauNVO) verfolgt, um hierdurch insbesondere auch den 
gestiegenen Wohnungsbedarf in der Stadt (vgl. Informationen zur Stadtentwicklung 9/2018 
"Wohnungssituation und Wohnungsbedarf", 
www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtentwicklung/veroeffentlichungen/) mit decken zu kön-
nen. 

 
Für den Bereich der sogenannten Entwicklungsachse West besteht bereits seit 2003 ein 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 586 „Südlich der Mannheimer-/ Frankent-
haler Straße“ mit der Zielsetzung gewerbliche Bauflächen zu entwickeln.  
Ein rechtskräftiger Bebauungsplan (Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler 
Straße“) liegt nur für den Bereich des Verkehrsohrs zwischen Bayreuther Straße und Koper-
nikusstraße vor.  
Die Fläche des „Verkehrsohrs“ zwischen Bayreuther Straße und Kopernikusstraße im Osten 
des Heinrich-Pesch-Hauses, welche ebenfalls im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
657 beinhaltet ist, ist noch Teil des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 568a, der dort ein 
Gewerbegebiet festsetzt. Der Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ setzt 
für dieses Teilgebiet zukünftig ebenfalls ein "Urbanes Gebiet" fest. Die Teilfläche „Verkehrs-
ohr“ des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 586a wird somit durch den Bebauungsplan Nr. 
657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ ersetzt. Das im Jahr 2015 vor dem Hintergrund der 
Flüchtlingsproblematik eingeleitete Bebauungsplanverfahren Nr. 651 „Kopernikusstraße Süd“ 
(Planungsziel: Ermöglichung des Baus von Unterkünften für Asylsuchende) wird nicht wei-
terverfolgt. 

 
Die Fläche der Straßenbahn wird durch die Planung nicht tangiert. 
 
Der Flächennutzungsplan '99 der Stadt Ludwigshafen [4] stellt für den Bereich „Gewerbliche 
Bauflächen“ und „Gemeinbedarfsfläche mit kultureller Zweckbestimmung“ dar, deshalb wird 
parallel zum Bebauungsplanverfahren ein Verfahren zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplans (Teiländerung Nr. 29 "Westlich Heinrich-Pesch-Haus") durchgeführt. 
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen 

RECHTSGRUNDLAGEN Stand 10.08.2020 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Teiländerung Nr. 29 ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan (vgl. 
Anlage 9.1.) und wird begrenzt: 

 
im Norden: durch die Mannheimer Straße und durch die Frankenthaler Straße, 

 
im Osten: durch die Kopernikusstraße 

 
im Süden: durch die Fläche der Straßenbahn und durch die Kopernikusstraße 

 
im Westen: durch die östliche Grenze der Flurstücke Nr. 2829/1 und 2829/5 

 
Die Größe der Teiländerung beträgt ca. 16,6 ha. 
  
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Rahmenplan Entwicklungsachse West 2018 (19.03.2018). 
[2] Masterplan Heinrich-Pesch-Siedlung (20.08.2020). 
[3] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 

2014. 
[4] Flächennutzungsplan 1999, Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein 

1999. 
[5] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Bericht Histo-

rische Recherche – Kesselschmiede. IGB Rhein-Neckar, Ludwigshafen 23.11.2018. 
[6] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Orientierende 

umwelttechnische Erkundung. IGB Rhein-Neckar, Ludwigshafen 11.02.2019. 
[7] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Ergänzende 

Erkundung der Verdachtsfläche 4. IGB Rhein-Neckar, Ludwigshafen 25.07.2019. 
[8] B-Plan Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler Straße“ Ludwigshafen am 

Rhein. Orientierende Erkundung. Ingenieurbüro Industrie Consult, Mannheim Juni 
2003. 

[9] Kopernikus-Siedlung Ludwigshafen. Umwelt- und Abfalltechnischer Bericht. WPW Ge-
oconsult Südwest GmbH, Ludwigshafen 22.02.2019. 

[10] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Verkehrspla-
nerischer Fachbeitrag. Durth Roos Consulting GmbH, Darmstadt 21.06.2018. 

[11] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Fortschrei-
bung des verkehrlichen Fachbeitrages für den Masterplan. Durth Roos Consulting 
GmbH, Darmstadt 29.03.2019. 

[12] Heinrich-Pesch-Siedlung Ludwigshafen am Rhein. Entwässerungskonzeption. Pla-
nungsbüro Piske, Ludwigshafen Juni 2020. 

[13] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Schalltechni-
sches Gutachten zum Bebauungsplan. WSW & Partner GmbH, Kaiserslautern 
15.01.2020. 

[14] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Ge-
ruchsimmissionsprognose. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe Sep-
tember 2019. 

[15] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ und B-Plan Nr. 586b „Mittelstandspark 
Mannheimer Straße“ Ludwigshafen am Rhein. Lokalklimatische Betrachtungen. Inge-
nieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe Juni 2020. 

[16] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Artenschutz-
Gutachten. Dipl.-Geogr. Johannes Mazomeit, Ludwigshafen November 2019. 
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[17] B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ Ludwigshafen am Rhein. Grünord-
nungsplan mit integrierter Umweltprüfung. Olschewski Landschaftsarchitekten, Lud-
wigshafen Juni 2020.  

[18] Wohnungssituation und Wohnungsbedarf; Informationen zur Stadtentwicklung 9/2018, 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 2018. 

 
 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE und -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Das Heinrich-Pesch-Haus möchte zusammen mit der katholischen Gesamtkirchengemeinde 
Ludwigshafen ein Wohnkonzept in Verbindung mit ergänzender sozialer Infrastruktur und 
nutzungsverträglichen gewerblichen und sonstigen Nutzungen entwickeln und realisieren.  
Östlich des Heinrich-Pesch-Hauses zwischen Bayreuther Straße und Kopernikusstraße be-
findet sich eine unbebaute Freifläche, das sogenannte „Verkehrsohr“. Diese Fläche ist Teil 
des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 586a, der dort ein Gewerbegebiet festsetzt. Die 
Fläche des „Verkehrsohrs“ soll in die genannte Nutzungsmischung integriert werden. Das 
„Verkehrsohr“ (auch „Quartier Kopernikus“ genannt) als Teilfläche des rechtskräftigen Be-
bauungsplans Nr. 586a wird somit durch den Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-
Pesch-Haus“ ersetzt. 
Hierbei soll gewährleistet werden, dass die Nutzungen innerhalb des Plangebiets verträglich 
zueinander sind und dass die bestehenden Gewerbegebiete entlang der Frankenthaler- und 
Mannheimer Straße sowie die verbleibenden Gewerbeflächen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. 586a „Südlich der Frankenthaler Straße“ nicht eingeschränkt werden. Die ge-
werbliche Weiterentwicklung der Entwicklungsachse West, entsprechend der bisherigen 
Zielsetzung (vgl. Anlage 9.2.), soll beibehalten werden. 
 
Zur Sicherung und Umsetzung der gesamten städtebaulichen Entwicklung um das Heinrich-
Pesch-Haus herum ist planungsrechtlich ein Bebauungsplan erforderlich. Der Bebauungs-
plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus sieht gemäß § 6a BauNVO die Festsetzung 
eines „Urbanen Gebiets“ vor. Entsprechend der Systematik der BauNVO soll das „Urbane 
Gebiet“ aus einer gemischten Baufläche entwickelt werden. Daher sind im Flächennutzungs-
plan für den abgegrenzten Geltungsbereich neben Grünflächen die Darstellungen gemisch-
ter Bauflächen notwendig. 
Im Flächennutzungsplan `99 der Stadt Ludwigshafen [4] sind in diesem Bereich eine Fläche 
für Gewerbe und eine Gemeinbedarfsfläche mit kultureller Zweckbestimmung dargestellt. Da 
der erforderliche Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden 
kann, wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB geändert. 
Der Änderungsbereich stellt die 29. Teiländerung des Flächennutzungsplans dar. 
 
 
3.2 Planungsziele und -grundsätze 

 Vorhandene Situation 
Das Plangebiet wird im Norden durch die Mannheimer- und Frankenthaler Straße, im 
Osten durch die Zufahrt zur Bahnunterführung (Kopernikusstraße), im Süden durch 
die Stadtbahnlinie und im Westen durch den westlichen Rand des Anwesens mit 
Pferdekoppel und Wiesenflächen begrenzt. 
Neben einzelnen siedlungsbezogenen Flächenanteilen wird das Gebiet im Wesentli-
chen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen dominiert. Bei dem siedlungsbezoge-
nen Flächenanteil handelt es sich um die Fläche des mehrgeschossigen Gebäude-
komplexes des Heinrich-Pesch-Hauses mit parkartiger Eingrünung, sowie einem Ein-
stellbetrieb für Pferde an der Mannheimer Straße. 
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Ein von Norden nach Süden verlaufender Gehölzstreifen unterbricht die landwirt-
schaftliche Nutzung. 
Die Fläche des „Quartier Kopernikus“ zwischen Bayreuther Straße und Kopernikus-
straße im Osten des Heinrich-Pesch-Hauses ist derzeit Teil des rechtskräftigen Be-
bauungsplans Nr. 586a, der dort ein Gewerbegebiet festsetzt. Das Verkehrsohr wird 
durch eine Baumreihe räumlich eingefasst. 
Entlang der südlichen Grenze des Geltungsbereichs verläuft ein Wirtschaftsweg 
längs der Stadtbahnlinie. Der Wirtschaftsweg mündet südlich des Heinrich-Pesch-
Hauses auf einen Wendehammer mit Stichstraße, welche an die Bayreuther Straße 
anschließt. 
 

 Planungsziel 
Durch die Teiländerung des Flächennutzungsplans in diesem Bereich soll die rechtli-
che Voraussetzung geschaffen werden, dass der Bebauungsplan Nr. 657 "Westlich 
Heinrich-Pesch-Haus" aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann. Die 
bisherigen Darstellungen der Gewerbeflächen (G) sowie die Gemeinbedarfsfläche mit 
kultureller Zweckbestimmung sollen neben Grünflächen vor allem in gemischte Bau-
flächen (M) geändert werden. Die im Flächennutzungsplan ´99 (Stand 2003) darge-
stellte Grünfläche zwischen Stadtbahnlinie und Heinrich-Pesch-Haus wird im Bebau-
ungsplan Nr. 657 „westlich Heinrich-Pesch-Haus durch entsprechende Festsetzun-
gen (Baumreihen, Grünflächen und Freiflächen einer Kindertagesstätte) umgesetzt. 
Da es sich hierbei um konkrete grundstücksbezogene Abgrenzungen handelt wird die 
Grünfläche in der zukünftigen Änderung vereinfacht dargestellt.  
Die Grünfläche an der westlichen Grenze des Geltungsbereichs wird in der 29. Tei-
länderung des Flächennutzungsplans erstmals dargestellt. Die Grünfläche wird als 
Abstandsfläche zwischen geplanten Gewerbeflächen und der geplanten gemischten 
Baufläche erforderlich. 
Auf Bebauungsplanebene kann dann das Planungsziel einer im Schwerpunkt wohn-
baulichen Nutzung (im Rahmen eines Urbanen Gebietes gem. § 6a BauNVO) weiter-
verfolgt werden, um hierdurch insbesondere auch dem gestiegenen Wohnungsbedarf 
in der Stadt (vgl. Informationen zur Stadtentwicklung 9/2018 "Wohnungssituation und 
Wohnungsbedarf", Seite 26- 
www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtentwicklung/veroeffentlichungen/) Rechnung zu 
tragen. 
Die Gemeinbedarfsfläche mit kultureller Zweckbestimmung umfasst den Bereich des 
Heinrich-Pesch-Hauses. Mit der Teiländerung des Flächennutzungsplans wird das 
Heinrich-Pesch-Haus Teil der gemischten Baufläche. Dadurch entstehen keine Ein-
schränkungen für das Heinrich-Pesch-Haus. Im Bebauungsplan Nr. 657 wird der Be-
reich als Urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO festgesetzt. Soziale und kulturelle Ein-
richtungen sind im Urbanen Gebiet allgemein zulässig. 
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Darstellung FNP `99 (Stand 2003)          zukünftige geänderte Darstellung 

                 
 
 

4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 2020 [3] ist der Geltungsbereich als Siedlungs-
fläche „Industrie und Gewerbe“ dargestellt. Im Laufe des Verfahrens wurde sichergestellt, 
dass der Flächennutzungsplan mit den Zielen der Regional- und Landesplanung vereinbar 
ist. Entsprechend einer informellen Abstimmung mit dem Verband Region Rhein-Neckar wird 
kein Widerspruch zu regionalplanerischen Zielen gesehen.  
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat zudem mit Schreiben vom 
21.03.2018 (AZ: 14-433-11:41 Ludwigshafen) im Rahmen der landesplanerischen Abstim-
mung keine Einwände gegen die Planung erhoben und die Übereinstimmung der Bauleitpla-
nung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung bestätigt. 
 
4.2 Informelle Planungen 

Die aktuelle Entwicklung mit dem Ziel in diesem Bereich eine gemischte Nutzung mit Wohn-
bebauung, ergänzender sozialer Infrastruktur und nutzungsverträglichen gewerblichen und 
sonstigen Nutzungen zu realisieren, war nicht mit dem bisherigen Rahmenplan aus dem Jahr 
2003 vereinbar. Eine Fortschreibung des Rahmenplans wurde nötig.  
Diese erfolgt auf der Grundlage einer konkretisierten Planung und eines daraus entwickelten 
städtebaulichen Konzepts, im Vorlauf zu den Bauleitplanverfahren mit Beschluss des Stadt-
rates vom 19.03.2018. Auf der Fläche des Heinrich-Pesch-Hauses sowie den angrenzenden 
Bereichen sind im Rahmenplan `18 (vgl. Anlage 9.2) gemischte Bauflächen dargestellt. 
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Abbildung 1: Rahmenplan 2018 "Westlich Heinrich-Pesch-Haus" 

Auf Grundlage des Rahmenplans wurde ein städtebauliches Konzept im Rahmen einer 
Mehrfachbeauftragung erstellt, welche das Heinrich-Pesch-Haus im Jahr 2018 durchgeführt 
hat. Als Ergebnis der Mehrfachbeauftragung wurde ein Masterplan zur Heinrich-Pesch-
Siedlung [2] erstellt, welcher am 28.01.2019 vom Bau- und Grundstücksausschuss zur 
Kenntnis genommen wurde. Gleichzeitig wurde die Stadtverwaltung beauftragt, auf Grundla-
ge des Masterplans das Bauleitplanverfahren weiter zu betreiben. 
 
 
4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan (Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler 
Straße“) liegt nur für den Bereich des Verkehrsohrs zwischen Bayreuther Straße und Koper-
nikusstraße vor. Die Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 586a zwischen Bay-
reuther Straße und Kopernikusstraße dem sogenannten „Verkehrsohr“ wird durch den Be-
bauungsplan Nr. 657 ersetzt. Das im Jahr 2015 eingeleitete Bebauungsplanverfahren Nr. 
651 „Kopernikusstraße Süd“ (Planungsziel: Ermöglichung des Baus von Unterkünften für 
Asylsuchende) wird nicht weiterverfolgt.  
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5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANDARSTELLUNGEN 

Es wird im Rahmen dieser Flächennutzungsplanteiländerung Nr. 29 im Vergleich zum 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan `99 der Stadt Ludwigshafen neben der Darstellung von 
Grünflächen lediglich die Art der baulichen Nutzung neu geregelt. Alle sonstigen Darstellun-
gen bleiben bestehen und werden somit nicht erneut begründet. 

 

5.1 Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) BauGB i.V.m. § 1 BauNVO) 

Die Baufläche wird als gemischte Baufläche dargestellt und erweitert somit die bestehenden 
gemischten Bauflächen entlang der Frankenthaler Straße in Richtung Westen. Aus dieser 
Flächendarstellung kann im Bebauungsplanverfahren insbesondere auch ein "Urbanes Ge-
biet" entwickelt werden. 
 
 
5.2 Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr.5 BauGB) 

Die Grünflächen werden als Abstandsflächen zwischen geplanten Gewerbeflächen und der 
geplanten gemischten Baufläche (insbesondere Wohnnutzung) erforderlich. Die Grünfläche 
zwischen Stadtbahnlinie und Heinrich-Pesch-Haus resultiert aus dem Landschaftsplan zum 
Flächennutzungsplan und stellt die Verlängerung der Grünfläche „In der Marlach“ dar. Die 
Struktur der Grünfläche wird in der 29. Teiländerung des Flächennutzungsplans an die Sied-
lungsentwicklung angepasst.  
 
 

6 UMWELTBERICHT 

(vgl. Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB) 

Anmerkung: 
Der Umweltbericht wurde auf Basis des Bebauungsplanverfahrens Nr. 657 „Westlich Hein-
rich-Pesch-Haus“ erstellt und geht deshalb in seinem Detaillierungsgrad und in der Aussage-
schärfe weit über die Anforderungen für die Maßstabsebene „Flächennutzungsplan“ hinaus. 
Er ist selbstverständlich trotzdem geeignet, die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der 
Flächennutzungsplanteiländerung Nr. 29 zu ermitteln und zu bewerten. 
 
Der Rahmenplan „Entwicklungsachse West 2018“ (vgl. Anlage 9.2) beinhaltet die Absicht der 
Stadt Ludwigshafen, im Westen des Stadtgebietes das Areal südlich der Mannheimer- 
/Frankenthaler Straße mit gewerblichen und gemischten Nutzungen zu entwickeln. Mit dem 
Bebauungsplan Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler Straße“ wird für einen 
ersten, ca. 10 ha großen Abschnitt östlich der Bayreuther Straße Baurecht geschaffen. Mit 
dem Bebauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“ befindet sich ein weite-
rer Bebauungsplan im Gebiet der Entwicklungsachse West in Aufstellung.   
Der Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ stellt ebenfalls einen Teilbe-
reich des für die Entwicklungsachse West geplanten Bebauungskonzeptes dar. Gemäß § 50 
UVPG wird die Umweltverträglichkeitsprüfung als Umweltprüfung nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches durchgeführt. 
 
6.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans sowie Ziele des Umweltschutzes 
6.1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 

Das Heinrich-Pesch-Haus will zusammen mit der katholischen Gesamtkirchengemeinde 
Ludwigshafen auf der Fläche des Heinrich-Pesch-Hauses sowie dem westlich angrenzenden 
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Bereich ein Wohnkonzept in Verbindung mit ergänzender sozialer Infrastruktur und nut-
zungsverträglichen gewerblichen und sonstigen Nutzungen entwickeln.  
Zur Sicherung und Umsetzung dieser städtebaulichen Entwicklung wird für einen Teilbereich 
des bisherigen Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 586 der Bebauungsplan 
Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ aufgestellt. 
Der Bebauungsplan wird im Vollverfahren nach §§ 2 ff. BauGB aufgestellt. Dies umfasst ne-
ben der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange auch 
die Pflicht zur Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB. 
 
Das Plangebiet wird im Norden durch die Mannheimer- und Frankenthaler Straße, im Osten 
durch die Zufahrt zur Bahnunterführung (Kopernikusstraße), im Süden durch die Stadtbahn-
linie und im Westen durch den westlichen Rand des Anwesens mit Pferdekoppel und Wie-
senflächen begrenzt. Eine kleine Fläche des Plangebiets befindet sich südlich der Stadt-
bahnlinie.  
 
Neben einzelnen siedlungsbezogenen Flächenanteilen wird das Gebiet im Wesentlichen 
durch landwirtschaftlich genutzte Flächen dominiert. Bei dem siedlungsbezogenen Flächen-
anteil handelt es sich um die Fläche des mehrgeschossigen Gebäudekomplexes des Hein-
rich-Pesch-Hauses mit parkartiger Eingrünung und Stellplatzanlagen, sowie einem Reiterhof 
am nordwestlichen Rand des Plangebiets. Ein von Norden nach Süden verlaufender Ge-
hölzstreifen unterbricht die landwirtschaftliche Nutzung. 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von 16,6 ha. 

Nachdem der Bundesgesetzgeber mit der Baurechtsnovelle 2017 im Hinblick auf den gestie-
genen Wohnraumbedarf die neue Baugebietsart "Urbanes Gebiet" eingeführt hat, wird es mit 
dem Instrument der Festsetzung "Urbanes Gebiet" auch möglich, die gebotene Rücksicht-
nahme auf die bestehenden benachbarten Gewerbegebiete nördlich und südöstlich des Be-
bauungsplangebietes ohne weitere Einschränkungen zu gewährleisten. Die südlich der 
Stadtbahnlinie gelegenen Gewerbepotenzialflächen in der Entwicklungsachse West sollen 
möglichst nicht eingeschränkt werden. 
Deshalb wird das Planungsziel einer im Schwerpunkt wohnbaulichen Nutzung (im Rahmen 
eines Urbanen Gebietes gem. § 6a BauNVO) verfolgt, um hierdurch insbesondere auch den 
gestiegenen Wohnungsbedarf in der Stadt (vgl. Informationen zur Stadtentwicklung 9/2018 
"Wohnungssituation und Wohnungsbedarf", 
www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtentwicklung/veroeffentlichungen/) decken zu können. 

 
Für den Bereich der sogenannten Entwicklungsachse West besteht bereits seit 2003 ein 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 586 „Südlich der Mannheimer-/ Frankent-
haler Straße“ mit der Zielsetzung gewerbliche Bauflächen zu entwickeln.  
Ein rechtskräftiger Bebauungsplan (Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich der Frankenthaler 
Straße“) liegt nur für den Bereich zwischen Bayreuther Straße und Kopernikusstraße vor. Die 
Fläche des Verkehrsohrs (Quartier Kopernikus) zwischen Bayreuther Straße und Koperni-
kusstraße im Osten des Heinrich-Pesch-Hauses ist Teil des rechtskräftigen Bebauungsplans 
Nr. 586a, der dort ein Gewerbegebiet festsetzt. Der Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Hein-
rich-Pesch-Haus“ sieht für das Plangebiet eine gemischte Baufläche (Urbanes Gebiet) vor. 
Die Teilfläche Verkehrsohr (Quartier Kopernikus) des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 
586a wird somit durch den Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ ersetzt. 
Das im Jahr 2015 eingeleitete Bebauungsplanverfahren Nr. 651 „Kopernikusstraße Süd“ 
(Planungsziel: Ermöglichung des Baus von Unterkünften für Asylsuchende) wird nicht wei-
terverfolgt. 

 
Weiterhin sieht der Bebauungsplan Nr. 586a eine gewerbliche Nutzung südlich der Stadt-
bahnlinie vor. Aufgrund der Festsetzung eines Urbanen Gebiets auf der Fläche des „Quartier 
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Kopernikus“ sind keine Beeinträchtigungen der angrenzenden Gewerbeflächen des Bebau-
ungsplans Nr. 586a südlich der Stadtbahnlinie zu erwarten. 
Entlang der Frankenthaler Straße sind hauptsächlich Mischgebiete festgesetzt (Bebauungs-
plan Nr. 633), sodass keine grundsätzlichen Konflikte zu einem „Urbanen Gebiet“ mit Wohn-
nutzung zu erwarten sind. 

 
Da der Flächennutzungsplan die Fläche des Geltungsbereichs als „Gewerbliche Baufläche“ 
darstellt, wird parallel zum Bebauungsplanverfahren ein Verfahren zur Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans (Teiländerung Nr. 29 "Westlich Heinrich-Pesch-Haus") durchgeführt. 

 
Neben der Festsetzung eines Urbanen Gebiets setzt der Bebauungsplan Nr. 657 eine Ge-
meinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kindertagesstätte im Bereich südwestlich des 
Heinrich-Pesch-Hauses fest. Weiterhin setzt der Bebauungsplan einen zentralen Grünstrei-
fen sowie eine Grünfläche am westlichen und südlichen Rand des Plangebiets fest. Die der-
zeit bestehende parkartig angelegte Freifläche südlich des Heinrich-Pesch-Hauses wird 
durch die Festsetzung einer privaten Grünfläche geschützt.  
 
Durch die im Bebauungsplan dargestellten Bauvorhaben entsteht insgesamt ein dauerhafter 
Verlust von 57.815 m² vegetationsfähigen Flächen.  

Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI.I S. 
3634), ist bei der Aufstellung, Änderungen oder Ergänzungen von Bebauungsplänen eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen 
des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach Anlage 1 zum BauGB (Fläche, Boden, Wasser, 
Luft / Klima, Tiere und Pflanzen, das Wirkungsgefüge zwischen den abiotischen und bioti-
schen Schutzgütern und die biologische Vielfalt, Menschen und deren Gesundheit, die Land-
schaft und Kultur- und Sachgüter) geprüft und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt. 
Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung des Bebauungsplanes. 
 
Nachfolgend werden die Zielvorgaben aus Fachgesetzen sowie aus übergeordneten Pla-
nungen und speziellen städtebaulichen Planungsvorgaben dargelegt. 

Darstellung der in Fachgesetzen festgelegten Ziele 

Für die vorliegende Planung sind vorrangig folgende Fachgesetze zu berücksichtigen: 

 Baugesetzbuch (BauGB) 
- § 1 Grundsätze (Schutz und Entwicklung der Lebensgrundlagen, nachhaltige Nut-

zung) 
- § 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz (Bodenschutz, Innenentwicklung, 

Schutz land-, forstwirtschaftlicher und wohnbaulicher Flächen, Eingriffsregelung) 
- §§ 2 und 2a (Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes) 

 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- § 1 Grundsätze (nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des 

Bodens, sparsamer Umgang mit Boden) 
- § 4 Pflichten (Vermeidung, Minderung, Sanierung) 

 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) 
- § 2 Ziele (Vorsorge und Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwirkungen, sparsa-

mer Umgang mit Boden, Sanierung) 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- § 1 Zweck (Schutz und Vermeidung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Minde-

rung von schädlichen Umwelteinwirkungen) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- § 1 Zweck (Sicherung von Gewässern) 
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- § 47 Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser (Erhalt oder Erreichung einer guten 
Grundwasserquantität und -qualität) 

- § 55 Grundsätze der Abwasserbeseitigung 

 Landeswassergesetz (LWG) 
- § 57 Allgemeine Pflicht zur Abwasserbeseitigung 
- § 58 Ausnahmen von der allgemeinen Pflicht zur Abwasserbeseitigung 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- § 1 Ziele (nachhaltige Sicherung, Erhalt, Wiederherstellung und Entwicklung von 

Natur und Landschaft, Vermeidung und Minderung von schädlichen Umwelteinwir-
kungen) 

- § 18 Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur Vermeidung, 
Minimierung und Ausgleich) i.V.m. §§ 13 ff. 

- § 44 Regelung Artenschutz 

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
- § 1 Ziele 
- § 2 Grundsätze (Erhalt und nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft) 
- §§ 6 ff. Regelung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Verpflichtung zur Vermei-

dung, Minimierung und Ausgleich) 
 

Darstellung der in Fachplänen festgelegten Ziele 

Fachplan Inhaltliche Vorgaben Art der Berücksichtigung 

Regionalplan Im Einheitlichen Regionalplan 
Rhein-Neckar 2020 [3] ist der 
Geltungsbereich als Siedlungs-
fläche „Industrie und Gewerbe“ 
dargestellt.  

Bebauungsplan entspricht den 
raumordnerischen Festlegungen 
einer Siedlungsfläche. 

Flächennutzungsplan Der gültige Flächennutzungs-
plan 1999 der Stadt Ludwigsha-
fen [4] stellt die Flächen des 
Geltungsbereichs als „Gewerbli-
che Bauflächen“ dar. 

Der Flächennutzungsplan wird 
für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 657 im 
Parallelverfahren gemäß § 8 (3) 
BauGB geändert. (Teiländerung 
Nr. 29 „Westlich Heinrich-
Pesch-Haus“). Es soll zukünftig 
eine gemischte Baufläche dar-
gestellt werden. 

Landschaftsplan 
Im Entwicklungskonzept des 
Landschaftsplans zum Flächen-
nutzungsplan der Stadt Lud-
wigshafen (Teiländerung Nr. 10 
„Entwicklungsachse West, 
Stand 2004) ist das Plangebiet 
als gewerbliche Baufläche dar-
gestellt. Das Grundstück des 
Heinrich-Pesch-Hauses wird als 
Gemeinbedarfsfläche darge-
stellt. Der südliche Bereich des 
Plangebiets entlang der Stadt-
bahnlinie wird von einer Grün-
achse tangiert. 
Bei der Grünachse handelt es 
sich um Bereiche für extensives 
Grünland, Einzelstrukturen, 
Grünflächen, Wegeachsen und 
Infrastruktur für Erholung. 
Die Grünachse verläuft in süd-

Im Rahmen der Planung wird 
diese Zielsetzung durch den 
Grünstreifen entlang dem Ver-
lauf der Stadtbahnlinie sowie 
der Festsetzung einer Grünflä-
che auf der Dreiecksfläche süd-
lich der Stadtbahnlinie erreicht. 
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westlicher Richtung und mündet 
in den Bereich für extensives 
Dauergrünland „In der Marla-
che“. 
Südlich der Stadtbahnlinie sieht 
der Landschaftsplan durchgrün-
te gewerbliche Bauflächen so-
wie allgemeine Grünflächen und 
Flächen für Freizeit und Erho-
lung vor. 
Die Wollstraße, die Bayreuther 
Straße sowie die Rotkreuzstra-
ße sind als Haupt-, Wander- 
und Radwege dargestellt. 
 

 
Art der Berücksichtigung 
 
Den Zielvorgaben aus den umweltschutzrechtlichen Fachgesetzen und den übergeordneten 
Planungen wurde grundsätzlich durch die Beauftragung entsprechender Gutachten Rech-
nung getragen. Eine Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse erfolgt durch die Auf-
nahme von Festsetzungen oder Hinweisen in den Bebauungsplan. 
 

6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 
6.2.1 Lage im Raum 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-
Haus“ befindet sich innerhalb der Gemarkungen Oggersheim und Friesenheim. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 16,6 ha und ergibt 
sich aus dem beigefügten Lageplan. Er wird begrenzt: 

 
im Norden: durch die Mannheimer Straße, durch die Flurstücke 2834/8 und 2834/10 so-

wie durch die Frankenthaler Straße 
 
im Osten: durch die Kopernikusstraße, 
 
im Süden: durch die nördliche Grenze Flurstücke Nr. 3497/6, 3511/3, 2095/5, 2829/7, 

2810/10 und durch die Kopernikusstraße, 
 
im Westen: durch die östliche Grenze Flurstücke Nr. 2829/5 und 2829/1. 

 

6.2.2. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 

 
Fläche 
 
Bestand 
Die Fläche des Geltungsbereichs wird derzeit zu einem Großteil durch landwirtschaftliche 
Flächen mit eingestreuten Gehölzstreifen geprägt. Weiterhin befinden sich Verkehrsflächen 
sowie das Heinrich-Pesch-Haus mit Außenanlage sowie eine Brachfläche zwischen Fran-
kenthaler-, Bayreuther-, und Kopernikusstraße (Fläche des sogenannten Quartier Koperni-
kus) im Geltungsbereich. 
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Bedeutung 
Bis auf die versiegelten Flächen auf dem Gelände des Heinrich-Pesch-Hauses sowie vor-
handenen Verkehrsflächen wird der Geltungsbereich durch unversiegelte Flächen mit größ-
tenteils Nutzungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft geprägt. Die unversiegelten Flächen 
sind für die natürliche Bodenfunktion und zum Teil für die Landwirtschaft bedeutend. 
 
Empfindlichkeit 
Da fast auf der gesamten Fläche eine Nutzungsänderung vorgesehen ist, ist die Empfind-
lichkeit gegenüber der natürlichen Bodenfunktion relevant. 
 
Vorbelastung 
Als Vorbelastung der Fläche sind die versiegelten Bereiche (Verkehrsflächen; Heinrich-
Pesch-Haus Areal) zu nennen. 
 
Boden 
 
Naturräumliche Gegebenheit/Bestand 
Das Untersuchungsgebiet liegt geologisch betrachtet im nördlichen Oberrheingraben im Be-
reich der Rheinniederung. Gemäß der geologischen Karte von Rheinland-Pfalz [Geologische 
Karte Rheinland-Pfalz 1:25 000, Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Blatt 
6516 Mannheim-Südwest, 2006] befindet sich das Untersuchungsgebiet im Bereich der 
Hochflutsedimente (o. Auensedimente) des Rheins. Im Bereich der ehemaligen Sandbänke 
und Altläufe sowie Ablaufrinnen der Umlaufflächen stehen feinklastische Sedimente an, ört-
lich Kies mit lehmiger Deckschicht des Quartärs [6]. 
 
Unter den Deckschichten, bestehend aus überwiegend gemischtkörnigen Böden, folgen 
Sande und Kiese, die dem oberen Kieslager zugeordnet werden. Das obere Kieslager bildet 
den Oberen Grundwasserleiter [Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaf-
tung Rhein-Neckar-Raum, Fortschreibung 1983 – 1998, Ministerium für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg, Hessisches Ministerium für Umwelt, Landschaft und Forsten, Ministeri-
um für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, 1999]. 
Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich überwiegend um bislang landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Der humose Oberboden besitzt nach den Ergebnissen der punktuellen 
Aufschlussbohrungen eine Mächtigkeit zwischen ca. 0,2 m und 0,6 m. Die feinsandigen, 
schwach tonigen Schluffe wurden in weichen bis steifen Konsistenzen angetroffen. Die Bö-
den des Ackerlandes sind der Bodengruppe OU nach DIN 18196 zuzuordnen. Stellenweise 
sind die bindig und organisch geprägten Böden an der Geländeoberfläche mit geringen bo-
denatypischen Anteilen (Ziegelsplitter, Glassplitter, Schlacke, Plastikreste etc.) durchsetzt 
und in dem Fall als Auffüllungen anzusprechen [6]. 
 
Bedeutung 
Anhand nachfolgender Bewertungsregeln werden die vor Ort anstehenden Flächenstruktu-
ren hinsichtlich definierter Bodenfunktionen bewertet und in ihrer Empfindlichkeit/ Wiederher-
stellbarkeit gegenüber Verlust bzw. Beeinträchtigung eingeschätzt. 
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Die tabellarische Übersicht zeigt auf, dass im Eingriffsgebiet etwa 20 % eine große Bedeu-
tung für die Bodenfunktionen haben. Zusammen mit den Flächen, die nur teilweise gestört 
sind und mit „mittel“ bewertet sind, nehmen diese Flächen gut 36 % des Planungsgebietes 
ein. Die weiten Ackerflächen hingegen werden wegen ihrer intensiven Nutzung (Folienan-
bau) nur als gering bewertet. Zusammen mit den Flächen, die bereits bebaut und versiegelt 
sind, macht das mehr als 60 % des gesamten Planungsgebietes aus [17]. 
 
Empfindlichkeit 
Versiegelung ist als der gravierendste Belastungsfaktor anzusehen, da sie zu einer Zerstö-
rung sämtlicher Bodenfunktionen führt. Insofern werden alle nicht überbauten/versiegelten 
Flächen als 'hoch empfindlich' eingestuft. 
Die Umlagerung von Boden sowie Bodenauftrag bzw. Bodenabtrag stellen eine erhebliche 
Belastung des Bodenpotenzials dar, jedoch nur in Bereichen mit natürlichen Bodenprofilen. 
Die Böden im Geltungsbereich haben somit eine hohe Empfindlichkeit gegenüber baulichen 
Eingriffen. 
Bodenverdichtungen führen vor allem zu einer Veränderung des Bodengefüges, d. h. zu ei-
ner Verminderung des Anteils an Grob- und Mittelporen. Hiermit verbunden sind Störungen 
des Wasser- und Lufthaushalts, die alle wichtigen Bodenfunktionen beeinträchtigen. Auf-
grund der geringen Versiegelung im gesamten Geltungsbereich kann die Empfindlichkeit des 
Bodens gegenüber Verdichtung als hoch eingestuft werden. 
 
Vorbelastung 
 
Die natürlichen Standortverhältnisse im betrachteten Bereich unterlagen und unterliegen 
anthropogenen Beeinflussungen, insbesondere durch 
 

 Bodenbewirtschaftung durch gärtnerische oder ackerbauliche Nutzung mit den 
daraus resultierenden Beeinträchtigungen durch Verdichtung / Veränderung der 
Bodenstruktur, Einträge durch Dünger und Pestizide sowie Störung des Boden-
lebens 
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 Punktuell Verlust der Bodenfunktionen infolge Überbauung und Verdichtung, Be-
festigung, Versiegelung 

 Auffüllungen mit standortfremden Materialien (Altlasten); im Planungsgebiet exis-
tieren registrierte Ablagerungen sowie (noch) nicht registrierte Altablagerungen 
(Verunreinigungen) [17]. 

 
Vorbelastung durch altlastverdächtige Flächen:  
Für die betroffenen Grundstücke des Bebauungsplans gibt es Erkenntnisse aus dem “Katas-
ter potentieller Altstandorte und Altablagerungen im Stadtgebiet Ludwigshafen“ (vgl. Abbil-
dung 2). Erfasst sind hier unter anderem Daten aus der Ersterhebung, die Mitte der 90er-
Jahre durchgeführt wurde und auf zahlreichen Datenquellen basiert. Dabei wurden unter 
anderem umfangreiche Recherchen im Stadtarchiv und der Gewerbemeldestelle durchge-
führt und historische Luftbilder bzw. Karten ausgewertet. Hieraus ergeben sich Hinweise auf 
altlastverdächtige Flächen, die aus umwelttechnischer Sicht relevant sein könnten (z. B. Ge-
werbestandort, Flakstellungen, Ablagerungen). 
 
Im Geltungsbereich sind folgende Altlastenverdachtsflächen (vgl. Abbildung 2) bekannt: 

 
Abbildung 2 Altlastenverdachtsflächen 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans wurde deshalb im Hinblick auf die Kennzeich-
nungspflicht nach § 9 Abs. 5 BauGB eine historische und orientierende Erkundung durchge-
führt.  
 
Nach Auswertung des Katasters potentieller Altstandorte und Altablagerungen im Stadtge-
biet Ludwigshafen gab es Hinweise, dass sich im Bereich des heutigen Heinrich-Pesch-
Hauses eine Kesselschmiede befand (Fläche 10). Basierend auf der Gewerbeakte (Stadtar-
chiv, Nr. 2330 B) und dem historischen Adressbuch ergibt sich für das Grundstück Frankent-
haler Straße 229 der Hinweis, dass hier von 1898 bis 1899 eine Kesselschmiede existiert 
haben könnte. Im Zuge der historischen Recherche wurden die genannten Datenquellen 
überprüft. Nach Aussagen des Stadtarchivs Ludwigshafen liegen keine weiteren Dokumente 
in Bezug auf eine ehemalige Kesselschmiede vor. Damit konnte diese vorliegende Erkennt-
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nis nicht bestätigt werden. Somit konnte für die Flurstücke 3337/4, 3360/6, 3361/15 und 
3495/6 eine ehemalige industrielle Nutzung nicht verifiziert werden. Zudem ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass in dem kurzen Nutzungszeitraum von 1,5 Jahren eine Kesselschmiede 
existiert hat. Hinzu kommt, dass inzwischen der Großteil der Fläche durch das Heinrich-
Pesch-Haus überbaut worden ist, wobei umfangreiche Erdbewegungen stattgefunden haben 
und nichts darüber bekannt ist, dass dabei Belastungen festgestellt worden sind [5]. 
 
Die historische Recherche durch die IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbh [5] hat 
ergeben, dass sich die Hinweise einer industriellen Nutzung nicht bestätigen lassen. 
 
Die altlastverdächtigen Flächen wurden zur Gefährdungsabschätzung der relevanten 
Schutzgüter Mensch, Nutzpflanze, Boden und Grundwasser durch die IGB Rhein-Neckar 
Ingenieurgesellschaft mbh gemäß Bundesbodenschutzverordnung (BBodschV) und ALEX 
02 Rheinland-Pfalz orientierend erkundet [6].  
 
 

 
Abbildung 3 Lageplan der Flächen aus Kataster potentieller Altstandorte und Altablagerungen 

Die Bodenuntersuchungen ergaben für die Verdachtsflächen Nr. 2, 5, 6 und 7 keine Prüf-
wertüberschreitungen für Wohnnutzung. Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-
Mensch ist somit ausweislich der Untersuchungsergebnisse nicht gegeben. 
 
Die Altlastverdachtsfläche 1+9 (ungeordnete Ablagerung Nr. 5682U052-2, nordwestlich 
Heinrich-Pesch-Haus) weist Überschreitungen der Prüfwerte nach BBSchV und ALEX-
Merkblatt 02 auf. Festgestellt wurden Verunreinigungen mit Blei und Polyzyklischen Aromati-
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) im Feststoff sowie Belastungen mit Sulfat und Chrom im 
Eluat Bei dieser Verdachtsfläche ist auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse 
ein hinreichender Verdacht auf das Vorhandensein einer schädlichen Bodenveränderung 
gegeben. Eine potentielle Gefährdung über die Wirkungspfade Boden – Mensch sowie Bo-
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den – Grundwasser sind nicht auszuschließen. Gemäß den Ergebnissen der orientierenden 
Erkundung durch die IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbh ist die von der ungeord-
neten Ablagerung Nr. 5682U052 -2 betroffenen Fläche (Altlastenverdachtsfläche 1+9) inner-
halb des Teilbereichs MU1a nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als „erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet“ zu kennzeichnen [6]. 
 
Bei der Verdachtsfläche 8 (ungeordnete Ablagerung 5681U051-2. sogenanntes Wäldchen) 
ergeben sich im oberflächennahen Bereich Überschreitungen der orientierenden Prüfwerte 
der Zielebene 2 (oPW2) für PAK11-16. Die Prüfwerte für gewerbliche Nutzung (oPW3) werden 
eingehalten. Auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist eine Gefährdung für 
den Wirkungspfad Boden-Mensch somit gegeben [6]. Dies ist insbesondere zu berücksichti-
gen, da im Bereich der Verdachtsfläche ein zentraler Grünstreifen mit Versickerungsflächen 
geplant ist (vgl. 3.2. Städtebauliche Konzeption). Die von der ungeordneten Ablagerung Nr. 
5681U051-2 betroffenen Fläche (Altlastenverdachtsfläche 8) wird nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB im Bebauungsplan als „erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet“ gekenn-
zeichnet.  
Bei Verdachtsfläche 4 (5682I010-2) ergeben sich gemäß Verdachtsflächenkataster der 
Stadt Ludwigshafen aus der multitemporalen Luftbildauswertung Hinweise auf eine ehemali-
ge gewerbliche Nutzung. Hierbei handelt es sich um den Standort einer ehemaligen Gärtne-
rei. Die Heizanlage wurde gemäß Historischer Recherche mit Koks beheizt. Zeitzeugen 
konnten bestätigen, dass die Heizanlage nicht mit Heizöl betrieben wurde. 
Im Zuge der orientierenden Erkundung wurden im Feststoff keine Prüfwertüberschreitungen 
festgestellt, jedoch weist die Bodenluft geringe Konzentrationen an aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (AKW) auf, so dass eine Gefährdung nicht vollständig ausgeschlossen werden 
konnte. Auf der Fläche ist Wohnnutzung geplant. Aufgrund dessen wurden weitergehende 
Erkundungen vorgenommen.  
IGB Rhein-Neckar mbH führte eine Detailerkundung durch [7]. Hierbei wurden keine Über-
schreitungen der Prüfwerte nach BBodSchV und ALEX Merkblatt 02 im Hinblick auf die Ge-
fährdungspfade Boden – Mensch, Boden – Bodenluft – Mensch und Boden – Grundwasser 
festgestellt. Das Gefährdungspotenzial wird als sehr gering eingeschätzt. Gemäß den Unter-
suchungsergebnissen ist ein Sanierungsbedarf der Fläche nicht gegeben [7]. 
 
Im Bereich der RKS 8A südlich des Heinrich-Pesch-Hauses wurden im Zuge der Orientie-
renden Erkundung künstliche Auffüllungen festgestellt. In der Tiefe von 0,5-2,8 m (vermutlich 
Straßenbaukörper) konnten Belastungen durch PAK 11-16 nachgewiesen werden. In den obe-
ren Zentimetern (0,08-0,35) sind keine Belastungen festgestellt worden und somit ist eine 
Gefährdung für die Wirkungspfade Boden – Mensch (Nutzung Wohngebiet) nicht gegeben. 
Für die Wirkungspfade Boden – Nutzpflanze und Boden – Bodenluft – Mensch ergeben sich 
ausweislich der Untersuchungsergebnisse keine Hinweise auf Gefährdungen [6]. Da der 
Bebauungsplan für diesen Bereich Baufelder vorsieht, wird in der Planzeichnung auf die Ab-
lagerung hingewiesen. Für den untersuchten Bereich RKS 8A gelten die Hinweise zu Bo-
denschutz/Altlasten des Bebauungsplans.  
 
Zwischen Frankenthaler-, Kopernikusstraße und Bayreuther Straße (zukünftiges Quartier 
Kopernikus) befindet sich eine ungeordnete Ablagerung (Nr. 5682U123-2, die im Boden-
schutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz (BIS-Bokat) unter der Registriernummer 
31400000-0391 geführt wird. Sie wurde im Juni 2003 durch das Ingenieurbüro Industrie 
Consult, Mannheim orientierend erkundet [8]. Eine weitere Erkundung erfolgte im Februar 
2019 durch das Ingenieurbüro WPW Geoconsult Südwest [9]. Die Auffüllung besteht aus 
Erdaushub, der schichtenweise mit Bauschutt und Schlacken sowie teilweise auch Form-
sanden durchsetzt ist. Die Ablagerungen, weisen aufgrund der Schlackenanteile teils deut-
lich erhöhte PAK-Gehalte auf, die auch die Prüfwerte nach Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) für gewerbliche Nutzung erheblich überschreiten. Die von der betroffenen Flä-
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che innerhalb des „Quartiers Kopernikus“ wird deshalb nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als "er-
heblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet" gekennzeichnet [8]. 
Da die hohen Schadstoffgehalte in einer Tiefe größer 1 m unter Geländeoberkante angetrof-
fen wurden, ist eine akute Gefährdung der menschlichen Gesundheit – etwa durch Kontakt 
mit den beschriebenen Materialien - nicht gegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand beab-
sichtigt der Vorhabenträger die vollständige Beseitigung der Ablagerungen. 
 
Geplante Bauarbeiten und Eingriffe in den Untergrund sind im Bereich der Verdachtsflächen 
fachgutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. Bodenaushub, der im Zuge von Bau-
maßnahmen anfällt und nicht wiederverwertet werden kann, ist ordnungsgemäß zu beseiti-
gen. In den als erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belasteten Grundstücken (Kenn-
zeichnung nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass eine Gefährdung der betroffenen Schutzgüter auszuschließen ist. Die Maßnahmen sind 
mit der Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

  
Versickerung 
Mittels der orientierenden Erkundung der IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft wurden 
orientierende Aussagen zur Versickerungsfähigkeit auf dem Gelände getroffen. 
Um die Versickerungsfähigkeit des Bodens im Geltungsbereich zu gewährleisten sind weite-
re Maßnahmen notwendig: Die erkundeten Böden, welche nach dem Regelwerk DWA-A 138 
Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte aufweisen, die geringer sind als gefordert, müssten im Falle 
des Anlegens von Versickerungsanlagen gegen geeigneten Austauschboden ersetzt wer-
den. 
Nach dem Regelwerk DWA A-138 muss zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und 
dem relevanten Grundwasserhöchststand ein Abstand von mind. 1 m eingehalten werden. 
 
Wasser 
 
Naturräumliche Gegebenheit/Bestand 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten oder anderen wasserrechtlichen 
Schutzzonen. Fließ- oder Stillgewässer sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Nach 
der hydrogeologischen Kartierung des Rhein-Neckar-Raumes gliedert sich der großräumige 
hydrogeologische Untergrundaufbau in den 
 

 Oberen Grundwasserleiter, quartäre Sande und Kiese mit Mächtigkeiten bis 
20 m, teilweise mit Feinsand-, Schluff- und Tonlinsen, 

 oberen Zwischenhorizont, Grundwassergeringleiter, überwiegend Tone und 
Schluffe mit Mächtigkeiten bis 25 m, 

 Mittleren Grundwasserleiter, getrennt durch zwei Zwischenhorizonte, 

 ein unterer Zwischenhorizont und 

 den unteren Grundwasserleiter. 
 
Der Grundwasserflurabstand beträgt im Untersuchungsgebiet bei mittleren Grund-
/Rheinwasserständen ca. 3 bis 4 m (entspricht ca. 88,0 bis 87,0 m +NN). 
Die nur wenige Meter südlich des Plangebietes befindliche Grundwassermessstelle 1394 
weist bei einer Geländehöhe von 91,48 m+NN einen langjährigen Pegelstand (1981-2019) 
88,14 m+NN auf, das sind mehr als 3 m unter Flur. Selbst eine max. Wasserstand bei 89,27 
m+NN (03.03.2003) lässt für das Untersuchungsgebiet noch einen Flurabstand von mehr als 
2 m abgreifen. Lediglich die zentrale Geländesenke (ca. 90 m+NN) könnte im Extremfall 
oberflächennah Grundwasser anzeigen [17]. 
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Bedeutung 
Grundwasservorkommen sind umso bedeutender, je größer ihre Ergiebigkeit ist. Die Ergie-
bigkeit des Grundwassers ist unter anderem abhängig von der Grundwasserneubildungsrate, 
das heißt der Niederschlagsmenge abzüglich Verdunstung und Abfluss. Aufgrund der gerin-
gen Versiegelung im Geltungsbereich ist die Ergiebigkeit des Grundwassers derzeit als hoch 
einzuschätzen. Zum Schutz des oberflächennahen Grundwassers sind die Filterfunktion der 
lehmigen Böden und der Grundwasserflurabstand von mittlerer bis hoher Bedeutung [17]. 
 
Empfindlichkeit 
Es besteht grundsätzlich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung, da wichtige 
Funktionen wie die Grundwasserneubildung und das Wasserrückhaltevermögen auf der Flä-
che verloren gehen können. 
 
Vorbelastung 
Es lassen sich drei vorbelastende Beeinträchtigungsrisiken benennen: 

 Landwirtschaftliche Intensivnutzung auf Ackerflächen und in der Tierhaltung 

 diffuse Stoffeinträge aus der unkontrollierten, informellen Aufenthaltsnutzung im Be-
reich der Gartenbrache 

 Aufgrund der orientierenden Bodenerkundung (IGB 2019) ist eine Gefährdung über 
den Wirkungspfad Boden-Grundwasser für die Verdachtsflächen 1+9 und 8 derzeit 
möglich; andere Verdachtsflächen sind ohne Befund [17]. 

 
Vorbelastungen sind im Bereich der bereits versiegelten Flächen (Verlust Infiltrationsfläche) 
vorhanden. 

 
Klima und Luft 

 
Naturräumliche Gegebenheit/Bestand 
Das Klima des Planungsraumes ist sommerwarm und wintermild. Die Jahresdurchschnitts-
temperatur in Ludwigshafen am Rhein liegt bei 10.1 °C. Mit 19.1 °C ist der Juli der wärmste 
Monat des Jahres; der Januar ist mit einer durchschnittlichen Temperatur von 1.0 °C der 
kälteste Monat des ganzen Jahres. Die durchschnittlichen Temperaturen schwanken im Jah-
resverlauf um 18.1 °C zwischen dem wärmsten Monat Juli und dem kältesten Januar. Es gibt 
das ganze Jahr über deutliche Niederschläge. Über ein Jahr verteilt summieren sich die Nie-
derschläge zu 638 mm auf. Der trockenste Monat Februar (41 mm) weist noch hohe Nieder-
schlagsmengen auf. Der Monat ist damit der niederschlagsärmste des ganzen Jahres. Der 
meiste Niederschlag fällt hingegen mit durchschnittlich 73 mm im Juni [15]. 

 
Bedeutung 
Der gesamte Landschaftsraum gilt als Gebiet mit einer sehr großen Wärmebelastung, der 
maßgebliche Schwellenwert wird sehr häufig überschritten, so dass zeitweise ein extremes 
Bioklima vorherrscht. Die Siedlungskerne im Großraum Ludwigshafen gelten sogar als ext-
rem belastet. Die Auswirkungen strahlen über die Siedlungskerne hinaus auch auf die Ort-
steile und die Siedlungsränder aus.  
Von besonderer lokaler Bedeutung sind die geländeklimatischen Ausgleichsräume der Wie-
sen und Äcker des Freiraumes nördlich der A 650 sowie die Freiflächen im Umfeld der Gro-
ßen Blies im Südosten. Insofern werden die diversen Klimagutachten bestätigt, die bereits in 
früheren Jahren den Freiflächen im Westen der Innenstadt eine besondere klimaökologische 
Bedeutung zusprechen. Selbst in windschwachen Strahlungsnächten stellen sich regionale 
Winde ein. Es entstehen - insbesondere in der ersten Nachthälfte - bodennahe Luftströmun-
gen, die zu den Bereichen der maximalen Überwärmung in der Innenstadt gerichtet sind. 
Aufgrund der nächtlichen Abkühlung der Freiflächen entstehen Flurwinde, deren Wirkungs-
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raum sich allerdings im Bereich der Gewerbe- und Mischgebiete an der Frankenthaler Stra-
ße / Mannheimer Straße befindet [17].  
Vor diesem Hintergrund hat der Planungsträger die lokalklimatischen „Betrachtungen“ aktua-
lisieren lassen. Die Gutachter bestätigen die Windbewegungen über den landschaftlichen 
Freiräumen. Gleichzeitig wird aber auch nachgewiesen, dass die baulichen Strukturen im 
Zuge der Mannheimer Straße und im Umfeld des HPH deutliche Reduzierungen der Strö-
mungsdynamik bewirken. In gleicher Weise werden die geländeklimatischen Wirkungen auf 
die örtlichen Temperaturverhältnisse bestätigt. Im Tagesverlauf führen die vegetationsbe-
standenen Flächen zu einem moderateren Temperaturanstieg; während der Nachtstunden 
hingegen kühlen sich diese Flächen im Vergleich zu versiegelten/ bebauten Flächen erheb-
lich deutlicher ab [17]. 
 
Empfindlichkeit 
Die bestehenden Klimamerkmale kennzeichnen den gesamten Raum, in besonderer Weise 
den städtischen Siedlungskomplex insgesamt, als bioklimatischen Belastungsraum. Im 
Sommer tritt eine starke Wärmebelastung auf; im Winter kommt es zu mitunter mehrere Ta-
ge andauernden Inversionswetterlagen, die zu Schadstoffanreicherungen in den bodenna-
hen Luftschichten führen können. Es ist dargelegt worden, dass die örtlichen Vegetations- 
und Freiraumstrukturen deutlich spür- und messbare Ausgleichswirkungen haben und lokal-
klimatische Wohlfahrtsfunktionen erfüllen [17]. 
 
Vorbelastung 
Vorbelastungen sind v. a. durch die bebauten und versiegelten Flächen vorhanden. 

 

Tiere und Pflanzen 
 
Das Vorkommen von Biotoptypen, Pflanzen und Tieren wurde ermittelt und wird im Folgen-
den beschrieben. 
 
Bestandsbeschreibung Flora 
 
Tabelle 1: Übersicht Biotoptypen im Untersuchungsraum 

Struktur Beschreibung 

Gehölze 

Gebüsch, flächenhaft (BB0) 
Mehrstufige, gereifte Bestände, häufig mit Baumaufwuchs, z.B. südlich Reitplatz oder südöstliche 
Eingrünung des Heinrich-Pesch-Haus-Geländes. 

Gebüschstreifen (BB1) 
Ziergehölz, vor allem zur Eingrünung des Heinrich-Pesch-Haus-Geländes sowie begleitend zur 
Baumallee an der Mannheimer/ Frankenthaler Straße 

Gebüsche mittlerer Standorte (BB9) 
Bestand an der temporären Stellplatzfläche; flächiges Feldgehölz im Süden des Plangebietes 
(südlich der Straßenbahn). Mehrstufig aus (überwiegend) heimischen Gehölzen mit (Alt-)Bäumen 
(hier nur 200m² im Plangebiet) 

Gehölzstreifen (BD3) 
Flächiges Ziergehölz mit (vereinzeltem) Altbaumbestand, z.B. an Neben- und Böschungsflächen 
des Straßenbahngleises 

Pflanzbeet (HM5) 
flächiger Gehölzbewuchs aus niedrigen Sträuchern und / oder Bodendeckern unter 
solitären Ziersträuchern, Heistern oder Bäumen in der Parkanlage Heinrich-Pesch-Haus 

Streuobstgartenbrache (HK7) /Brache der Kleingartenanlage (HS9) 
Ehemalige Gartenflächen mit alten Obstbäumen (u.a. Walnuss, Kirsch-Arten, Maulbeere) und 
aufgekommenen Gehölzbewuchs (Brombeere, Hartriegel, Ahorn, Robinie). 
Differenzierung in HK7 und HS9 aufgrund der bestehenden Nutzung der Flächen im nördlichen 
Bereich und der damit verbundenen Einflussnahme / Störung bzw. der zunehmenden Undurch-
dringlichkeit des Bewuchses im südlichen Bereich (HK7) Standorte: Verwilderte Gartenparzelle 
östlich des Anwesens Mannheimer Straße 214, ehemalige Gartenparzelle zwischen Mannheimer 
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Straße und Rhein-Haardt-Bahn 

Bäume 

Baumreihe (BF1) 
Platanenallee entlang der Mannheimer/Frankenthaler Straße 

Baumgruppe (BF2) 
Lindenrondell am "Verkehrsohr" 
Baum-Ensembles, die insbesondere aufgrund ihres Alters und ihres Standortes 
eine hohe gestalterische Wirkung besitzen. Beispiele: Platanen auf dem Stellplatz vor 
dem Heinrich-Pesch-Haus, paarweise oder als Dreier-Gruppen gepflanzte Solitärbäume in der 
Parkanlage. 

Einzelbaum (BF3) 
Laubbäume mit Solitärwirkung aufgrund ihres Standortes, Alters, Entwicklung oder ihrer Bedeu-
tung 
Beispiele: alter Maulbeerbaum im Norden der ehem. Gartenparzelle, einzelne Linden 
in der Platanenallee an der Mannheimer /Frankenthaler Straße als Relikte der ehem. 
Lindenallee 

Grünland 

Magergrünland (ED0) 
Wiesen- / Koppelfläche im Süden des Pferdehof-Geländes (zwischen HU3-Fläche 
(s.u.) im Norden und Wirtschaftsweg /Gleisfläche im Süden) 
Die Wiese könnte gem. der aktuellen Kartieranleitung (Stand 28.11.2018, MUEEF 
2018/2) ein pauschal geschütztes Biotop sein gemäß§ 15(1) Nr. 3 LNatSchG: Magere 
Flachland-Mähwiese 
Eine Überprüfung anhand der Kriterien fand im August 2019 statt und war aufgrund 
der Trockenheit und der fortgeschrittenen Vegetationsentwicklung nur bedingt aussagekräftig. 

Säume 
und Raine 

Trockene Säume und Raine 
linienförmige Hochstaudenflur (KB0) auf gering genutzten Randflächen, teilweise 
gestuft und einseitig durch angrenzende Nutzung (Reitweg, Ackerfläche) beeinflusst 
Ackerraine (HC0) als überwiegend grasiger Saum mit einzelnen Hochstauden im Grenzbereich 
zwischen Ackerflächen, Gehölzrändern und Wegen. 

Grünflä-
chen 

Verkehrsrasenflächen (HC4) 
Gras-krautreiche Ruderalvegetation auf trockenen und verdichteten Standorten auf 
den Verkehrsinseln Bayreuther / Kopernikusstraße; Entlang der Frankenthaler / Mannheimer Stra-
ße auch mit Strauchpflanzungen (HM0). 

sonstige Grünanlage (HM0) 
Gras-krautiger, teilweise ruderaler und vereinzelt mit Sträuchern bewachsener Grünstreifen mit 
Lindenrondell am Verkehrsohr (inklusive Grünflächen am Zugang Kopernikusstraße), 
Trittrasen, Parkrasen (HM4) 
Intensiv gepflegte und bewässerte Rasenflächen in der Parkanlage des Heinrich-Pesch-Hauses 
(siehe oben) 

Gestörte Grünflächen mit stark beanspruchter, lückiger Vegetation 
Lagerplatz, bewachsen (HT3) 
Schnittgutlager in der Nordwest-Ecke d. H.-Pesch-Haus-Geländes Fläche mit Laub und Grün-
schnitthaufen sowie aufkommenden nährstoffliebenden Staudenfluren  

Rasen-Reitplatz, gestörte Wiese (HU3) 
Wiesenflächen und gemähte Nebenflächen am Reitplatz, die aufgrund starker Frequentierung 
einer höheren Belastung unterliegen (Verdichtungserscheinungen, Verletzungen der Grasnarbe) 

Parkplatz, Schotterrasen (HV2) 
Im Nordwesten des Heinrich-Pesch-Haus-Geländes wurde ein provisorischer Stellplatz angelegt, 
der bei besonderen Veranstaltungen genutzt wird. Die Zufahrt ist unversiegelt (s. VB2) 

unversie-
gelt 

Hofplatz, gering versiegelt (HT2) 
unversiegelte Zufahrten und Plätze am Pferdehof mit nutzungsabhängig veränderlicher Größe 
(Übergänge zu VB2 und HU3) 

Reitplatz, Koppel, Auslaufflächen (HU2) 
Fläche ohne Oberboden (Bodenaustausch durch Sand), überwiegend vegetationslos 
und verdichtet 

Feldweg, Parkweg, unversiegelt (VB2); 
Flächen mit nutzungsabhängig unterschiedlichem Grad an offenen Boden, Verdichtung und Be-
wuchs 

Umfahrt des provisorischen Stellplatzes 
auf dem Heinrich-Pesch-Haus-Gelände (HV2) Gepflegte Parkwege in der Parkanlage 
Heinrich-Pesch-Haus (siehe oben) 

weitere 
anthropo-
gene 
Biotopty-

Acker (HA0) 
Intensiv bewirtschaftete Flächen, teilweise mit Folieneinsatz. Untergliederung der Flächen durch 
Gehölzstreifen und –inseln 

rechtl. festgesetztes Gewerbegebiet (HN0) „Verkehrsohrs". Bebauung noch nicht realisiert; vor Ort 
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pen extensive magere Rasenfläche mit Tendenzen zur Ruderalisierung sowie drei Gehölzgruppen (mit 
alten Weiden und Pappeln sowie Gebüschbeständen) zusammen. 

Gebäude (HN1) 
Im Planungsgebiet befindet sich der mehrgeschossige Gebäudekomplex des Heinrich- 
Pesch-Hauses (Abb. siehe dort) 
Am Rande des B-Plangebietes, außerhalb der Grenzen des B-Planes, der Pferdehof 
mit Wohnhaus und Nebengebäuden (Scheune, Stallungen etc.) 

Straßenbahnlinie im Schotterbett (HD5) 
Die Trasse der Straßenbahn (Rhein-Haardt-Bahn) verläuft zweigleisig. Von der in Ost-West-
Richtung verlaufende Trasse befindet sich nur ein ca. 130 m langer Abschnitt innerhalb des Pla-
nungsgebietes 

Parkplatz, versiegelt (HV1) 
Stellplatzanlage zw. Gebäudekomplex und Frankenthaler Straße, gepflasterte Fläche, 
gegliedert durch Baumstreifen mit alten Bäumen (überwiegend Platanen) 

Gemeindestraße (VA3) (Mannheimer / Frankenth. Str./ Bayreuther Str. 
Feldwege versiegelt (VB1) beidseits der Straßenbahntrasse Rad-, Fußweg (VB5) entlang aller 
Gemeindestraßen 

 
Bedeutung/ Empfindlichkeit Flora 
Nachfolgend werden die vorhandenen Biotopflächen und -strukturen auf der Grundlage der 
Biotoptypenkartierung hinsichtlich ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung fünfstufig bewertet. 
Kriterien der Bewertung sind 

 bestehende Schutzvorgaben (FFH-Gebiet, NSG etc.). 

 Zustand des Biotops (Natürlichkeitsgrad, Artenvielfalt und -reichtum im Hinblick auf 
seine typische Ausprägung, Vorkommen von Rote-Liste-Arten) 

 Verbreitung und Gefährdung des Biotoptyps sowohl im Planungsraum als auch regi-
onal bis überregional 

 derzeitige Vorbelastung und die Empfindlichkeit gegenüber weiteren Belastungen 

 Funktion im Gesamtlebensraum (z. B. als Vernetzungselement) 

 Wiederherstellbarkeit und Entwicklungspotential der Standorte 
 
Eine Bewertung von Gebäuden (HN1) wird nicht vorgenommen, da diese meist nur eine sehr 
geringe naturschutzfachliche Bedeutung haben. Im Einzelfall allerdings können Alter, Struk-
tur und Nutzung bestimmter Nischen im Dachstuhl, Bauwerksnischen und Ritzen anbieten, 
die z.B. für Fledermäuse Sommer- und Winterquartier zugleich sein können. Die nachfolgen-
de Tabelle gibt die Bewertung der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen zu-
sammenfassend wieder (Tabelle 2). Soweit zwei Wertstufe verwendet, können die vor Ort 
tatsächlich vorhandenen Flächen/ Strukturen wg. Größe, Entwicklungstendenz oder (Tier-) 
Artenvorkommen eine höhere/ geringere Wertigkeit besitzen. 
 
Tabelle 2: Ökologische Wertigkeit der im Plangebiet vorhandenen Biotoptypen 

Biotoptyp Bezeichnung 
Wertstufen 

1 sehr gering 2 gering 3 mittel 4 hoch 5 sehr hoch 

BB0 Gebüsch, flächenhaft   x x  

BB1 Gebüschstreifen  x x   

BB9 Gebüsche mittlerer Standorte   x x  

BD3 Gehölzstreifen   x x  

BF1 Baumreihe    x  

BF2 Baumgruppe   x x  

BF3 Einzelbaum   x x  

BH4 Allee   x x  

ED0 Magergrünland   x x  

HA0 Acker, intensiv bewirtschaftet  x    

HC0 Rain  x x   

HC4 Verkehrsrasenflächen x x    

HD5 Straßenbahnlinie (im Schotterbett)  x x   

HK7 Streuobstgartenbrache    x  

HM0 Grünanlage, sonstige  x x   

HM1 Strukturreiche Parkanlage mit altem Baumbe-
stand 

  x   
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HM4 Trittrasen, Parkrasen  x x   

HM5 Pflanzbeet x x    

HN0 Privatgelände, Bauflächen allgemein  x    

HS9 Brache der Kleingartenanlage  x    

HT1 Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad x     

HT2 Hofplatz, gering versiegelt  x    

HT3 Lagerplatz, bewachsen  x    

HU2 Reitplatz, Koppel (überwiegend vegetationslos) x x    

HU3 Rasen-Reitplatz, gestörte Wiese  x x   

HV1 Parkplatz, versiegelt x     

HV2 Parkplatz, Schotterrasen x x    

KB0 Trockener Saum, linienförmige Hochstaudenflur  x x   

VA3 Gemeindestraße x     

VB1 Feldweg, befestigt x     

VB2 Feldweg, Parkplatz, unversiegelt x x    

 
 
Bestandsbeschreibung Fauna 
Das Planungsgebiet und sein Umfeld besitzen für verschiedene Tierartengruppen ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Habitatangebote: 

 Lage am Siedlungsrand mit Anschluss an die Offenlandschaft im Süden und Westen 

 Altbaumbestand 

 Gehölzbestände: Gehölze HPH und Gehölzriegel 

 Magerwiese 

 Tierhaltung 
 

Hierbei sind sowohl Arten der siedlungsangepassten Fauna (Kulturfolger und Ubiquisten) als 
auch die im Ludwigshafener Stadtgebiet selteneren Arten der Feldflur und des Wald(rand)es 
zu erwarten. Auf der Grundlage des für das Plangebiet erstellten Artenschutzgutachtens 

können die wesentlichen, planungsrelevanten Tierarten und Artengruppen wie folgt darge-
stellt werden: 
 

 Fledermäuse: trotz mehrfacher Begehungen speziell in Dämmer- und Nachtstunden 
keine Beobachtungen. Allenfalls Sommer-/ Wochenstubenquartiere im Bereich der 
Pferdehof-Gebäude 
 

 Sonstige Säugetiere: Im betrachteten Bereich sind Vorkommen der häufigeren und 
an die Kulturlandschaft angepassten (Klein-)Säuger bekannt bzw. zu erwarten: Mäu-
searten, Eichhörnchen, Igel, Maulwurf, Steinmarder, Kaninchen und Feldhasen, 
Füchse Weitere besonders geschützte Arten wie Siebenschläfer, Mauswiesel und 
Hermelin sind aufgrund der vorhandenen Strukturen ebenfalls nicht auszuschließen. 
Die streng geschützte Haselmaus hingegen ist nicht zu erwarten da ein Nachweis 
(Fraßspuren) während der speziellen Geländeerhebung nicht bestätigt wurde. 
 

 Vögel: Die Vogelwelt ist im Artenschutzgutachten umfänglich nachgewiesen worden. 
Weil verschiedene Biotopstrukturen (Wasser, Röhricht und Moore, Wald, Altholzbe-
stände und Streuobstwiesen) im Untersuchungsgebiet fehlen, ist a priori ein Großteil 
der heimischen Vogelwelt nicht zu erwarten. Die zu erwartenden bzw. tatsächlich be-
obachteten Arten sind mehrheitlich als Kleinvogelarten anzusprechen, welche in Ge-
büschen und Baumhecken frei oder im Gehölzschutz bodennah brüten (Grasmücken-
, Finken-, Ammern-artige). Für Grasmückenartige und die Nachtigall können die Ge-
büsche im Umfeld des HPH den Gesamtlebensraum darstellen. Finkenartige wie 
Bluthänfling oder Stieglitz nutzen als Gesamtlebensraum auch weite Teile des Acker-
lands. Mit Ende der Brutsaison bilden sie Aggregationen, die die Gehölzbiotope, ähn-
lich wie der Star als Tages- und Nachtrastplatz nutzen. Für die Kleinvogelarten ist im 
Schnitt mit ein bis drei Brutpaaren in diesem Areal zu rechnen. Für größere Arten wie 
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Rabenkrähe, Ringeltaube, Elster u.ä. ist das genannte Areal maximal Teillebensraum 
mit Nistmöglichkeit innerhalb ihres i.d.R. mehrere Hektar großen Reviers oder Akti-
onsraums. Höhlenbrüter sind in den kartierten Altbäumen möglich, ein Nachweis 
konnte während der Untersuchungszeit jedoch nicht erbracht werden. 
Tatsächlich nachgewiesen und von spezieller artenschutzspezifische Bedeutung ist 
das Vorkommen der streng geschützten Arten Wiedehopf, Wendehals und Grün-
specht. Während der Grünspecht allerdings mehrfach als Nahrungsgast auf den Ra-
senflächen des HPH beobachtet werden konnte, blieb es bei einmaligen Beobach-
tungen von Wiedehopf und Wendehals. In allen Fällen allerdings konnten diese Be-
obachtungen nur auf dem Außengelände des HPH gemacht werden, ein Sachverhalt, 
der einerseits die lokale Habitatqualität wertet, andererseits mit der Lage des HPH in 
der Entwicklungsachse West begründet wird. Insofern darf angenommen werden, 
dass erhebliche Vorbelastungen im Planungsgebiet fehlen, vielmehr von einem eher 
günstigen Erhaltungszustand der etablierten Avifauna auszugehen ist. 
 

 Reptilien: Im Untersuchungsgebiet sind Mauereidechsen nachgewiesen worden. Das 
bevorzugte Vorkommen befindet sich im Außengelände des HPH, innerhalb der Sei-
tenbereiche der Straßenbahn sowie innerhalb der gebüschbestandenen Senke inmit-
ten der Feldflur. Weitere Reptilien, hier im Speziellen die Zauneidechse, sind - trotz 
Nachsuche- nicht nachgewiesen. Gleichwohl gibt es stellenweise geeignete Habitate, 
die das Vorkommen nicht gänzlich ausschließen lassen. 
 

 Amphibien: Mangels geeigneter Habitate sind mit Ausnahme der häufigen und ubiqui-
tären Erdkröte im Untersuchungsgebiet keine Amphibienvorkommen zu erwarten. 
 

 Insekten: 
Libellen: keine Libellenfauna zu erwarten; Einzelfund (Frühe Schilfjäger) auf Ackerflä-
che: Ansonsten keine Reproduktionsstätten vorhanden. 
Heuschrecken: Keine streng geschützten Arten vorhanden. Potentielle Habitate 
(Gleisschotter) für Blauflüglige Ödlandschrecke (besonders geschützt). Weitere 
Nachweise (z. B. Gottesanbeterin) fehlen. 
Schmetterlinge: Zahlreiche Allerweltsarten (Tagpfauenauge/ Distelfalter/ Kl. 
Fuchs etc.) und einige wenige besonders geschützte Arten (Hauhechel- Bläuling) auf 
allen Wiesen - und Rasenflächen; auf extensiv genutzten Wiesenflächen im Umfeld 
des Pferdehofes mit reichlichem Wilde Möhre (Daucus carota)-Bestand Nachweis 
des Schwalbenschwanzes (Papillo machaon). 
Käfer und Bienen: Auf magerem und extensiv genutztem Grünland im Umfeld 
des Pferdehofes verschiedene Käferarten, hier auch der Nachweis der besonders 
geschützten Blauen Holzbiene. 
 

 Sonstige: Aus der Artengruppe der Weichtiere ist das Vorkommen der besonders ge-
schützten Weinbergschnecke bestätigt [17]. 
 
 

Bedeutung/Empfindlichkeit Fauna 
 
Im Gebiet besonders bedeutsam sind die Reptilienvorkommen (Mauereidechse) sowie die 
Vogelwelt. 
Wegen der Nähe zu den Gleisanlagen der Straßenbahn (lineares Vernetzungselement) sind 
geeignete Habitate im Gebiet durch Mauereidechsen besiedelt. Eine Überbauung zerstört 
zunächst die Lebensstätten, daher sind Ersatzlebensräume anzulegen und die Tiere zu fan-
gen und dorthin zu verbringen. Ausgehend von diesen Ersatzlebensräumen ist nach Fertig-
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stellung von Gebäuden und Grünflächen eine Wiederbesiedelung von geeigneten Habitaten 
im Gebiet durch die Mauereidechsen zu erwarten. 
Das Gebiet ist mit zahlreichen Brutvogelarten ausgestattet. Besonders wertvoll für die Vo-
gelwelt ist die Parkanlage um das Pesch-Haus, die großflächige Streuobstgartenbrache so-
wie der Pferdehof. Für die Vogelwelt günstig ist, dass das Gebiet wenig durch Erholungssu-
chende genutzt wird, stellenweise ein kleinräumiges Mosaik unterschiedlicher Biotopstruktu-
ren und ungestörte Gehölzflächen vorhanden sind. 
Diese Lebensräume werden zu großen Teilen durch die Planung überbaut oder umgestaltet. 
Ersatz ist durch Neuanlage von größeren Grünflächen mit entsprechender Gehölzbepflan-
zung sowie durch die Anlage externer Ausgleichsflächen zu schaffen. Die dafür anzulegen-
den externen Flächen sollen eine für die Vogelarten günstige Biotopstruktur erhalten. 
 
 
Beeinträchtigungen und Vorbelastungen Flora und Fauna 

 Intensive Landwirtschaft, zum Teil mit Folien; Beeinträchtigung der Feldvögelhabitate 

 Störung vorhandener Wiesenflächen infolge Reitsport 

 Störung vorhandener Wiesen- und Gehölzstruktur innerhalb der Geländesenke infol-
ge informellen Aufenthaltes/ Geräte und Schuppen/ Abfälle 

 
 
Menschen und deren Gesundheit 
 
Bestand 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gibt es zwei Gebäude/ Anwesen mit Wohnnut-
zung, das sind einmal das Heinrich-Pesch-Tagungshaus mit Seminargästen sowie das 
Wohnhaus auf dem Anwesen Mannheimer Str. 210, das als Pferdehof genutzt wird. Als in-
formeller Dauer-Aufenthalt können die zentralen Brachgrundstücke (Streuobstgartenbrache) 
angesprochen werden, wo u. a. Campingwagen, Hütten und ähnliche provisorische Quartie-
re für einige Obdachlose bekannt sind. Weitere Wohnnutzungen innerhalb des B-
Plangebietes sind nicht vorhanden. Nördlich und östlich des Plangebietes, außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes - das ist entlang der Frankenthaler Straße - be-
finden sich mehrgeschossige Gebäude, die sowohl der Wohn- als auch der Gewerbenutzung 
dienen. 
Mit Ausnahme der Reitsportanlagen im Westen des Untersuchungsgebietes und der Aufent-
haltsbereiche im nahen Umfeld des Heinrich-Pesch-Hauses sind keine freizeit- und erho-
lungs-spezifischen Angebote vorhanden. Der Radweg entlang der tangierenden Mannhei-
mer/ Frankenthaler Straße ist ein Vernetzungsangebot für den im lokalen Radverkehr. Des 
Weiteren bietet sich der Wirtschaftsweg parallel zur Straßenbahntrasse als siedlungsnaher 
Aufenthalts- und Verbindungsweg an.  
 
Bedeutung / Empfindlichkeit 
Im Hinblick auf die beschriebene regionalplanerische Zielstellung eines grünbestimmten 
Verbundsystems ist die freie Landschaft von erheblicher planungsstrategischer Bedeutung. 
 
Vorbelastung 
Die Erholungsqualität ist durch den Gewerbelärm vorhandener umliegender Gewerbebetrie-
be bereits eingeschränkt. Weiterhin ist die Fläche durch einwirkenden Straßenverkehrslärm 
(insbesondere durch Mannheimer- und Frankenthaler Straße sowie der Autobahn 650) und 
durch Bahnlärm (Eisenbahnstrecke entlang der Industriestraße und Stadtbahnlinie) vorbelas-
tet.  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie in dessen Umgebung befinden sich die fol-
genden Geruchsemittenten, deren Auswirkungen gutachterlich untersucht wurden: Im Nord-
westen des Geltungsbereichs befindet sich ein Reiterhof, südlich des Plangebiets liegen 
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zwei weitere, private Pferdehaltungen. Weiterhin liegt nordwestlich des Plangebietes ein Ab-
fallumschlagsplatz. 
Als Bewertungsgrundlage wurde die Geruchsimmissionsrichtlinie herangezogen, nach der in 
einem Wohngebiet eine Belastung von 10% der Jahresstunden noch zu tolerieren ist. Das 
Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die geplanten Bereiche mit den Wohngebäuden eine 
berechnete und gewichtete Gesamtbelastung von weniger als 10% der Jahresstunden auf-
weisen und damit das Wohngebiet in der vorliegenden Planung nicht von den Gerüchen be-
troffen ist. 
Aufgrund der spezifischen Siedlungssituation kann weder beim Tagungshaus (HPH) noch 
bei der Pferdesportanlage von einem tatsächlichen Wohnstandort gesprochen werden. Inso-
fern sind Vorbelastungen für eine Wohnraumqualität unbeachtlich. 
 
Landschaft 
 
Bestand 
Das Landschaftsbild im Plangebiet wird derzeit durch die landwirtschaftlichen Nutzflächen, 
welche bis an die Frankenthaler- und Mannheimer Straße sowie an das Grundstück Hein-
rich-Pesch-Haus grenzen, bestimmt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden durch einen 
Gehölzstreifen unterbrochen. Daneben wird das Landschaftsbild durch Baumreihen entlang 
der Straßenflächen sowie einer üppigen Eingrünung des Grundstücks Heinrich-Pesch-Haus 
definiert. Im Nahbereich bestimmt das Heinrich-Pesch-Haus den Blick. 
 
Bewertung 
Die Baumreihen entlang der Frankenthaler- und Mannheimer Straße sowie die jüngere 
Baumreihe um das sogenannte Quartier Kopernikus herum haben eine hohe Bedeutung für 
das Orts- und Landschaftsbild. 
Der längliche Gehölzstreifen, der den Geltungsbereich von nördlicher in südlicher Richtung 
durchzieht wirkt ungepflegt und verwildert. 
 
Vorbelastung 
Beeinträchtigungen und Vorbelastungen sind nicht bekannt. 
 
 
Kultur und Sachgüter 
 
Bestand 
Im Eingriffsbereich des Vorhabens sind keine rechtlichen Kulturgüter (Bau- und Bodendenk-
mäler) ausgewiesen. Ein landschaftskulturelles Einzelobjekt ist das Sandsteinkreuz am 
nordwestlichen Rand des Verkehrsohres. 
Des Weiteren sind die wenigen Linden Relikte der ehemaligen Lindenallee entlang der 
Mannheimer Straße. 
 
Bedeutung 
Die vorhandenen Kultur- und Sachgüter sind identitätsstiftend und möglichst zu erhalten. 
 
Vorbelastung 
In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Plangebiet eine archäo-
logische Fundstelle verzeichnet. Es handelt sich um Luftbildbefunde, die als Siedlungsgrube 
gedeutet werden können sowie um den mutmaßlichen Verlauf einer Altstraße (Fundstelle 
Oggersheim 46, vgl. Abbildung 4). Ein Hinweis zu archäologischen Funden ist im Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
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Abbildung 4: Archäologische Fundstelle Nr. 46 Oggersheim 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ein größerer Bestandteil der bauli-
chen Gesamtanlage (§ 5 Abs. 2 DSchG) „Westwall und Luftverteidigungszone West“, die lt. 
§§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG Erhaltungs- und Umgebungsschutz genießt. 
Die „Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles) die dem Denkmalschutz unterliegen“ 
wird als Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen und verdeutlicht die ungefähre Lage der 
Westwall-Bestandteile. 
 

6.2.3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung 
 

Sollte die Planung nicht realisiert werden, so ist für die Umweltaspekte „Fläche“, „Klima und 
Luft“, „Landschaft“ sowie „Kultur- und Sachgüter“ von einem Erhalt des in der Bestandsana-
lyse dargelegten Zustandes auszugehen. 
 
Boden 
 
Bei Nichtdurchführung ist keine wesentliche Zunahme der Versiegelung im Plangebiet zu 
erwarten.  
Der Eintrag von Pflanzenschutz- und Düngemitteln in Boden und in das Grundwasser wird 
durch landwirtschaftliche Nutzung bestehen bleiben.  
Die bestehenden Feldgehölze werden in ihrer Form erhalten bleiben und die natürliche Bo-
denfunktion erhalten. 
Im Bereich der Bodenverunreinigungen ist weiterhin ein potenzieller Eintrag von Schadstof-
fen gegeben. 
 
Wasser 
 
Bei Nichtdurchführung ist keine wesentliche Zunahme der Versiegelung im Plangebiet zu 
erwarten. Das Niederschlagswasser kann an Ort und Stelle versickern. Im Bereich der Bo-
denverunreinigungen ist dadurch weiterhin ein potenzieller Eintrag von Schadstoffen gege-
ben. 
Der Eintrag von Pflanzenschutz- und Düngemitteln in das Grundwasser wird durch landwirt-
schaftliche Nutzung bestehen bleiben.  
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Tiere und Pflanzen 

Die bestehenden Feldgehölze im Plangebiet werden voraussichtlich weiterhin in ihrer heuti-
gen Form bestehen bleiben. Die heimische Pflanzen-, Tier- und insbesondere Vogelwelt fin-
det damit weiterhin in diesem Bereich Unterschlupf und Lebensraum: 

 Erhalt der vorhandenen Vegetationsstrukturen und ihres Entwicklungspotentials, ins-
besondere der Gehölzbestände und der Magerwiese (Entwicklungsachse West) 

 Landwirtschaftliche Gebäudestrukturen (Pferdehaltung) als Voraussetzung für das 
Rauchschwalben-Vorkommen 

 Erhalt und ggf. Weiterentwicklung des vorhandenen Artenspektrums der Avi-Fauna; 
Etablierung oder Stabilisierung von Vorkommen für einige im Stadtgebiet seltenen / 
selten gewordenen Arten (z.B. Rauchschwalbe) 

Die Artenvielfalt wird aufgrund der ungestörten Entwicklungsmöglichkeit voraussichtlich er-
halten bleiben. 
Eine weitere Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung durch verstärkten Folieneinsatz 
würde zu einer Verdrängung weiterer Tier- und Pflanzenarten führen. 
 
Menschen und deren Gesundheit 
Ggf. Verfestigung und Ausweitung des informellen Aufenthaltes (Obdachlose) auf der nord-
südlich verlaufenden Gartenbrache. 

6.2.4. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

 
Die Auswirkungsprognose bezieht sich auf die vom Vorhaben ausgehenden potentiellen Pro-
jektwirkungen. Grundsätzlich sind folgende Wirkfaktoren zu erwarten: 
 

 baubedingte Wirkfaktoren ergeben sich im Zuge der Bautätigkeit und können zeitlich 
auf die Bauphase des Vorhabens befristet oder dauerhaft sein. 
Hinweise zu baubedingten Wirkungen: 
- Die Art und Menge der erzeugten Abfälle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. 

Alle durch das Vorhaben anfallenden Aushubmaterialien werden fachgerecht ent-
sorgt werden. Die durch das Vorhaben ggfs. anfallenden schadstoffhaltigen Aushub-
materialien werden ordnungsgemäß und fachgerecht gesondert entsorgt. 

- Bei den während des Baus verwendeten Bautechnologien handelt es sich um ge-
wöhnliche Technologien, die von den beauftragten Unternehmen regelmäßig ausge-
führt werden. Außergewöhnliche Technologien sind nicht vorgesehen. 

- Die Gefahr von bauzeitlichen Unfällen mit Schadstoffeinträgen wird durch Verwen-
dung ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen und den sachgemäßen Umgang 
mit umweltgefährdenden Materialien während der Bauzeit vermieden. 

- Im Rahmen des Vorhabens werden die allgemein gültigen Regeln, technische Stan-
dards usw. eingehalten. Das Risiko für Störfälle, Unfälle und Katastrophen während 
des Baus und des Betriebs erhöht sich damit nicht. 

 anlagebedingte Wirkfaktoren entstehen z. B. durch geplante Baukörper, Verkehrswege 
und sind zeitlich unbegrenzt, 

 betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch den Betrieb bzw. die Unterhaltung 
der vorgesehenen Nutzungen. 

 
Die geplanten Veränderungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes führen 
für die einzelnen Schutzgüter zu unterschiedlichen Auswirkungen, die im Folgenden be-
schrieben werden.  
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Fläche 
 
Durch den Bebauungsplan kommt es zu einer Nutzungsänderung von landwirtschaftlichen 
Flächen und Grünflächen in Bau- und Verkehrsflächen, wobei ein großer Anteil von Grünflä-
chen verbleibt bzw. neu angelegt wird. Die Nutzungsänderung kommt der steigenden Woh-
nungs- und Gewerbenachfrage im innerstädtischen Bereich nach. 
Im Bebauungsplan werden als Art der baulichen Nutzung Urbane Gebiete festgesetzt. Für 
die urbanen Gebiete gelten Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,6 bis 0,8. Aus siedlungsökolo-
gischen Gründen wird in allen Teilbereichen des Urbanen Gebiets eine absolute Grundflä-
chenzahl (Gesamtversiegelung inklusive der Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit 
ihren notwendigen Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Terrassen 
mit und ohne Überdachung, die als Hauptanlagen einzustufen sind) als Obergrenze festge-
setzt. Der Bebauungsplan zielt damit auf eine bestmögliche Ausnutzung der in Anspruch 
genommenen Fläche. 
Durch die Neuanlage von Grünflächen nehmen Teilflächen innerhalb des Geltungsbereiches 
auch hinsichtlich anderer Schutzgüter an Bedeutung zu (siehe v. a. Aussagen bei 'Boden', 
'Wasser', 'Tiere und Pflanzen'). 

Naturschutzfachliche Ausgleichsflächen werden notwendig (vgl. Kapitel 6.2.5: Geplante 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkun-
gen). Die Umsetzung der Maßnahmen durch die Vorhabenträger wird in einem Städtebauli-
chen Vertrag geregelt. 

 

 Bestand Planung Bilanz 

Versiegelung (Gebäude, Asphalt / dichtes 
Pflaster) 

39.260 m² 97.075 m² + 57.815 m² 

Nicht versiegelte/überbaute Fläche 126.400 m² 68.585 m² - 57.815 m² 

Gesamt 165.660 m² 165.660 m²  

 
 
Boden 
 
Das Risiko des baubedingten Schadstoffeintrags wird durch die ausschließliche Verwendung 
ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen sowie einem sachgemäßen Umgang mit umwelt-
gefährdenden Materialien minimiert. 
 
Im Ergebnis der Altlastengutachten sind die ungeordneten Ablagerungen südlich der Fran-
kenthaler Straße mit den Nummern 5682U052-2 und 5681U051-2 südlich der Frankenthaler 
Straße sowie die ungeordnete Ablagerung Nr. 5682U123-2 auf dem Quartier Kopernikus 
kennzeichnungspflichtig. Die Kennzeichnung nach BauGB wurde im Bebauungsplan vorge-
nommen. Für die gekennzeichneten Flächen sind baubedingt folgende Punkte zu berück-
sichtigen, sodass bei Durchführung der Planung von einer Verbesserung des Umweltzu-
stands ausgegangen werden kann:  
o Der Beginn von Baumaßnahmen ist der Stadt Ludwigshafen, Bereich Umwelt, und der 

Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt, rechtzeitig 
vorher anzuzeigen.  

o Es ist Gelegenheit zu örtlichen Kontrollen zu geben. 
o Erdarbeiten sind durch einen Altlastensachverständigen zu begleiten und zu dokumen-

tieren. Dieser ist vor Beginn der Baumaßnahme der Stadt Ludwigshafen, Bereich Um-
welt, zu benennen. 
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o Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass keine Gefährdung für die be-
troffenen Schutzgüter besteht. Die Maßnahmen sind mit der Bodenschutzbehörde ab-
zustimmen. 

o Aushubmassen sind ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu verwerten. 
 

Im Falle von Eingriffen in den Untergrund im Zuge von Bau-/Erschließungsmaßnahmen oder 
sonstigen Eingriffen in den Untergrund (z.B. Feldarbeiten für Untersuchungen der Umwelt-
medien Boden, Bodenluft und Grundwasser) sind geeignete Maßnahmen zur Freimessung 
im Hinblick auf Kampfmittel unbedingt erforderlich. 

 
Nach den Ergebnissen der durchgeführten Untersuchungen sind darüber hinaus keine weite-
ren Handlungsbedarfe für das Untersuchungsgelände hinsichtlich des Schutzgutes Boden, 
Mensch und Grundwasser gegeben. 

 
In Bezug auf die Art und die Menge der Abfälle sind keine erheblichen Auswirkungen bei 
Plandurchführung zu erwarten. Ablagerungen sind in der Planzeichnung gekennzeichnet und 
es gilt folgender Hinweis: Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Verwertungsgebot 
nach §7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu beachten. Nach §7 (3) KrWG hat die Ver-
wertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Dabei sind die Bestimmungen des Bo-
denschutzes zu beachten. 
 
Anlagebedingt ist davon auszugehen, dass die baulichen Veränderungen, die sich infolge 
der städtebaulichen Planung ergeben werden, zu umfangreichen, wenn nicht vollständigen 
Umwandlung der Bodenstandorte führen werden. Es wird Bereiche geben, die mit der Ziel-
setzung „Grünflächen“ erhalten bzw. wiederhergestellt werden können, aber es wird auch 
weite Bereiche geben, die dauerhaft überbaut und versiegelt sein werden. 
 
Die bauleitplanerische Prognose, die den Verlust des Bodens skizziert, kann anhand der in 
Rede stehenden Grundflächenzahl dimensioniert werden. Im Mittel ist eine GRZ von 0,7 
festgelegt worden. Während im Bestand Strukturen ohne ökologische Bodenfunktion in einer 
Größenordnung von knapp 4 ha kartiert sind, ist eine Überbauung/ Versiegelung von ca. 9,7 
ha zu erwarten, das ist ein Bodenverlust von ca. 5,8 ha. Daran haben die Teilflächen folgen-
den rechnerischen Anteil: 

 Teilfläche Heinrich-Pesch-Haus: – 8.410 m² (das sind etwa 14 %) 

 Teilfläche Heinrich-Pesch-Siedlung und Umfeld: – 50.760 m² (das sind etwa 86 %) 

 Teilfläche "Verkehrsohr": + 1.100 m² (geringfügiger Zugewinn im "Verkehrsohr" we-
gen Änderung rechtskräftigen B-Plan Nr. 586a; nunmehr geringere GRZ) 

Andererseits können zwar wertvolle Bodenstrukturen erhalten (Freifläche Heinrich-Pesch-
Haus) bzw. neu geschaffen werden, aber in der Gesamtschau überwiegt die Versiegelung/ 
Überbauung des Landschaftsraumes [17]. 
 
Mit der Versiegelung gehen die natürlichen Bodenfunktionen (natürliche Bodenfruchtbarkeit, 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe, Standort für die na-
türliche Vegetation und landwirtschaftliche Nutzpflanzen) vollständig verloren. 
  

Naturschutzfachliche Ausgleichsflächen werden notwendig (vgl. Kapitel 6.2.5: Geplante 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkun-
gen). Die Umsetzung der Maßnahmen durch die Vorhabenträger wird in einem Städtebauli-
chen Vertrag geregelt. 
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Betriebsbedingt sind durch den störungsfreien Betrieb der geplanten Nutzungen keine 
schädlichen „betriebsbedingten“ Emissionen zu erwarten, aus welchen eine erhebliche 
Schadstoffbelastung der umliegenden Böden resultieren könnte. 
 
Wasser 
 
Baubedingt besteht während der Bauphase die Gefahr des Schadstoffeintrags durch umwelt-
gefährdende Bau- und Betriebsstoffe der Baumaschinen. Das Risiko des Schadstoff-Eintrags 
wird jedoch durch die ausschließliche Verwendung ordnungsgemäß gewarteter Baumaschi-
nen sowie einen sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden Materialien minimiert, so 
dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Anlagebedingt sind die Umwandlung von Flächen (z.B. durch Versiegelung) die Faktoren, 
die sich bei Baumaßnahmen potenziell auf das Schutzgut Grundwasser am stärksten aus-
wirken. Durch die geplanten Maßnahmen gehen bis zu 57.815 m² derzeit unversiegelte Bo-
denfläche als Versickerungsfläche sowie als Wasserspeicher größtenteils verloren. 
Es ist vorgesehen, das anfallende Niederschlagswasser der neuen Bebauung über dezentra-
le Versickerungsanlagen auf den Baugrundstücken zu versickern. Das anfallende Nieder-
schlagswasser der Verkehrsflächen soll in zentralen begrünten Mulden versickern. Somit soll 
der durch die Versiegelung verloren gegangene Anteil an der Grundwasserneubildung kom-
pensiert werden.  
Durch die Festsetzung von Grünflächen bleibt die Funktion der Grundwasserneubildung zu-
mindest teilweise erhalten.  
Durch die Aufgabe der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung kommt es zudem zu einer 
Verringerung der anthropogenen Einträge von Nähr- und Schadstoffen in den Boden bzw. in 
das Grundwasser. 
Da im Untersuchungsraum keine Fließ- oder Stillgewässer vorhanden sind, sind diesbezügli-
che Beeinträchtigungsrisiken nicht zu besorgen. Im extremen Ausnahmefall, d. h. wenn die 
technischen Schutzvorkehrungen entlang des Rheins versagen sollten, würde auch der Pla-
nungsraum überschwemmt werden. Das betrifft den Raum bereits im HQ100-Fall, mehr noch 
im Extremfall. Ein unmittelbares und außergewöhnliches Beeinträchtigungsrisiko für diese 
Planung allerdings ist nicht gegeben. 
Das Grundwasser steht im Mittelfall mehr als 3 m unter Flur an. Die überdeckenden Auen-
lehme mit der Filterkapazität tragen dazu bei, dass das Grundwasser vor zusickernden 
Schadstoffen relativ gut geschützt ist. Selbst im extremem Einzelfall steht es immer noch 
mehr als 2 m u. Geländeoberkante an und ist insofern ein hydrogeologisch günstiges Gebiet 
[17]. 
 
Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu er-
warten. Eine fachgerechte Abwasserentsorgung wird für das Plangebiet ebenfalls über eine 
Einleitung in einen geplanten Abwasserkanal gewährleistet. Für das Schutzgut Wasser sind 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt bei Durchfüh-
rung der Planung nicht zu erwarten. 
 
Klima und Luft 
 
Baubedingt besteht während der Bauphase die Gefahr der Schadstoffbelastung durch Im-
missionen von Baumaschinen. Das Risiko des Schadstoffeintrags wird jedoch durch ord-
nungsgemäß gewartete Baumaschinen deutlich minimiert, so dass keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten sind. Eine weitere baubedingte Gefahr für die Lufthygiene stellt 
die Staubentwicklung während der Bauarbeiten dar. Aufgrund der lediglich temporären Bau-
tätigkeiten sind dadurch jedoch ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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Anlagebedingt wird für den Planzustand mit geplanten Gebäuden des Pesch-Haus-Areals 
und des Quartier Kopernikus sowie dem benachbarten Bebauungsplangebiet Mittelstands-
park die Windgeschwindigkeit gegenüber dem Istzustand reduziert, insbesondere bedingt 
durch die höheren Baukörper. In der weiteren Umgebung zeichnen sich mit den Berechnun-
gen keine wesentlichen Änderungen der mittleren Windgeschwindigkeiten gegenüber dem 
Bestand ab. Bodennah wechseln sich zwischen der geplanten und bestehenden Bebauung 
die Bereiche mit Ab- und Zunahmen der mittleren jährlichen Windgeschwindigkeiten klein-
räumig ab. Bis in einen Abstand von ca. 100 m werden über den Freiflächen die bodennahen 
Windgeschwindigkeiten durch die Planung verringert. Das betrifft neben dem Heinrich-
Pesch-Haus und der nördlich anschließenden gewerblichen Nutzung auch die Mannheimer 
Straße. Die geplante Bebauung lässt zudem auch künftig eine gewisse Luftzirkulation zu, so 
dass in umliegenden Wohngebieten keine nennenswerten Änderungen der mittleren Wind-
geschwindigkeiten und der Durchlüftungsverhältnisse zu erwarten sind. 
 
Andererseits wird auf die erheblichen Vorbelastungen des lokalen Siedlungs- und Gelände-
klimas verwiesen. Durch die geplanten baulichen Nutzungen ändern sich kleinräumig auch 
die bodennahen Lufttemperaturen, d. h. es ist mit einer intensiveren Erwärmung zurechnen. 
Die Auswirkungen bleiben laut Gutachten zwar überwiegend auf das Plangebiet beschränkt, 
aber in der Kumulation mit den Vorbelastungen werden die bioklimatischen Belastungen - 
und damit einhergehend Gesundheit und Wohlbefinden - tendenziell verstärkt. Mit großzügi-
gen Eingrünungen auf Freiflächen, auf Dächern und an Fassaden wäre es möglich, die 
thermische Belastung vor Ort zu dämpfen [17].  
 
Betriebsbedingt werden – aufgrund der bestehenden Vorbelastung sowie der festgesetzten 
Nutzungen (es sind keine emissionsschädlichen Anlagen oder Gewerbebetriebe zu erwar-
ten) – keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Lufthygiene bewirkt.  
 
Tiere und Pflanzen 
 
Baubedingt sind durch die Bautätigkeit Störungen der Fauna (durch Lärm, Erschütterung, 
Staub, optische Störungen usw.) zu erwarten, die auch außerhalb der Baugrundstücke wir-
ken. Diese wirken jedoch lediglich temporär und werden insofern mit einer geringen Beein-
trächtigungsintensität eingestuft. 
Alle zu erhaltenden Bäume im Geltungsbereich werden während der Bauzeit gegen Beein-
trächtigungen durch die Bautätigkeit geschützt. Baumverluste durch die Bautätigkeit können 
insofern ausgeschlossen werden. 
 
Anlagebedingt wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes für den Geltungsbereich 
zwar eine Zunahme der Versiegelung oder Überbauung initiiert. Auf den künftig nicht bebau-
ten / versiegelten Flächen sowie auf den Flächen für Dachbegrünung wird in einem Umfang 
von bis zu 6,8 ha ein Biotopentwicklungspotential ermöglicht. 
Bei den Biotoptypen, die eine zumindest mittlere bis große Bedeutung für den Natur- und 
Landschaftsschutz haben, handelt es sich um mehr oder weniger großflächig ausgebildete 
Gebüsche und Baumgruppen, im Umfeld des HPH auch um Altbäume und Wiesenflächen, 
die wegen ihrer Ungestörtheit zumindest im Einzelfall schon von seltenen Vogelarten (Wie-
dehopf/Wendehals/Grünspecht) zur Nahrungsaufnahme aufgesucht wurden. Aus natur-
schutzfachlicher Sicht können auch die Grünlandrelikte angesprochen werden, die hier - süd-
lich des Pferdesportareals als Magerwiese noch vorhanden sind. 
Ein Biotopschwerpunkt innerhalb der ansonsten ackerbaulich genutzten Flächen stellen die 
strukturreichen Parzellen der sog. Streuobstgartenbrache dar; daneben befindet sich - eben-
falls innerhalb der Ackerflächen- ein schmaler Gehölzstreifen, die zusammen wesentliche 
Inselfunktionen innerhalb der ansonsten stark genutzten Ackerflächen darstellen. 
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Ansonsten sind weitere Flächen mit geringerwertigen Lebensraumstrukturen vorhanden 
(Ackerflächen, Verkehrsbegleitgrün) die entweder sehr weit verbreitet und sehr widerstands-
fähig sind oder aber nur wenige Lebensraumfunktionen erfüllen. 
Wertvolle und sehr hochwertige Biotopstrukturen sind innerhalb des Untersuchungsgebietes 
nicht vorhanden. 
Es ist festzustellen, dass mit der geplanten städtebaulichen Entwicklung auch Flächen mit 
mittlerer Bedeutung für den Biotopschutz betroffen sind. Im Rahmen der Vermeidungs- und 
Minderungskonzeption wird dargelegt, welche Objekte (z. B. Baumexemplare) und Flächen 
(z. B. Magergrünland) durch geeignete Schutzmaßnahmen nicht nur während des Baustel-
lenbetriebs, sondern auch dauerhaft erhalten bzw. wiederhergestellt werden können. Soweit 
Strukturen ausgeglichen werden müssen, wird dies in geeigneten Nachweisen und Bilanzie-
rungen dokumentiert [17]. 
 
Betriebsbedingt sind durch den störungsfreien Betrieb der geplanten Nutzungen keine 
schädlichen „betriebsbedingten“ Emissionen zu erwarten, aus welchen eine erhebliche Be-
lastung für Tiere und Pflanzen - aufgrund der Vorbelastung im innerstädtischen Bereich - 
resultieren könnte. 
 
Menschen und deren Gesundheit 
 
Baubedingt sind Störungen der angrenzenden Wohnbauflächen durch den Lärm der Bauma-
schinen während der Bauzeit nicht auszuschließen. Da der Baulärm jedoch nur während der 
Bauphase auftritt (temporäre Störung), stellt diese Störung lediglich eine geringe Beeinträch-
tigungsintensität dar. 
 
Anlagebedingt bestehen bei der Durchführung der Planung keine Risiken für die menschli-
che Gesundheit. In einem Betrieb in der Industriestraße werden große Mengen an Propan 
gelagert. Der Achtungsabstand für Propan mit einer Achtungsklasse I beträgt 200 m. 
Der Achtungsabstand ist für das Plangebiet eingehalten. 
Der Untersuchungsraum weist keine erheblichen Freizeit- und Erholungsfunktionen auf. Al-
lenfalls kann der Wirtschaftsweg entlang der Bahntrasse als örtliche Erschließung des Land-
schaftsraumes gelten. Diese Funktion wird auch zukünftig bestehen bleiben. Die Reitsport-
anlagen an der Mannheimer Straße 210 können im Rahmen der städtebaulichen Entwick-
lung aufgegeben werden. 
Der Bebauungsplan sieht vor, dass Freiflächen im Umfeld des HPH umgenutzt und bebaut 
werden. Es handelt sich hierbei z. T. um erholungsspezifische Freianlagen des Tagungshau-
ses, die ohnehin nicht der öffentlichen Nutzung zugänglich sind. Insofern ist eine planungsre-
levante Beeinträchtigung allgemeiner Erholungsfunktionen nicht anzunehmen [17]. 
 
Betriebsbedingte Störungen für geplante schutzbedürftige Nutzungen durch das Vorhaben 
sind in der schalltechnischen Untersuchung dargelegt [13]. Die Untersuchungen ergaben, 
dass im Geltungsbereich in Hinblick auf die angestrebten Nutzungen Konfliktpotentiale hin-
sichtlich des Verkehrslärms bestehen. Im Rahmen des Bebauungsplanes werden deshalb 
Vorgaben hinsichtlich der Realisierung von passiven Schallschutzmaßnahmen zum Schutz 
vor Verkehrslärm gemacht. Ein angemessener Schallschutz wird insofern durch Festsetzun-
gen zur Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan gewährleistet. Es sind 
damit – unter Umsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen – keine erheblichen be-
triebsbedingten Beeinträchtigungen für Menschen zu erwarten. 
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Landschaft 
 
Baubedingt können Veränderungen des Landschafts- / Stadtbildes während der Bauzeit 
nicht ausgeschlossen werden (z. B. durch das Aufstellen von Gerüsten oder Kränen). Diese 
wirken jedoch nur temporär und bewirken somit keine gravierenden Beeinträchtigungen. 
 
Anlagebedingt erfährt die Landschaft durch die baulichen Vorhaben, die durch die städtebau-
liche Entwicklung festgesetzt werden sollen, eine nachhaltige Veränderung. Der Flächenver-
lust, besonders die Veränderungen von vegetationsbestandenen Flächen ist erheblich. Hin-
sichtlich der Beeinträchtigungserheblichkeit ist allerdings festzustellen, dass diesbezügliche 
umweltrelevante Entscheidungen mit der planungsrechtlichen Festlegung im Flächennut-
zungsplan vorbestimmt worden sind. 
Im Plangebiet kommt es zur Versiegelung von Flächen. Durch entsprechende Festsetzungen 
ist der Erhalt der landschaftsbildprägenden bestehenden Baumreihen entlang der Mannhei-
mer-, Frankenthaler-, Bayreuther-, und Kopernikusstraße gesichert und Gehölzanpflanzun-
gen zur Begrünung im Gebiet vorgegeben. Der Erhalt der Baumreihen ist auch durch die 
ausreichenden Abstände der überbaubaren Grundstücksflächen gesichert. Hierdurch wird 
den Bäumen eine ausreichend große Offenfläche, teilweise auf öffentlicher Grünfläche, zur 
Verfügung gestellt und ihre Vitalität gesichert. Die anzupflanzenden Bäume werden mit min-
destens 2 x 2 m großen Baumscheiben versehen.  
 
Betriebsbedingt sind keine Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten. Durch die 
Festlegung des Bebauungsplanes, der den Bau eines neuen urbanen Gebietes mit Grün-
strukturen vorsieht wird das Ortsbild aufgewertet. 
 
Kultur- und Sachgüter 
 
Baubedingt sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, die insbesondere bei Baustellenbetrieb 
die Beeinträchtigungen speziell im Stamm- und Wurzelraum der Altbäume vermeiden. 
Das betrifft in gleicher Weise auch das Sandsteinkreuz an der Einmündung Bayreuther-/ 
Frankenthaler Straße. Während der Baustellenerschließung und des Betriebs sind geeignete 
Schutzvorkehrungen zu treffen, um das Objekt vor Beschädigungen zu sichern. 
 
Anlagebedingt sollen Orts- und landschaftsbildprägende Baumexemplare dauerhaft erhalten 
bleiben. Auch wenn sie alle nicht als rechtlich geschütztes Kulturelement gelten, so muss 
aus baukulturellen Gründen allein die Beeinträchtigung vermieden werden. Das sind: 

 Platanenallee und alte Linden an der Mannheimer / Frankenthaler Straße 

 Lindenrondell auf dem Verkehrsohr 

 Nussbaum auf dem Pferdehof-Anwesen 

 Verschiedene alte Bäume auf dem Heinrich-Pesch-Haus-Gelände 
 
Betriebsbedingt sind keine Beeinträchtigungen der Kultur- und Sachgüter zu erwarten. Die 
archäologische Verdachtsfläche ist unter Hinweisen in der Planzeichnung aufgenommen. 
Falls tatsächlich archäologische Objekte während der Bauphase angetroffen werden, ist dies 
im Rahmen konkreter Bauvorhaben mit der Direktion Landesarchäologie zu klären. Risiken 
für das kulturelle Erbe bei Durchführung der Planung entstehen somit keine.   
 

6.2.5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

 
Mit den folgenden Vorschlägen sollen die umwelterheblichen Beeinträchtigungen durch das 
geplante Vorhaben gemindert und die Umsetzung der Ziele des Naturschutzes und der 
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Landschaftsplanung im Bebauungsplan verankert werden. Entsprechend der Festsetzung zu 
Grünordnungsmaßnahmen (Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft sowie Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen) sind die Vorgaben des Artenschutzgutachtens zu berücksichtigen. 
Die Durchführung der Maßnahmen durch den Vorhabenträger wird soweit möglich durch 
Aufnahme entsprechender Verpflichtungen in den Städtebaulichen Vertrag sichergestellt.  
 
Fläche und Landschaft 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen 
 
Zielsetzung/ Maßnahmenkonzept Rechtliche Anknüpfung 

 Die Bauleitplanung soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung (…) 
gewährleisten. Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden (…) und andere Maßnahmen zur Innenverdichtung (zu) 
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzen. 

 Die städtebauliche Entwicklung ist über die Darstellungen in Regionalpla-
nung sowie Flächennutzungsplanung soweit vorbestimmt, dass für diesbe-
zügliche Ziele und Grundsätze hier keine Vermeidungsoptionen bestehen. 

§ 1(5) BauGB) 
§ 1a(2) S.1 BauGB 

 
 
Konflikte – Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
 
Beeinträchtigung Erheblichkeit/ 

Größe 
Flächen und Maßnahmen zum 
Ausgleich 

Begründung 

Vollständige Veränderung 
der landschaftlichen und 
städtebaulichen Situation 

vollständig im 
Gebiet 

 Erhaltung landschaftsbildprä-
gender Einzelelemente 

(Baumreihen und Baumgruppen). 

 Festsetzung von Grünflächen; 
Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern 

Neugestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes. 
 

 
Boden 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen 
 
Zielsetzung/ Maßnahmenkonzept Rechtliche Anknüpfung 

 Weitestmögliche Sicherung des offenen Bodens und seiner Qualität als we-
sentliche Grundlage für alle Funktionen des Naturhaushaltes. 

 Der vorhandene Oberboden ist zu sichern. 

 Zur Vermeidung von Verdichtungen und Schadstoffeinträgen sind Bodenflä-
chen in den zu erhaltenden Bereichen während der Baustellenphasen dauer-
haft vor Ablagerungen/ Befahrungen/Verdichtungen etc.) wirksam zu sichern. 

 Alle offenen oder unbefestigten Flächen sind mit geeigneten Maßnahmen 
gegen Einträge von Öl, Kraftstoffen und belastetem Abwasser zu sichern. Die 
Vermeidung von Abtropfverlusten bzw. Leckagen an Maschinen und Geräten 
ist im Rahmen von Wartung und Instandhaltung der Baumaschinen zu ge-
währleisten. 

 Während der Bauzeit entstandene Beeinträchtigungen durch Verdichtung/ 
Verunreinigung offener Böden sind fachgerecht zu beheben, ggf. Bodenaus-
tausch, Wiederbegrünung). 

§ 9(1) Nr. 20 BauGB 
§ 202 BauGB 
§ 3(1) KrWG 
 
BBodSchG 
BBodSchV 
 
DIN 18 915 
DIN 18 300 

 
Konflikte – Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
 
Beeinträchtigung Erheblichkeit/ 

Größe 
Flächen und Maßnahmen zum 
Ausgleich 

Begründung 

Verlust belebten Bodens, 
hier Böden mit eher mittle-
rer ackerbaulicher Bedeu-

58.000m² Herstellung diverser Vegetations-
flächen mit unterschiedlichen öko-
logischen Funktionen (Versicke-

Vorbehaltlich einer 
dauerhaften Pflege 
und Entwicklung der 
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tung (Ackerzahl). Feldka-
pazität (Sickerwasser im 
Boden) und Wasserrück-
haltevermögen sind mittel, 
aber wegen lehmiger 
Bodenart über 
Grundwasser hydrogeolo-
gisch günstig. 
 
Bodenbiologische Bedeu-
tung für Lebensraumstruk-
turen differenzierter: 
- 40 % Verlust mittlerer 
Bodenstandorte 
- 4% Qualitätsgewinn 
durch Sanierung/ Wieder-
herstellung im Gebiet 
- 35 % zusätzliche Versie-
gelung zusätzlicher Ver-
lust ca. 5,8 ha 

rung/ Bodenleben) Kleinklima) Grünflächen können 
hier belebte Bodenzo-
nen neu geschaffen 
werden. Sie dienen der 
Versickerung und sind 
Standort für Vegetation 
und Bodentiere. 

Es verbleibt bilanzierend der 
zusätzliche Bodenverlust in einer 
Größenordnung von ca. 5,8 ha, der 
hier nicht vollständig ausgeglichen 
werden kann. 
 
Im Planungsgebiet nicht aus-
gleichbare Beeinträchtigungen 
werden bilanzierend ermittelt. 
Es werden geeignete externe 
Ersatzflächen und Ersatzmaß-
nahmennachgewiesen. 

Baumstandorte im 
überbauten Bereich 
scheiden für die Anre-
chenbarkeit von Bo-
denfunktionen 
aus ökologischfunktio-
nalen Gründen aus, da 
sie entweder innerhalb 
der o. g. Grünflächen 
platziert 
sind oder bautechnisch 
überfahrbar (FLL 
2010) eingebaut sind. 

 
 
Wasser 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen 
Zielsetzung/ Maßnahmenkonzept Rechtliche Anknüpfung 

 Sicherung von Oberflächenwasser; Schutz des Grundwassers vor Schadstof-
feinträgen. 

 Zusätzliches Oberflächenwasser wird infolge der Versiegelung und Überbau-
ung in erheblichem Umfang anfallen. Ein Entwässerungskonzept ist notwen-
dig, so dass Versickerungsoptionen vor Ort genutzt werden können. Auswir-
kungen auf Oberflächengewässer entstehen nicht. 

 Soweit während des Baustellenbetriebs Grundwasserhaltungen notwendig 
sind, müssen vor Ort eine separate Sammlung und schadlose Versickerung 
vorgesehen werden. Evtl. sind vorübergehende Retentions- und Versicke-
rungseinrichtungen zu schaffen. 

§ 9(1) 14 BauGB 
§ 9(1) 16d BauGB 
§ 1 WHG 
§ 6 WHG 
Die Gewässer sind nachhal-
tig zu bewirtschaften, 
o 6. (...) und insbesondere 
durch Rückhaltung 
des Wassers in der Fläche. 
§ 55 WHG 
Niederschlagswasser soll 
ortsnah versickert, (…) 
DWA-Arbeitsblatt A 138 
DWA-Regelwerk M 153 

 
Konflikte – Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung Erheblichkeit/ Größe Flächen und Maßnahmen 

zum Ausgleich 
Begründung 

Keine erheblichen Beein-
trächtigungen erkennbar. 

keine keine Fließgewässer sind 
nicht vorhanden. 
 
Das Grundwasser steht 
im Mittel mehr als 3 m 
u. GOK an. 
 
Die dargestellten 
Hochwasserkonflikte 
(HQ100) sind allenfalls 
im Katastrophenfall 
zutreffend, d. h. wenn 
sämtliche Schutzvor-
kehrungen ausfallen. 
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Klima/ Luft 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen 
 
Zielsetzung/ Maßnahmenkonzept Rechtliche Anknüpfung 

 Verbesserung/ Minderung der bioklimatischen Vorbelastung; Vermeidung 
zusätzlicher thermischer Beeinträchtigungen. 

 Bzgl. siedlungsklimatischer Vermeidungserfordernisse (Thermische Belas-
tung) ist eine Durchgrünung der Bauflächen notwendig. Grünachsen bis in 
den inneren Bereich des Baugebietes. Im Idealfall offene Anbindung an die 
west-südwestlich gelegenen Freiflächen, um Frischluft in die zukünftig über-
baute Wärmeinsel einströmen lassen zu können. Dach- und Gebäudebegrü-
nungen sowie Baumpflanzungen können lokalklimatisch nachhaltige Ver-
schärfungen der Wärmebelastung vermindern. 

 Bzgl. Luftverunreinigung darf im Hinblick auf die Nutzungsziele „Urbanes 
Gebiet“ angenommen werden, dass luftverunreinigender Betriebe/ Nutzungen 
ausgeschlossen sind, so dass auf die umgebenden schutzwürdigen Nutzun-
gen keine erheblichen Luftschadstoff- und Geruchsimmissionen einwirken. 

 Festsetzung von abweichender Bauweise im Bereich des Heinrich-Pesch-
Hauses zur Schaffung von Frischluftschneisen. 

 Zwischen MU3e und MU3d werden die überbaubaren Grundstücksflächen so 
angeordnet, dass eine Frischluftschneise entsteht. 

 Festsetzung von maximalen Gebäudehöhen führen zu klimatisch wirksamen 
Höhenversprünge im Gebiet. 

 

§ 1a (5) BauGB 
§ 9(1) Nr. 25 BauGB 
§ 1 LKSG 
 
Rundschreiben des Ministe-
riums der Finanzen RP: 
Hinweise zum Gesetz zur 
Förderung des Klimaschut-
zes. 
(MBl. Nr. 6 v. 24.04.2012) 
 
 
 

 
 
Konflikte – Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung Erheblichkeit/ Größe Flächen und Maßnahmen 

zum Ausgleich 
Begründung 

Versiegelung und Über-
bauung bei einer GRZ 
von im Mittel 0,7 sowie 
Gebäudehöhen von bis 
zu 20 m. Verschärfung 
der geländeklimatischen 
Temperaturspitzen; Be-
einträchtigung der lokal-
klimatischen 
Windfelder mit thermi-
schen 
Auswirkungen auf die 
benachbarte städtische 
Siedlung. Wegen biokli-
matischer Vorbelastung 
von erheblicher planeri-
scher Bedeutung. 

bebaut 
67.560m² 
 
Verkehr 
29.385m² 

Baum- und Strauchpflanzun-
gen auf nicht überbaubaren 
Flächen insg. ca. 27.950m² 
  
 
 

Als maßgebliches 
Ausgleichsindiz kann 
der Schattenwurf eines 
Baumes herangezogen 
werden. Bei vorherr-
schendem Sonnen-
stand 
(ca. 42°) und geplanter 
Baumhöhe von 8 bis 10 
m lässt sich (Winkel-
funktion Tangens) eine 
Schattenwurflänge von 
ca. 10 m abgreifen. 
Optimale Kronenent-
wicklung (FLL 2010) 
erlaubt eine beschatte-
te Fläche von 200 bis 
300m². 
 
d. h. rechnerisch sind 
330 Baumexemplare 
erforderlich. Zusätzlich 
können Strauchpflan-
zung/ Wiesen 
Ausgleichsleistungen 
erbringen. 
 
Insgesamt sind im B-
Plangebiet mind. 350 
Bäume vorh./ geplant, 
so dass der klimatische 
Ausgleich zumindest 
rechnerisch erbracht 
ist. 

Dachbegrünungen. Durchwur-
zelbare Deckschicht 10 cm 
(mind. 5 cm Substrat-höhe) mit 
z.B. Sedum-Gras-Kraut-
Begrünung (evtl. in Kom-
bination mit Photovoltaik)  
 

Tiefgaragenbegrünung; mind. 
75 % bei mind. Substratstärke 
von 80 cm dauerhaft zu be-
pflanzen. 

Kfz-Stellplätze sind wasser-
durchlässig zu befestigen. Je 
vier Stellplätze sind mit einem 
Laubbaum 1. oder 2. Ordnung 
(Hochstamm, 3x verpflanzt, 
Stammumfang 18/20) zu über-
stellen; Stellplatz Kita zusätzlich 
je angefangene 4 Stellplätze 
ein weiterer Baum (Hoch-
stamm, 3x verpflanzt, Stamm-
umfang 18/20)  
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Pflanzen und Tiere 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen 
 
Schutzgut Zielsetzung/ Maßnahmenkonzept Rechtliche Anknüpfung 

Biotop- und Artenschutz Ökologisch oder gestalterisch bes. wertvol-
le Vegetationsbestände sind zu erhalten 
und müssen während der Baumaßnahmen 
gegen Schäden geschützt werden, so dass 
sie während der Baumaßnahmen als Refu-
gium spez. für Tierarten dienen können. 

 Schutz der Objekte und der Standorte 
während der Baustellenphasen 

Das sind: 

 Baumallee 

 Vegetationsflächen im sog. „Verkehrs-
ohr“ 

 Grünflächen/ Parkanlage HPH 

 Vegetationsflächen entlang Bahntrasse 

 Feldgehölz südl. Bahntrasse 

§ 9(1) Nr. 20 BauGB 
§ 9(1) Nr. 25b BauGB 
DIN 18 920 
RAS LP 4 
https://www.nabu.de/stadtbeleuchtung/ 
cd-rom/Inhalte/ 
PDF/H3-1.pdf, gesehen 
am 11.12.2019 
 

Artenschutzverträgliche Beleuchtung/ 
Lichtimmissionen 

 Verwendung von Straßenlaternen, die 
der Ökodesign-Richtlinie (2009/125EG) 
entsprechen. 

 Verwendung von Leuchtmitteln mit 
warm-weißem Licht, bei denen der Ultra-
violett- und Blauanteil im Lichtspektrum 
möglichst gering ist. 

 Außerhalb von Straßenverkehrsflächen 
können auch spezielle "Fledermaus-
leuchten" mit einem rot- bis orangefarbe-
nen Lichtspektrum (um 590 nm) verwen-
det werden. 

 

Spezieller Artenschutz Zugriffsverbot im Besonderen Artenschutz 

 Markierte Höhlenbäume: sind vor Fällung 
auf einen möglichen Besatz durch Vögel 
oder Fledermäuse hin zu überprüfen. 

 Brutvögelhabitate in der Schutzzeit! 
Rodungen/ Entfernung von Vegetations-
beständen spez. auf Grünland außerhalb 
von 01. März bis 30. September! 

 Reptilien durch Vergrämung/ Abfangen 
aus dem Baufeld entfernen; Verhinde-
rung einer Wiederrückwanderung durch 
geeignete Sperrvorkehrungen. Durchfüh-
rung der Maßnahmen außerhalb des Ak-
tivitäts- bzw. Reproduktionszeitraums, 
das ist Ende März bis Mitte April sowie 
Mitte August bis Ende September. In po-
tenziellen Winterquartieren nur oberflä-
chennahe Baufeldfreimachung möglich. 
Eingriffe in Boden ab Mitte März bzw. bei 
Temperaturen, wenn Tiere aktiv sind und 
ihre Winterquartiere verlassen haben. 

 ökologische Bauüberwachung sowie ein 
zeitl. definiertes Monitoring ist notwendig. 

§ 44 (1) BNatSchG 
§ 39 (5) BNatSchG 
§ 4c BauGB 
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Konflikte – Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung Erheblichkeit/ Größe Flächen und Maßnahmen 

zum Ausgleich 
Begründung 

Beeinträchtigung bzw. 
Verlust landwirtschaftli-
cher Nutzflächen, Gar-
tenflächen und Brachen 
sowie großflächige Ge-
hölzbestände und Parks.  
 
Im Detail Verlust einer 
Magerwiese (§ 15 
LNatSchG „geschütztes 
Biotop“) mit etwa 0,1ha. 
  
siehe Vermeidung: Teil-
erhalt Parkanlage HPH 
insg. 0,7 ha. 
  
Beeinträchtigung auf 
insg. etwa 11,1 ha  

111.130m² Herstellung diverser Grünflä-
chen 
unterschiedlicher Bedeutung 
für den Arten-/ Biotopschutz 
 
- an der westl. Plangebiets-

grenze 
insg. 12.340 qm; hier verschie-
dene Baum- und Strauchan-
pflanzungen.  
 
- südl. der Bahntrasse inner-

halb 
des Plangebietes auf insg. 
3.400m² 
 
- zentraler Grünzug innerhalb 

des Baugebietes mit über 20 m 
Breite insg. 5.000m² 
 

- öffentl. und private Grünfläche 
südlich der Siedlung entlang 
der Straßenbahnlinie insg. 
2.230m². 
 
- auf nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen Grün-
Festsetzungen, d. h. mind. 20% 
der nicht überbaubaren Bauflä-
chen als Gehölzflächen (inklu-
sive 1 Laubbaums je 300m² 
angefangene Gehölzfläche). 
Je angefangene 1.000m² 
Grundstücksfläche mindestens 
1 Laubbaum 1. Oder 2. Ord-
nung (3x verpflanzt., Stamm-
umfang 16-18 cm) 
auf insg. 27.950m² 
Vor Ort nicht ausgleichbare 
Beeinträchtigungen werden 
durch die Anlage von 4 ha 
externer Ausgleichsflächen 
kompensiert. 

Wiesen und Strauch-
pflanzungen sowie eine 
umfangreiche Baum-
pflanzung erlauben 
neue, strukturreichere 
Lebensräume als die 
ehem. intensiv genutz-
ten landwirtschaftlichen 
Flächen.  
 
Vor dem Hintergrund 
der relativ geringen 
Bedeutung der Acker-
flächen für den Bio-
topschutz können die 
vorgeschlagenen Flä-
chen und Maßnahmen 
einen Teil der Aus-
gleichserfordernisse 
erbringen.  

Verlust markanter Bäu-
me 

347 Stk. 357 Stk. Umfangreiche Neu-/ 
Ersatzpflanzungen 
möglich. In Teilberei-
chen Erhalt wertvoller 
Exemplare möglich. 

Anlage von Gebüschen 
im strukturreichen Offen-
land 

1,9 ha. Auf externen Ausgleichsflächen 
(Ersatz) können umfangreiche 
Gebüsche neu angelegt wer-
den. Die Flächen sollen in 
möglichst ungestörten Gebieten 
angelegt werden, z.B. in der 
Feldflur ohne intensive Erho-
lungsnutzung. 

Bemessung an Lebens-
raumansprüchen der 
hier relevanten Vogelar-
ten. 
 

Für nachgewiesene 
Höhlen- und Baumbrüter 
keine CEF-Maßnahmen 
erforderlich, da guter 
Erhaltungszustand der 
Population. 

diverse Habitatpoten-
tiale 
betroffen 

Allg. Ausgleich durch Anlage 

von Grünflächen mit Gehölzen 
und Anbringen von Nistkästen 
möglich: 
- 25 Nisthilfen für Gehölzbrüter 
- 10 Nisthilfen für Gebäudebrut 

Die Nisthilfen können 
an geeigneten Bäumen 
sowie an Gebäuden in 
das Mauerwerk bzw. 
Fassade 
(Niststeine) eingebracht 
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-10 Fledermaushöhlen für Fle-
dermäuse 

werden (im Detail 
Standorte nicht 100 % 
bekannt, aber im Ro-
dungsfall Vorprüfung 

Verlust von Brutbiotopen, 
hier speziell für Rauch-
schwalben 

besetzte Nester nach-
gewiesen 

Berücksichtigung der Schwal-
benpopulation durch Anlage 
geeigneter Nisthilfen. Im Nah-
bereich Blühwiesen (Insekten) 
sowie in der Nähe zu einer 
weiteren Pferdehaltung südlich 
des Planungsgebietes. Mind. 
10 Nistangebote.  
 

(Rauch-)Schwalben 
benötigen spezielle 
Lebensraumangebote 
und sind an bauliche 
Strukturen mit geeigne-
tem Umfeld für Auf-
nahme von Nahrung 
und Nistmaterial ge-
bunden. Wegen rel. 
großer Standorttreue 
vorgezogene Maßnah-
me im Bereich der Aus-
gleichsflächen.  

Verlust Reptilienbiotope, 
hier 
Mauereidechse. Zau-
neidechse nicht nachge-
wiesen. 

30 Ex. nachgewiesen; 
Geschätzt etwa 150 
Individuen 

In räuml. Synergie mit Aus-
gleichsflächen sind mindestens 
16 Objekte/Strukturen mit Um-
feld (à 500m²) für Mauerei-
dechsen herzustellen (Steinrie-
geln, Schotterhalden, 
Sandlinsen, blütenreichen 
Wiesen sowie Wurzelstubben 
und Baumstämme). 
Spez. geeignete Standorte 
nördlich und südlich der 
Bahntrasse (Bestandsschwer-
punkt) sowie in geeigneten 
Bereichen sonstiger öffentli-
chen Grünflächen (geringe 
Störung, Vernetzung zu ande-
ren Vegetationsflächen) 

Die Flächen sind jähr-
lich durch Mahd und 
Entfernung von uner-
wünschtem Gehölzauf-
wuchs artgerecht zu 
pflegen.  
Die Reptilienhabitate 
sind die Auffangflächen 
für die erforderliche 
Umsiedlung und Ver-
grämung der Mauerei-
dechsen aus den Bau-
flächen. Es wird emp-
fohlen, die Zusatzstruk-
turen (Steine, Holzhau-
fen, offene Sandberei-
che) erst unmittelbar vor 
der Eidechsen-
Umsiedlung anzulegen, 
um unerwünschte 
Spontanbesetzung zu 
vermeiden. 

 
Nach Aussage des Artenschutzgutachtens können bei Durchführung der beschriebenen ar-
tenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen die Anforderungen des § 44 BNatSchG er-
füllt werden. Durch die angeführten Maßnahmen ist die artenschutzrechtliche Verträglichkeit 
des Vorhabens gegeben.  
 
Menschen und deren Gesundheit 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen 
 
Zielsetzung/ Maßnahmenkonzept Rechtliche Anknüpfung 

Baustellenbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen 

 Es kann davon ausgegangen werden, dass die Erschließung des Baugebie-
tes sowie die Errichtung der einzelnen Bauwerke bzw. baulichen Anlagen 
die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorschriften einhalten. 

 Es kann angenommen werden, dass die Belastungen durch den Baustel-
lenbetrieb keine erheblichen Beeinträchtigungen für Menschen im Umfeld 
der Baustellen darstellen wird. 

 Die Emissionen sind zeitlich befristet. 

§ 66 BImSchG 
 
Allg.VV zum Schutz gegen 
Baulärm 19.08.1970 
 
 

 
 
 
 



Begründung zur FNP Teiländerung Nr. 29 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ 

 
 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 44/204 - Stand: 06.10.2020 

Konflikte – Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
Beeinträchtigung Erheblichkeit/ Größe Flächen und Maßnahmen 

zum Ausgleich 
Begründung 

Im Planungsgebiet ist 
(noch) keine ausgeprägte 
Wohnnutzung vorhan-
den, allenfalls Tagungs-
haus HPH und Pferdehof 
mit eingeschränkter 
Wohnnutzung. Beein-
trächtigung durch die 
Realisierung des B-
Planes nicht erheblich. 
Das betrifft auch das 
Klima in den angrenzen-
den Siedlungsflächen. 
Zukünftig aber intensive-
re Erwärmung! 
Die Auswirkungen blei-
ben 
laut Gutachten überwie-
gend 
auf das Plangebiet be-
schränkt, aber in der 
Kumulation mit den Vor-
belastungen kann Bi-
oklima zunehmend be-
lastend wirken. 

Im Plangebiet Siehe Festsetzungen für Be-
pflanzungen.  
 
Innerhalb der öffentlichen Grün-
flächen wird durch die Anlage 
von Fußwegen sichergestellt, 
dass der umgebende Land-
schaftsraum über den südlich 
verlaufenden Fuß- und Radweg 
(derzeit Wirtschaftsweg) gut 
erreicht werden kann und damit 
das Erholungspotenzial Land-
schaft genutzt werden kann. 
 
 

Mit großzügigen Ein-
grünungen auf Freiflä-
chen, auf Dächern und 
an Fassaden ist es 
möglich, die thermische 
Belastung vor Ort zu 
dämpfen. 

 
Kultur- und Sachgüter 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Beeinträchtigungen 
 
Zielsetzung/ Maßnahmenkonzept Rechtliche Anknüpfung 

Natur und Landschaft sind (…) so zu schützen, dass (…) Vielfalt Eigenart und 
Schönheit auf Dauer gesichert sind. Die Belange der Baukultur (…) Straßen und 
Plätze von geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung und 
die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sind zu berücksichtigen. 
 

 Im vorliegenden Fall können die benannten Objekte durch geeignete 
Schutzvorkehrungen während der Baustellenbetriebe geschützt und unversehrt 
erhalten werden. 

 Dazu zählen auch die Orts- und Landschaftsbild prägenden Bäume, deren 
Standorte durch explizite Schutzvorkehrungen im Stamm- und Wurzelbe-
reich dauerhaft zu schützen sind. 

Das sind: 

 Baumallee entlang der Mannheimer/ Frankenthaler Straße 

 Lindenrondell am Verkehrsohr zzgl. Bäume an Kopernikusstr. 

 Bäume am HPH (Kfz-Stellplatz/ Parkanlage) 

 Einzelbäume gem. Planzeichnung. 
 

 Bezüglich der archäologischen Fundstelle sind Jeder zu Tage kommende 
archäologische Fund unverzüglich bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Direktion Archäologie, Außenstelle Speyer anzuzeigen. 

 

§ 1(1) BNatSchG 
§ 1(6) Nr. 5 BauGB 
§ 2 DSchG RP 
DIN 18 920 
RAS LP 4 
 
 

 
6.3 Externer Kompensationsbedarf  

 
Es wird oben anhand von zwei zentralen Schutzgütern (Biotopschutz und Bodenschutz) ein 
Ausgleichsbedarf nachgewiesen, der auf 3,9 ha bis 4,1 ha realisiert werden soll - je nach-
dem, wie die Qualität der Maßnahmen ist und wie die damit einhergehende Aufwertungsrate 
für die Naturhaushaltsfunktionen wirken werden. Auf diesen Flächen sind vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen zugunsten des Artenschutzes (CEF) realisierbar.  
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Für die externen Ausgleichsflächen wurden Flächen im Eigentum der Kirche oder der Stadt 
ausgewählt, auf denen diese im Mittel 4 ha großen Flächen angelegt werden können. Sie 
befinden sich einerseits südlich des engeren B-Plangebietes innerhalb der Entwicklungsach-
se-West, südlich der A650 und andererseits auf Flächen in den Gemarkungen Oppau sowie 
Mundenheim. Die Flächen entsprechen den Zielsetzungen der übergeordneten Landschafts-
planung. 
 

 
Abbildung 5: Ersatzflächen E 1 Gemarkung Oggersheim – Weiterentwicklung Grünzug „In der Marlach“; 
Auf den Flurstücken Nr. 2810/10, 2810/15, 2810/20, 2810/25, 2810/30, 2809/9, 2809/14, 2809/19, 2809/25 
sowie auf den Flurstücken Nr. 2803, 2811/2, 2811/3 

 
Abbildung 6: Ersatzfläche E 2 Gemarkung Oggersheim – Südlich der A 650  
Auf dem Flurstück-Nr. 2405/2 
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Abbildung 7: Ersatzfläche E 3 Gemarkung Oppau – Roßlache  
Auf dem Flurstück Nr. 1476 (6.680 m²) sowie anteilig  
auf den Flurstücken Nr. 1466/2 (ca. 3.045 m2) und 1466 (ca. 1.150 m²) und anteilig  

auf den Flurstücken Nr. 1461, 1462, 1463, 1464 (zusammen ca. 625 m²) 

 
Abbildung 8: Ersatzfläche E 4 Gemarkung Mundenheim – (nord-) östlich der Rotkreuzstraße  
Auf den Flurstücken Nr. 2108, 2108/2, 2109, 2109/2 

Die externen Flächen unterschiedlicher Größe werden zurzeit ackerbaulich genutzt. Alle Flä-
chen werden dadurch charakterisiert, dass sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer 
bestehenden Wiesen- und Gehölzflur befinden. Dadurch wird das Biotoppotential der eigent-
lichen Flächengröße nochmals angehoben, indem sich ein erweiterter Biotopverbund entwi-
ckeln kann. Darunter fallen Landschaftsräume wie der südlich angrenzende Freiraum Mau-
dacher Bruch oder Landschaftsbestandteile wie die Roßlache.  
Die Flächen werden als Wiesenflächen mit Gebüschanteilen ausgestaltet. Ziel der Maßnah-
men ist es, für die im Eingriffsgebiet brütenden Gebüschbrütern Ausweichhabitate anzule-
gen. Die betroffenen Eingriffsflächen haben eine Größenordnung von ca. 1,9 ha, wobei die 
max. Breite der Gebüsche allenfalls 40 m betragen hat. Die auf den externen Ausgleichsflä-
chen zukünftig angebotenen strukturreichen Wiesen- und Gebüschflächen von insgesamt 4 
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ha werden qualifizierte Ausgleichspotentiale beinhalten. Die Verortung und Vernetzung mit 
den angrenzenden Biotopstrukturen und Landschaftsräumen erlaubt störungsarme Lebens-
raumbesiedlungen.  
Für die Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahmen ist ein separater Maßnahmenplan 
zu erstellen, der die Lebensraumerfordernisse der Mauereidechsen sowie der betroffenen 
Brutvogelarten berücksichtigt und geeignete Habitatstrukturen einplant. Im Hinblick auf die 
Ausgleichserfordernisse sollen folgende Festsetzungen beachtet werden:  

 Anlage von Gebüsche in einer Breite von ca. 15 m  

 Die Grundstücksränder/ Gebüschsäume sollen einen etwa 3 bis 5 m breiten Hoch-
staudensaum erhalten.  

 Die Gebüsche sollen pro 300 m² mit 1 Hochstamm (StU 16-18 cm) Laubbaum be-
stockt werden.  

 Die sonstigen Flächen sind als Wiesenflächen mit Ziel ein- bis zweimaliger Mahd/ 
Jahr anzulegen und zu pflegen.  

 In die Flächen können als weitere Maßnahme Habitatstrukturen für Reptilien einge-
bracht werden (Stein-/ Sandhaufwerk)  

 Weitere Biotopstrukturen können sein: Totholzhaufen, Ansitze z.B. für das Braun-
kehlchen, Obstbaumpflanzungen  

 
Die für die Fläche des "Verkehrsohrs" bereits angelegte Ausgleichsfläche im Grünzug "In der 
Marlach" wurde für das Bauleitplanverfahren Nr. 586a "Gewerbegebiet südlich der Frankent-
haler Straße" anteilig herangezogen (Teilbereich 2 des Bebauungsplans Nr. 586 a). Für das 
Bebauungsplanverfahren Nr. 657 "Westlich Heinrich-Pesch-Haus" wird für den Teilbereich 
des "Verkehrsohrs" (Mu 4, Mu4a) diese Zuordnung übernommen.  
Der Gesetzgeber sieht vor, dass für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen besonders Rück-
sicht auf landwirtschaftliche Flächen genommen werden, die besonders geeignete Böden 
haben  
oder sich durch andere agrarstrukturelle Belange auszeichnen (§ 15 (3) BNatSchG). Diese 
Sachverhalte sind bereits im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung abgewogen worden 
und haben ihre Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen gefunden.  
Die externen Ausgleichsflächen liegen auf im Landschaftsplan der Stadt Ludwighafen von 
1998 dafür vorgesehenen Flächen und gehen somit konform mit § 7, Abs. 1 LNatSchG 
Rheinland-Pfalz. Durch die räumliche Nähe zu bereits bestehenden Ausgleichsflächen und 
Landschaftselementen werden größere, zusammenhängende Biotopverbundstrukturen ge-
schaffen (§7 Abs. 3, Nr. 5). Mit ihrer Flächenauswahl und den darauf geplanten Maßnahmen 
erfüllt die externe Kompensation somit die Vorgaben des § 7 LNatSchG Rheinland-Pfalz.  

Die Fortsetzung der landwirtschaftlichen Nutzung ist zulässig, solange keine Baufeldräu-
mung (insbesondere die Rodung von großflächigen Gehölzflächen) stattgefunden hat.  

Der durch den Bebauungsplan entstehende Eingriff wird durch die genannten Aus-
gleichsmaßnahmen vollständig kompensiert. 

 

Maßnahmenbeschreibung für externe Ausgleichsflächen  
 
Als externe Ausgleichsflächen wurden folgende Flächen ausgewählt:  
E1) Gemarkung Oggersheim (Weiterentwicklung Grünzug „In der Marlach“)  
E2) Gemarkung Oggersheim (Südlich der A 650)  
E3) Gemarkung Oppau (Roßlache)  
E4) Gemarkung Mundenheim (östlich der Rotkreuzstraße)  
Die Flächen werden zurzeit als Ackerland genutzt. Auf ihnen werden folgende Maßnahmen 
und Ziele23 mit unterschiedlicher Ausprägung bzw. Gewichtung umgesetzt:  
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Maßnahme 1: Wiesenansaaten  

 Ansaat mehrjähriger Blühmischungen (regiozertifiziert) flächig  

 Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngern  

 Im ersten Jahr unmittelbar nach der Einsaat Durchführung eines Schröpfschnitt zur 
besseren Bestandsetablierung bis zum 15.06.  

 Ggf. weiterer Schröpfschnitt zur Kontrolle von Problemunkräutern nach Rücksprache, 
möglich vom 1.7. bis 15.8.  

 
Wirkung auf Artenvielfalt  

 Nektar- und Pollenangebot für Honigbienen, Wildbienen, Hummeln und andere Insek-
ten.  

 Brutplatz und/oder Nahrungshabitat für Feldvögel wie Rebhuhn, Grauammer, Schaf-
stelze, Braunkehlchen, Wachtel u.a.  

 Rückzugs- und Nahrungsraum für Feldhasen, Feldvögel und Insekten bei landwirt-
schaftlichen Arbeiten auf den Schlägen.  

 Förderung von „Nützlingen“ wie z.B. Schwebfliegen, parasitoiden Wespen, Laufkäfer, 
Spinnen etc.  

 Überwinterungsraum für Insekten; Nahrungshabitat im Winter für Vögel, Feldhase, 
Rebhuhn, Greifvögel u.a., überstehende Stängel dienen im nächsten Frühjahr z.B. 
den Braunkehlchen als Ansitzwarten.  

 Verbundstruktur zwischen Biotopen bzw. Landschaftselementen  

 
Geeignete Standorte  

 Alle Standorte  
 
Maßnahme 2: Neuanlage von Gehölzstreifen (Hecken) und Gebüschinseln  

 Pflanzung von Landschaftsgehölzen (regiozertifiziert) mit breitem Artenspektrum, da-
runter auch dornige Sträucher wie Schlehen oder Weißdorn als bevorzugter Brut-
platz.  

 Ein dicht strukturierter Innenraum und Höhenstaffelung von Hecken ist wichtig für die 
Eignung als Habitat für Gebüschbrüter  

 Heckenpflanzungen werden kombiniert mit krautigen Säumen (vor allem am Süd-
rand) 

 Heckenpflege: Optimal für Gebüschbrüter: abschnittsweise alle 10-20 Jahre auf den 
Stock setzen, dabei einzelne Solitärsträucher und –bäume sowie Totholz erhalten.  

 
Wirkung auf Artenvielfalt  

 Bruthabitat für zahlreiche Vogelarten, z.B. Bluthänfling, Dorngrasmücke.  

 Gehölze mit Früchten bieten Herbst- und Winternahrung für Vögel und Kleinsäuger.  

 Hecken sind artenreicher Lebensraum, Rückzugsraum und Überwinterungshabitat für 
zahlreiche Insekten; das Mikroklima im Windschutz von Hecken ist attraktiv für wär-
meliebende Arten (z.B. Tagfalter).  

 Säume sind sowohl als Lebensraum als auch als Vernetzungselement für Offenland-
arten wichtig und dienen als Nahrungshabitat.  

 Nahrungshabitat und Leitlinie für Fledermäuse bei Nahrungsflügen.  

 Vernetzungshabitat zwischen Biotopen.  
 

Geeignete Standorte  

 Gemarkungen Oggersheim (Südlich der A 650) und Gemarkung Mundenheim (östlich 
der Rotkreuzstraße)  

 Kleinflächig auf der Gemarkung Oggersheim (Weiterentwicklung des Grünzugs „In 
der Marlach“ nach Norden) und auf der Gemarkung Oppau (Roßlache)  
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Maßnahme 3: Baumpflanzungen  

 Pflanzung von Bäumen (regiozertifiziert)  

 Ergänzung zu den Gehölzstreifen und – inseln zur Erreichung einer noch weiteren 
Höhenstaffelung.  
 

Wirkung auf Artenvielfalt  

 Bruthabitat und Lebensraum für Vogelarten.  

 Bäume mit Früchten bieten Herbst- und Winternahrung  

 Lebensraum und Anziehungspunkt für zahlreiche Insekten.  

 Bietet Schutz und fördert das Mikroklima (Schattenspender)  

 Vernetzungshabitat zwischen Biotopen.  
 

Geeignete Standorte  

 Gemarkungen Oggersheim (Südlich der A 650) und Gemarkung Mundenheim (östlich 
der Rotkreuzstraße)  

 kleinflächig auf der Gemarkung Oggersheim (Weiterentwicklung des Grünzugs „In 
der Marlach“ nach Norden) und auf der Gemarkung Oppau (Roßlache).  

 

6.4 In Betracht kommende andere Planungsalternativen 

Mit dem Bebauungsplan wird das Planungsziel einer im Schwerpunkt wohnbaulichen Nut-
zung (im Rahmen eines Urbanen Gebietes gem. § 6a BauNVO) verfolgt, um hierdurch ins-
besondere auch den gestiegenen Wohnungsbedarf in der Stadt (vgl. Informationen zur 
Stadtentwicklung 9/2018 "Wohnungssituation und Wohnungsbedarf", 
www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtentwicklung/veroeffentlichungen/) decken zu können. 
Im vorliegenden Fall ist aufgrund der städtebaulichen Vorplanungen die planerische Zielset-
zung soweit verfestigt, dass eine Alternative hier nicht mehr infrage kommt. Die landwirt-
schaftlichen Flächen werden zugunsten von Bauflächen in Anspruch genommen. Die plane-
rische Abwägung wurde bereits im Jahr 1999 auf Ebene des Flächennutzungsplans geführt. 
Die Darstellung im Flächennutzungsplan ist zugleich auch Bestandteil des Einheitlichen Re-
gionalplanes und insoweit regional und lokal genehmigt. Der Bebauungsplan wird aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 

 
6.5 Erhebliche nachteilige Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB 

Wie zuvor beschrieben (siehe Schutzgut 'Menschen und deren Gesundheit', Kapitel 6.2.4) 
liegt das Vorhaben außerhalb der angemessenen Sicherheitsabstände für den Betriebsbe-
reich eines Betriebs in der Industriestraße indem große Mengen an Propan gelagert werden. 
Der Achtungsabstand für Propan mit einer Achtungsklasse I beträgt 200 m. Der Achtungsab-
stand ist für das Plangebiet eingehalten. Vor diesem Hintergrund sind keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

 

6.6 Verwendete technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 

Die Bestandsaufnahme und –analyse der Situation von Natur und Landschaft im Bereich des 
Plangebiets erfolgte mittels Ortsbegehungen und Recherche einschlägiger Fachliteratur und 
-gesetze. 
 
Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen erfolgt nach:  

 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1, Juli 2002 [DIN 18005], i.V.m. Beiblatt 1 
zur DIN 18005 Schalltechnische Orientierungswerte,  
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 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV), 12.Juni 1990.  
 

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden weiterhin folgende Be-
rechnungsvorschriften und sonstige Erkenntnisquellen herangezogen:  

 DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - „Allge-
meines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2],  

 VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 1997 [VDI 
2720],  
 

Zur Erstellung des Bodengutachtens für den Bereich der Heinrich-Pesch-Siedlung wurde 
folgendes Untersuchungsprogramm mit den folgenden Verfahren abgearbeitet:  
 

 Es wurden 110 Bodenproben aus den 18 Rammkernsondierungen entnommen. 

 Aus den Handschürfen (15 + 150 Stück) wurden insgesamt 12 Bodenmischproben 
(MP) entnommen.  

 Darüber hinaus wurden 4 Bodenmischproben aus einem Baggerschurf gewonnen. 

 Die Mischprobenerstellung wurde durchgeführt, wenn eine augenscheinliche homo-
gene Verteilung des Bodenmaterials vorhanden war.  

 Von allem Bodenproben wurde eine Auswahl an Proben getroffen (40 Bodenproben 
bzw. Bodenmischproben (MP), davon 1 MP aus dem Baggerschurf). 

 Vor der Durchführung der Rammkernsondierungen bzw. des Baggerschurfes erfolg-
ten an den gewählten Ansatzpunkten Kampfmittelerkundungen mittels Georadar von 
SPC Modell RD1500+ (250 MHz) durch einen Feuerwerker mit Befähigungsschein 
nach §20 Sprengstoffgesetz. Zur Überprüfung auf Kampfmittel wurden tiefenorientier-
te Messungen bis 5 m (Schurf bis 4 m) unter Geländeoberfläche vorgenommen. 

 
Zur Erstellung des Bodengutachtens für den Bereich Quartier Kopernikus wurde folgendes 
Untersuchungsprogramm mit den folgenden Verfahren abgearbeitet: 

 

 Insgesamt wurden 14 Sondierbohrungen durchgeführt. Hiervon erreichten 10 eine 
Tiefe von 4m bzw. 4,5m. Im Rahmen der geotechnischen Untersuchungen wurden 
weitere 4 Sondierbohrungen bis 8m Tiefe niedergebracht. 

 Aus den Bohrungen wurde das angetroffene Bodenprofil aufgezeichnet und schich-
tenweise Proben entnommen.  

 Hinsichtlich der geplanten Versickerung von Niederschlagswasser wurden in 2 Son-
dierbohrungen Versickerungsversuche durchgeführt. 

 Ergänzt wurden die Bohrungen durch vier Sondierungen mit der schweren Ramm-
sonde (DPH). 

 Zur umwelttechnischen Beurteilung wurden Einzelproben aus auffälligen Horizonten 
auf den Verdachtsparameter PAK zunächst im Feststoff und bei auffälligen Gehalten 
zusätzlich auch im Eluat untersucht.  

 Zur abfalltechnischen Beurteilung der voraussichtlich anfallenden Aushubmaterialien, 
wurden Mischproben aus den von den geplanten Baumaßnahmen betroffenen Tie-
fenniveaus zusammengestellt.  

 An den Mischproben wurden Deklarationsanalysen durchgeführt. 

 

Für das Klimagutachten wurden Windfeldberechnungen unter Berücksichtigung der Gebäu-
deumströmungen mit dem dafür geeigneten mikroskaligen Strömungsmodell MISKAM in der 

aktuellen Version 6.3 (Eichhorn, 1989) durchgeführt. Das Modell MISKAM arbeitet mit einem 
nicht-äquidistanten Rechengitter. Bei den für die vorliegende Untersuchung durchgeführten 
Strömungs- und Ausbreitungsrechnungen werden die Vorgaben der VDI-Richtlinie für prog-
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nostische Windfeldmodelle (VDI, 2005) hinsichtlich Auflösung und Größe des Rechengitters 
beachtet. Das hier angesetzte Rechengebiet ist sowohl horizontal als auch vertikal deutlich 
größer als das Untersuchungsgebiet, um Randeffekte zu vermeiden (Ketzel et al., 1999), und 
um die Kriterien der o.g. VDI-Richtlinie zu erfüllen [15]. 
 

Zur Erstellung des Geruchsgutachtens wurden mittels Emissionsprognose die zu erwarten-
den Emissionen an Geruch durch die Pferdehaltungen im Bestand auf Basis aktueller Mess- 
bzw. Konventionswerte bestimmt. Für den Abfallumschlag konnte auf die im Rahmen der 
Genehmigung des Abfallumschlags erstellte Geruchsimmissionsprognose (iMA, 2016) zu-
rückgegriffen werden.  

Es erfolgte eine Immissionsprognose für Geruch mit dem Programmsystem AUSTAL2000, 
einer Umsetzung des Anhangs 3 der TA Luft (2002), unter Berücksichtigung der Standortbe-
dingungen (Windverteilung, Relief und Gebäude). Hierzu wurden geeignete Winddaten für 
den Standort recherchiert. 

Die Bewertung der berechneten Geruchsimmissionen erfolgte nach Geruchsimmissions- 
Richtlinie (GIRL, LAI, 2008) [14]. 

 

6.7 Monitoring 

Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch die Gemeinde 
zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festzustellen 
und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Unvorhergesehen sind 
Auswirkungen, wenn sie nach Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwä-
gung waren.  
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung sind nur in Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Be-
lange Auswirkungen denkbar, die nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.  
Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen bedürfen – spätestens 5 Jahre nach deren Um-
setzung - einer Kontrolle, ob der gewünschte Zielzustand erreicht wurde. 
Bezüglich der Lärmentwicklung im Plangebiet wird im Zug der regelmäßig erfolgenden Ver-
kehrserhebungen überprüft, ob hinsichtlich der der Immissionsberechnung zugrunde geleg-
ten Verkehrsmengen zutreffende Annahmen getroffen wurden.  

 

6.8 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Die Stadt Ludwigshafen beabsichtigt, im Westen des Stadtgebietes das Areal südlich der 
Mannheimer/ Frankenthaler Straße ("Entwicklungsachse West") baulich zu entwickeln. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 657 soll für ein 16,6 ha großes westlich und östlich der Bay-
reuther Straße gelegenes Areal Baurecht für ein urbanes Gebiet mit Gemeinbedarfsfläche 
und notwendiger Erschließungsflächen geschaffen werden. 
Im vorliegendem Grünordnungsplanung [17] sind zahlreiche Belange des Umweltschutzes 
(§1(6) Nr. 7 bzw. § 1a BauGB) berücksichtigt und für den Umweltbericht (ebd. Abs 4 in § 2) 
vorbereitet.  
Auf der Grundlage differenzierter Geländeerhebung und Bewertungen einschl. eines speziel-
len Artenschutzgutachtens ist festgestellt worden, dass hier folgende Beeinträchtigungen 
umweltrelevanter Schutzgüter (§ 2 UVPG) erheblich und nachhaltig sind. 
 

 Bodenverlust: es ist damit zu rechnen, dass aufgrund der städtebaulichen Kennzah-
len hier zusätzlich etwa 5,8 ha dauerhaft versiegelt und überbaut werden, d. h. ein 
erheblicher Bodenverlust stattfindet. Der dauerhafte Verlust kann vor Ort nicht voll-
ständig ausgeglichen werden; es sind ca. 4 ha externe Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig. 
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 Klimawandelanpassung: aufgrund der erheblichen Überbauung und Versiegelung 
ist tendenziell mit einer Zunahme der lokalklimatisch wirksamen Geländetemperatur 
zu rechnen; das örtliche Windfeld wird sich verändern; die klimatische Ausgleichs-
funktion (Flurwind) aus dem südwestlichen Freiraum wird beeinträchtigt. Laut Klima-
gutachten haben die Windfeldveränderungen voraussichtlich keine weitreichende 
Auswirkung. Für die lokale Temperaturerhöhung - hier auch im Kontext mit dem glo-
balen Klimawandel - sind geeignete Anpassungsmaßnahmen festzusetzen. Das sind 
hier spezifische Begrünungen von Gebäuden sowie ein umfangreiches Grünflächen-
system mit schattenspendendem Baumkonzept. Die klimatischen Beeinträchtigungen 
können so ausglichen werden. 
 

 Wasser: Das steht im Mittel mehr als 3 m u. GOK an; es handelt sich wegen der 
lehmigen Deckschichten um ein hydrogeologisch günstiges Gebiet. Offene Oberflä-
chengewässer sind nicht vorhanden. Es wird sich aber aufgrund der zukünftigen Be-
bauung und Versiegelung eine stark erhöhte Oberflächenwasserbildung entwickeln. 
Hierfür sind in den Grünflächen jeweils geeignet ausgestaltete Versickerungsmulden 
eingeplant. 
 

 Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen werden anhand von Bestandserhebungen und 
Bewertungen analysiert. Es wird festgestellt, dass innerhalb der festgesetzten Grün-
flächen umfängliche Neugestaltungen hochwertiger Biotopstrukturen geschaffen wer-
den können. Des Weiteren werden altbaumreiche Parkflächen um das HPH herum 
zum Teil erhalten bleiben. Nicht zuletzt ist auf etwa 1,0 ha Dachfläche eine extensive 
Begrünung vorgesehen, die hier mit in die Bilanzierung eingerechnet wird. Trotzdem 
verbleibt eine Beeinträchtigung, d. h. der Verlust vegetationsbestandener Flächen ist 
so groß, dass externe Ausgleichsflächen notwendig sind. 
Die Notwendigkeit externer Ausgleichsflächen wird durch die Schlussfolgerungen aus 
dem speziellen Artenschutzgutachten unterstützt. Es wird für zwei Tierartengruppen 
dargelegt, dass die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG (Tötung/ Stö-
rung/ Zerstörung von Fortpflanzungsstätten) nicht ohne vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen vermieden werden können. Das betrifft die hier anzutreffende Kleinkolo-
nie der Rauschwalben sowie die Mauereidechsen. Für beide Artengruppen werden 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, die in vorab herzustellenden Grün-
flächen Eidechsenhabitate und entlang der Bahntrasse hergestellt werden müssen. 
Das Zugriffsverbot auf die Reptilien wird durch eine geeignete Methode der Umsied-
lung/ Vergrämung unterstützt. 
Für spezielle Gebüsch- und Gehölzbrüter (Gelbspötter/Grasmücken/Bluthänfling) sind 
Ersatzlebensräume auf den externen Ausgleichsflächen gleichzeitig zur Rodung der 
Gehölze für den Baubeginn anzulegen. 
 

 Eine der zentralen Schutzgüter des Umweltschutzes sind der Mensch und die 
menschliche Gesundheit. Sie ist im Bericht beachtet worden, wobei hier im Speziel-
len die baustellenbedingten Auswirkungen geprüft worden sind. Es wird festgestellt, 
dass bei Einhaltung aller immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen und Vorschrif-
ten eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten sein wird. 
 

 Die Wechselwirkung zwischen den klimatischen Veränderungen und der Gesund-
heit bzw. dem Wohlbefinden der Anwohner bzw. der zukünftigen Bewohner des 
Stadtteils werden dargelegt. Es steht zu bedenken, dass im Zuge des Klimawandels 
erhebliche Anpassungsmaßnahmen notwendig sind, um die tendenziellen Beein-
trächtigungen des zukünftigen Siedlungsklimas und der dort wohnenden Bevölkerung 
zu mindern bzw. auszugleichen. Laut Klimagutachten können massive Begrünungen 
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vor Ort dieses gewährleisten. Hierzu sind umfangreiche Bepflanzungen sowohl auf 
großzügigen Grünflächen als auch auf Dächern und im Straßenraum geplant. 

 
Aus all dem ergibt sich, dass aus Gründen des Bodenschutzes sowie aus Biotopschutzgrün-
den externe Ausgleichsflächen notwendig sind. Es wird insg. ein Flächenbedarf von etwa 4 
ha notwendig. Es muss sich um Ackerflächen oder vergleichbar intensiv genutzte Strukturen 
handeln, um mit Bepflanzungen und Ansaaten eine geeignete Aufwertung zu bekommen, 
dass die Bedarfe im Naturhaushalt ökologisch gleichwertig ausgeglichen sind. Hierzu sind 
Ersatzflächen südlich des Plangebietes sowie in den Gemarkungen Mundenheim und Oppau 
ausgewiesen. 
 
 

7 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

7.1 Auswirkungen auf die gewerblichen Nutzungen 

Aufgrund der Darstellung im Flächennutzungsplan in Verbindung mit den Festsetzungen des 
im Parallelverfahren erstellten Bebauungsplans Nr. 657 werden die Flächen innerhalb des 
Geltungsbereiches des Planes nicht mehr vorrangig gewerblich genutzt werden. Nicht-
Wohnnutzungen bleiben aber im gesamten Plangebiet möglich.  
Es soll gewährleistet werden, dass die bestehenden Gewerbegebiete entlang der Frankent-
haler- und Mannheimer Straße sowie die Gewerbeflächen des rechtskräftigen Bebauungs-
plans Nr. 586a „Südlich der Frankenthaler Straße“ nicht eingeschränkt werden. Die gewerbli-
che Weiterentwicklung der Entwicklungsachse West, entsprechend der bisherigen Zielset-
zung (vgl. Anlage 9.2., Rahmenplan, soll beibehalten und nicht eingeschränkt werden. 
Westlich des Geltungsbereichs wird der Bebauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark Mann-
heimer Straße“ aufgestellt, welcher die gewerbliche Entwicklung der Entwicklungsachse 
West konkretisiert. 
 
7.2  Bedarf an Kindertagesstätte und Grundschulversorgung 

Der Bedarf an Tagesbetreuung von Kindern, der durch die vorgesehene Bebauung entste-
hen kann, wird durch die Kindertagesstätte, die im Plangebiet vorgesehen ist, gedeckt, so-
fern sie sechsgruppig ausgebaut wird. 

 
Der mit dem Vorhaben verbundene Mehrbedarf an Grundschulkapazitäten innerhalb des 
bestehenden Grundschulbezirks ist derzeit nicht gedeckt. Die Bliesschule kann auch unter 
Berücksichtigung ihrer in der Planung befindlichen Erweiterung diesen Mehrbedarf nicht auf-
nehmen. Zur Versorgung des Plangebiets müssen zusätzliche Grundschulkapazitäten ge-
schaffen werden. Ein vorgesehener Grundschulneubau ist Gegenstand des Strukturkonzepts 
Entwicklungsachse West 2018 (vgl. Anlage 10.3), der zusätzlich auch den Mehrbedarf an 
Grundschulkapazitäten aus den in Planung befindlichen Wohnbaugebieten ‚Quartier Koper-
nikus‘ und ‚Paracelsusstraße Süd‘ aufnehmen soll. Derzeit liegt dafür noch kein Planungs-
recht vor. 
 
 

8 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Die Anregungen bzw. Bedenken, welche im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensschritte zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vorgebracht wurden, sind der Anlage 9.3 zur Begründung zu entnehmen. 
Im Rahmen der Verfahrensschritte wurden keine Anregungen von Bürgern vorgebracht. 
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Anmerkung:  
Die im Parallelverfahren vorgebrachten Anregungen bzw. Bedenken betreffen überwiegend 
den aus dieser Flächennutzungsplanteiländerung entwickelten Bebauungsplan Nr. 657 
„Westlich Heinrich-Pech-Haus“. Die seitens der Verwaltung vorgenommene Bewertung geht 
deshalb in ihrem Detaillierungsgrad und in der Aussageschärfe mitunter weit über die Anfor-
derungen für die Maßstabsebene „Flächennutzungsplan“ hinaus. Sie ist selbstverständlich 
trotzdem geeignet, die öffentlichen und privaten Belange gerecht gegeneinander und unter-
einander abzuwägen. 

 

8.1 Belange die für die Planung sprechen 

 Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet bereits als Baufläche dargestellt. 

 Verfolgung einer schwerpunktmäßig wohnbaulichen Nutzung, um insbesondere den 
Wohnungsbedarf in der Stadt zudecken. Das Konzept der Heinrich-Pesch-Siedlung 
sieht Wohnraum für ca. 580 Wohneinheiten vor. 25 Prozent der Wohnfläche werden 
als geförderte Wohnfläche zur Verfügung gestellt (im Sinne der Förderprogramme der 
ISB in Rheinland-Pfalz). Auf der Fläche zwischen Kopernikusstraße, Bayreuther Straße 
und Frankenthaler Straße, dem sogenannten „Quartier Kopernikus“ sind weitere rund 
170 förderfähige Wohneinheiten der GAG Ludwigshafen am Rhein vorgesehen. 

 Neben Wohnnutzung tragen gewerbliche, kulturelle und soziale Einrichtungen zu einer 
breiten Nutzungsvielfalt bei. Eine Kindertagesstätte soll errichtet werden. Für die Be-
wohner der Heinrich-Pesch-Siedlung soll ein Quartiersmanagement umgesetzt werden. 

 Gebietsentwicklung in direkter Nähe zur Stadtbahnhaltestelle und Realisierung eines 
verkehrsarmen Quartiers.  

 Heinrich-Pesch-Haus wird städtebaulich in die Quartiersentwicklung eingebunden.  

 Neue Grünflächen sowie ein zentraler Grünzug werden angelegt. Durch die Eingrü-
nung wird ein landschaftsgerechter Übergang von der Siedlungsfläche zur Stadtbahnli-
nie und in die offene Landschaft geschaffen.  

 
8.2 Belange die gegen die Planung sprechen 

 Durch die Planung werden zusätzliche Flächen im Außenbereich in Anspruch genom-
men, für die zuvor noch keine bauliche Nutzung bestanden hat. Diese Flächen werden 
damit der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung dauerhaft entzogen.  

 Durch die Planung ist mit einer zusätzlichen Versiegelung und dem damit verbundenen 
Verlust der natürlichen Bodenfunktionen zu rechnen.  

 Durch die Planung sind Eingriffe in Natur und Landschaft unvermeidlich. Neben der 
Versiegelung von Fläche gehen insbesondere die bisherigen Biotoptypen (Ackerfläche, 
Wiesen, Brachfläche und Gehölzflächen) ganz oder teilweise als Lebensraum verloren 
und das Landschaftsbild wird durch die Ausweitung der Siedlungsfläche verändert.  

 Günstig gelegene Gewerbeflächenpotenziale werden zugunsten einer schwerpunkt-
mäßigen Wohnnutzung aufgegeben. 

 Die örtlichen Vegetations- und Freiraumstrukturen der Entwicklungsachse West haben 
Ausgleichswirkungen und erfüllen lokalklimatische Wohlfahrtsfunktionen. 

 Die Fläche des Bebauungsplans ist durch Verkehrs- und Gewerbelärm bereits vorbe-
lastet. 

 
8.3 Abwägung der Belange 

Mit der Planung werden im Wesentlichen landwirtschaftlich genutzte Flächen mit den ent-
sprechenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft zum Großteil als Urbanes Gebiet ent-
wickelt. Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 586a „Gewerbegebiet südlich der Frankentha-
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ler Straße“ setzt für den Bereich zwischen Kopernikusstraße, Bayreuther Straße und Fran-
kenthaler Straße ein Gewerbegebiet fest. Dieser Teilbereich wird durch den Bebauungsplan 
Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ ebenfalls als Urbanes Gebiet überplant. Es wird das 
Ziel eines nutzungsgemischten Quartiers, in dem sich Wohnnutzung in unterschiedlichen 
Gebäudetypologien entwickeln kann, angestrebt. Dabei wurde bei der Konzeption der Fest-
setzungen insbesondere zum Maß der baulichen Nutzung und Bauweise auf eine kompakte 
städtebauliche Dichte Wert gelegt, um möglichst wenig Fläche in Anspruch zu nehmen. Ne-
ben Wohnnutzung tragen gewerbliche, kulturelle und soziale Einrichtungen zu einer breiten 
Nutzungsvielfalt bei. Eine Kindertagesstätte soll errichtet werden. Für die Bewohner der 
Heinrich-Pesch-Siedlung soll ein Quartiersmanagement umgesetzt werden. 
Das Konzept der Heinrich-Pesch-Siedlung sieht Wohnraum für ca. 580 Wohneinheiten vor. 
25 Prozent der Wohnfläche werden als geförderte Wohnfläche zur Verfügung gestellt (im 
Sinne der Förderprogramme der ISB in Rheinland-Pfalz). Auf der Fläche zwischen Koperni-
kusstraße, Bayreuther Straße und Frankenthaler Straße, dem sogenannten „Quartier Koper-
nikus“ sind weitere rund 170 förderfähige Wohneinheiten der GAG Ludwigshafen am Rhein 
vorgesehen. 

 
Entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs entsteht ein Grünstreifen als harmoni-
sche Siedlungsarrondierung mit möglichst verträglicher Wirkung auf das Orts- und Land-
schaftsbild.  

 
Mit der Planung sind Eingriffe in den Naturhaushalt und Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
durch Entzug landwirtschaftlicher Flächen verbunden. Die Ausdehnung der Siedlungsfläche 
führt zu einem Verbrauch und zur Neuversiegelung von Grund und Boden.  
Den negativen Auswirkungen steht jedoch der Bedarf nach Gewerbe und Wohnraum der 
Stadt Ludwigshafen gegenüber. Mit der Ausbildung eines Urbanen Gebiets wird die Stadt in 
ihrer oberzentralen Funktion als attraktiver Wohn-, Gewerbe-, und Dienstleistungsstandort 
gestärkt. Das bestehende Heinrich-Pesch-Haus bleibt erhalten und wird in die Planungen 
integriert, so dass sich diese Bildungseinrichtung ggf. auch weiterentwickeln kann. 

 
Die durch die Planung vorbereiteten weiteren Auswirkungen auf den Naturhaushalt werden 
zum einen im Baugebiet selbst mit entsprechenden grundstücksbezogenen Festsetzungen 
minimiert. Der Verlust von Lebensraumflächen wird – soweit möglich – durch die Anlage von 
Grünflächen und einer Randeingrünung im Baugebiet sowie durch die Herstellung von Ei-
dechsenhabitate innerhalb bzw. im Umfeld des Plangebiets ausgeglichen. Durch die vorge-
sehenen Grünflächen und Baumstandorte wird im Bereich des Plangebietes ein landschafts-
gerechter Übergang zur Stadtbahnlinie hin geschaffen, was sich positiv auf das Land-
schaftsbild auswirken wird. 

 
Aufgrund geeigneter verfügbarer Flächen können notwendige Kompensationsmaßnahmen 
teilweise in unmittelbarer Nähe des Plangebietes erfolgen. Durch die räumliche Nähe der 
Kompensationsmaßnahmen zum Plangebiet können Synergieeffekte erreicht werden. Die 
Flächen dienen zur Entwicklung von Natur und sollen daher nicht mit intensiven Aufenthalts-
bereichen versehen werden. Eine möglichst schonende, fußläufige Wegeverbindung könnte 
auf diesen Flächen integriert werden. Außerdem werden durch die Ausbildung von Gehölz- 
und Grünflächen potenzielle Gewerbeflächen südlich der Stadtbahnlinie optisch verdeckt und 
treten dem Betrachter vom Plangebiet aus ggf. weniger stark in Augenschein. Die Marlache 
ist bereits im Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Ludwigshafen als Grün-
verbindung dargestellt. Für den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 586a ist auf dem Grün-
streifen bereits eine Ausgleichsfläche festgesetzt. 

 
Durch die Durchführung vorgezogener artenschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen kann 
das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Rahmen der Plandurchführung 



Begründung zur FNP Teiländerung Nr. 29 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“

vermieden werden und damit den Anforderungen des Artenschutzes Rechnung getragen 

werden.
Das Plangebiet ist von Schalleinwirkungen durch Verkehr- und Gewerbelärm umliegender 
Betriebe ausgesetzt. Ebenso wurde der Gewerbelärm potenzieller/zukünftiger umliegender 
Gewerbeflächen berücksichtigt. Die getroffenen Festsetzungen zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen und passiven Schallschutzmaßnahmen sorgen jedoch dafür, dass im 
Plangebiet trotz der Vorbelastung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ermöglicht wer
den.

Zusammenfassend sind durch den Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ 
positive Impulse für die gesamtstädtische Entwicklung zu erwarten, da ein Angebot für eine 
höherwertige gemischte Nutzungsstruktur geschaffen wird.

insgesamt ist die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, 
den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwor
tung gegenüber künftigen Generationen, vereinbar. Nach eingehender Würdigung aller Ar
gumente wird den Belangen, die für die Planung sprechen, der Vorrang eingeräumt.

Ludwigshafen am Rhein, den

Land Rheinland-Pfalz
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Neustadt a.d. Weinstraße

Zur Entscheidung

vom ....QA.Qez..202fl. . . . . . . . . . . . .
Az.: fr.7SJ/M.I*2• • I
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9 ANLAGEN 

9.1 Geltungsbereich der FNP-Teiländerung 
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9.2 Rahmenplan Entwicklungsachse West 2018 
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9.3 Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
 

9.3.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Im Zeitraum vom 18.04.2018 bis einschließlich 09.05.2018 (Erörterungstermin am 19.04.2018) fand die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB statt. Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurden keine Anregungen geäußert. 

9.3.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 07.05.2018 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 01.06.2018 gegeben. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Kreisverband Ludwigshafen e.V. X   

2.  Architektenbeirat X   

3.  Architektenkammer RLP X   

4.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  X  

5.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post + Eisen-
bahnen 

 X  

6.  Rheinpfalzbus GmbH X   

7.  Zweckverband SPNV Rlp Süd X   

8.  Deutsche Bahn AG  X  

9.  Deutsche Telekom Technik GmbH   X 

10.  Deutscher Wetterdienst X   

11.  DLZ ländlicher Raum Rlp X   

12.  Handelsverband X   

13.  Eisenbahn Bundesamt  X  

14.  Fachhochschule Ludwigshafen – Hochschule für Wirtschaft X   

15.  Fachhochschule Ludwigshafen - Ostasieninstitut X   

16.  Fachhochschule Ludwigshafen Sozialwesen X   

17.  Forstamt pfälzische Rheinauen X   

18.  Freireligiöse Landesgemeinde der Pfalz X   
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19.  Gemeindeverwaltung Limburgerhof  X  

20.  Gemeindeverwaltung Maxdorf X   

21.  GDKE Direktion Landesarchäologie Speyer   X 

22.  GDKE Erdgeschichte  X  

23.  GDKE Landesdenkmalpflege  X  

24.  Gesundheitsamt Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis X   

25.  Gewässerzweckverband  X  

26.  Gewerbeverband Ruchheim X   

27.  Handelskammer der Pfalz X   

28.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz   X 

29.  Interessengemeinschaft Behinderter X   

30.  Jüd. Kultusgemeinde Rheinpfalz X   

31.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH X   

32.  Kampfmittelräumdienst RLP X   

33.  Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen X   

34.  Kommunale Netzgesellschaft Südwest mbH X   

35.  Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis X   

36.  Landesamt für Umwelt Rlp  X  

37.  Landesamt für Geologie und Bergbau   X 

38.  Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung X   

39.  Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabauer X   

40.  Landesbetrieb Mobilität Speyer  X  

41.  Landesbetrieb Mobilität Worms X   

42.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz   X 

43.  Nachbarschaftsverband HD-MA  X  

44.  Neuapostolische Kirche X   

45.  Open Grid Europ GmbH  X  

46.  Pfalzkom Gesellschaft für Telekommunikation mbH  X  

47.  Pfalzwerke Netz AG  X  

48.  Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe X   

49.  Polizeiinspektion LU 1 X   

50.  Polizeiinspektion LU 2 X   

51.  Prot. Kirchengemeinde X   
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52.  Rhein-Haardt-Bahn GmbH X   

53.  Rhein-Main Rohrleitungstransportgesellschaft mbH  X  

54.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 

55.  Amprion GmbH  X  

56.  Creos Deutschland GmbH  X  

57.  Sportkreisvorsitzender für die Stadt LU X   

58.  SV Frankenthal  X  

59.  SV Mannheim  X  

60.  SGC Süd Obere Landespflegebehörde X   

61.  SGD Süd – Regionalstelle Gewerbeaufsicht    

62.  SGD Süd – Regionalstelle WAB   X 

63.  SGD Süd Abteilung 4 X   

64.  Technische Werke AG   X 

65.  Verband Region Rhein-Neckar X   

66.  VG Maxdorf Bauabteilung X   

67.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH X   

68.  Vermessungs- und Katasteramt X   

69.  Bauern und Winzerverband Rlp Süd e.V. X   

70.  Wasser- und Bodenverband X   

71.  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt  X  

72.  
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr 

X   

73.  Gascade Gastransport GmbH  X  

74.  Wintershall Holding GmbH  X  

75.  E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG X   

76.  Vodafone GmbH  X  

77.  BUND Kreisgruppe Ludwigshafen   X 

78.  Naturfreunde Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kultur X   

79.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie   X 

80.  Landesaktionsgesellschaft für Natur und Umwelt X   

81.  Landesjagdverbund X   

82.  Landesverband RLP des deutschen Wanderverbandes  X  

83.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz   X 
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84.  Pollichia Verein für Naturforschung und Landespflege e.V.   X 

85.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  X  

86.  Landesfischereiverband X   

87.  Ericsson Services GmbH  X  

88.  Telefonica Germany GmbH   X 

89.  Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  X  

90.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Feuerwehr   X 

91.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Jugendamt  X  

92.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Tiefbau  X  

93.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt - Bodenschutz, Altlasten   X 

94.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt - Naturschutz   X 

95.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadtvermessung X   

96.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bauaufsicht  X  

97.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik   X 

98.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadtentwässerung und Straßenunterhalt   X 
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 13.04.2018 abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 22.05.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant, sondern be-
treffen mögliche Baumaßnahmen. Es handelt sich um allge-
mein gültige Standards bzw. Vorschriften des Trägers. Die 
Aufnahme eines Hinweises in den Bebauungsplan ist nicht 
erforderlich. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  GDKE Direktion Landesarchäologie Speyer, Schreiben vom 30.05.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Vorhabenträger (Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. 
KG) ist die Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie 
bekannt. Erste Gespräche wurden bereits durchgeführt. 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Grundsätzlich bedarf eine Bauleitplanung keiner Zu-
stimmung der Direktion Landesarchäologie, da die vorge-
brachten Belange im Rahmen der Bauausführung berücksich-
tigt werden müssen. 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan auf-
genommen. Weiterhin wird in der Begründung zum Bebau-
ungsplan in Kapitel 5.5 und im Umweltbericht unter Kapitel 
6.2.2 „Kultur- und Sachgüter“ auf den Fundort hingewiesen.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

3.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Schreiben vom 30.05.2018 

 

 
 
 
Der Rahmenplan zur Entwicklungsachse West wurde mit Be-
schluss des Stadtrates 2018 geändert. Die Gewerbeflächen 
wurden für das Plangebiet in gemischte Bauflächen geändert. 
Vor diesem Hintergrund wird das Planungsziel einer im 
Schwerpunkt wohnbaulichen Nutzung (im Rahmen eines Ur-
banen Gebietes gemäß § 6a BauNVO) verfolgt, um hierdurch 
insbesondere auch den gestiegenen Wohnungsbedarf in der 
Stadt mit decken zu können. Die Überplanung des Gebietes 
soll der Schaffung einer urbanen Nutzungsstruktur dienen. Die 
Festsetzung eines Urbanen Gebietes stellt somit einen Kom-
promiss dar, um die einerseits berechtigten Interessen der ge-
werblichen Nutzungen zu berücksichtigen und andererseits 
dem Wohnungsmangel in Ludwigshafen entgegenzuwirken.  
Insgesamt wird dadurch die Nähe zwischen Wohnen und Ar-
beiten in der Entwicklungsachse West ermöglicht. 
Um der hohen Nachfrage nach gewerblich nutzbaren Flächen 
in Ludwigshafen gerecht zu werden, wird der angrenzende 
Bebauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Stra-
ße“ parallel entwickelt. Der Aufstellungsbeschluss zum Be-
bauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße 
wurde vom Stadtrat am 19.03.2018 in gleicher Sitzung zum 
Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ ge-
fasst. Auf einer Fläche von 15,7 ha werden Gewerbegebiete 
nach § 8 BauNVO geplant. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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Entlang der Mannheimer- und Frankenthaler Straße ist in der 
Plankonzeption der Vorhabenträger zur Heinrich-Pesch-
Siedlung ein Gewerberiegel vorgesehen. Um dort ausreichend 
gewerbliche Nutzungen zu etablieren wird in diesem Bereich 
Wohnnutzung erst ab dem 3. Obergeschoss als zulässig fest-
gesetzt. 
Für die Bereithaltung weiterer Gewerbeflächenpotenziale ins-
besondere auch für Unternehmen, die nur in Gewerbegebieten 
genehmigt werden können, wird auf das benachbarte Bauleit-
planverfahren Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“ 
verwiesen. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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4.  Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 29.05.2018 
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Bei der Anregung handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Empfehlungen des Trägers bzw. der Behörde, 
weshalb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht er-
forderlich ist.  
 
 
Ein entsprechender Hinweis zur Radonprognose ist im Bebau-
ungsplan enthalten. 
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5.  Landwirtschaftskammer, Schreiben vom 14.06.2018 

 

 
 
 
Bereits der Flächennutzungsplan 1999 stellt für diesen Bereich 
eine bauliche Entwicklung dar. Die grundlegende Entschei-
dung, dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen einer bauli-
chen Entwicklung zugeführt werden sollen, wurde auf Ebene 
des Flächennutzungsplans bereits abgewogen. 
 
Der Rahmenplan zur Entwicklungsachse West ist aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt. Die na-
turschutzfachlichen Maßnahmen südlich der Rhein-
Haardtbahn sind im Flächennutzungsplan als Grünflächen 
dargestellt. Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist die 
Fläche als Grünzäsur (Ziel der Regionalplanung) festgelegt.  
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Die Renaturierung des Altrheingrabens ist eine Gewässerent-
wicklungsmaßnahme die bereits im Landschaftsplan zum Flä-
chennutzungsplan ´99 vorgesehen war, und von langer Hand 
vorbereitet wurde. Daher handelt es sich hier sowohl zeitlich 
als auch inhaltlich um ein getrenntes und eigenständiges Ver-
fahren. Aus diesem Grund muss die Renaturierung des Alt-
rheingrabens für diese Maßnahme nicht herangezogen wer-
den.  
Die um das Plangebiet verbleibenden Nutzflächen können wei-
terhin durch den landwirtschaftlichen Verkehr angedient wer-
den: Der bestehende Wirtschaftsweg entlang der Stadtbahnli-
nie soll in seiner heutigen Breite erhalten bleiben und als Fuß- 
und Radweg genutzt werden, wobei dieser Weg auch weiterhin 
bei Bedarf durch landwirtschaftliche Fahrzeuge genutzt werden 
kann. 
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Hinsichtlich des Reiterhofs wurde im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens ein Geruchsgutachten durchgeführt. Im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans sowie in dessen Umgebung be-
finden sich die folgenden Geruchsemittenten, deren Auswir-
kungen gutachterlich untersucht wurden: Im Nordwesten des 
Geltungsbereichs befindet sich ein Reiterhof, südlich des Plan-
gebiets liegen zwei weitere, private Pferdehaltungen. 
Als Bewertungsgrundlage wurde die Geruchsimmissionsrichtli-
nie herangezogen, nach der in einem Wohngebiet eine Belas-
tung von 10% der Jahresstunden noch zu tolerieren ist. Das 
Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die geplanten Bereiche 
mit den Wohngebäuden eine berechnete und gewichtete Ge-
samtbelastung von weniger als 10% der Jahresstunden auf-
weisen und damit die Wohnnutzung im Urbanen Gebiet in der 
vorliegenden Planung nicht von den Gerüchen betroffen ist. 
Der Reiterhof wird im Gutachten als unbedenklich beurteilt. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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6.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Schreiben vom 30.05.2018 

 

 
 
 
Ein schalltechnisches Gutachten im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens berücksichtigt den durch die Stadtbahnlinie verur-
sachten Verkehrslärm. Entsprechende Maßnahmen die aus 
dem Gutachten resultieren wurden im Bebauungsplan festge-
setzt. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Wenn Anpassungsmaßnahmen in der Frankenthalern Straße 
geplant sind, könnte ein barrierefreier Ausbau der Bushalte-
stelle erfolgen. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
 
 
Auf den Standort einer zusätzlichen (optionalen) Haltestelle 
wird im Bebauungsplan zeichnerisch hingewiesen. Die Detail-
planungen für eine neue Haltstelle sind noch nicht hinreichend 
bekannt. Falls zusätzliche Flächen für die Haltestelleninfra-
struktur (Fahrradabstellplätze etc.) und die Zuwegungen zur 
Haltestelle gebraucht werden, kann ausnahmsweise von den 
vorgesehenen Standorten der in der Planzeichnung festge-
setzten Baumstandorte im Umfeld der Straßenbahnhaltestelle 
abgewichen werden (vgl. Kapitel 5.1.10). 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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7.  SGD Süd Regionalstelle WAB, Schreiben vom 30.05.2018 

 

 
 
 
Zu 1.: 
Der Bereich der Frankenthaler- und Mannheimer Straße wird 
bereits von den Technischen Werken Ludwigshafen mit Strom 
und Wasser ausreichend über das vorhandene Netz versorgt. 
Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Kapazitäten 
zur Versorgung des Plangebiets ausreichen. Die Wärmever-
sorgung soll durch einen Anschluss an das Fernwärmenetz 
erfolgen. Fernwärmeleitungen müssen dann ab der Kreuzung 
Bayreuther Straße in die Frankenthaler- und Mannheimer 
Straße neu verlegt werden. 
Die innere Erschließung mit Versorgungsleitungen ist nicht 
vorhanden. Konkrete Planungen werden durch den Vorhaben-
träger bereits entwickelt. 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Was-
sermenge von mindestens 96m³/h über die Dauer von zwei 
Stunden im Umkreis von 300m der jeweiligen Objekte nach 
DVGW Arbeitsblatt W 405 vorgesehen. 
Das anfallende Schmutzwasser soll durch einen Schmutzwas-
serkanal gesammelt und abgeleitet werden. Die äußere Er-
schließung mit einem Schmutzwasserkanal ist aus Richtung 
Oggersheim entlang der Mannheimer Straße geplant.  
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Zu 2.: 
Hinsichtlich des Hochwasserschutzes bzw. einer Gefährdung 
durch Überschwemmung wurde ein entsprechender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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Zu 3.: 
Die Obergrenze der Grundflächenzahl im Urbanen Gebiet nach 
§ 17 BauNVO wird nur für wenige Teilbereiche voll ausge-
schöpft, was zur Reduzierung des Niederschlagsabflusses 
beiträgt. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine 
Entwässerungskonzeption erstellt mit dem Ergebnis, dass auf 
den privaten Grundstücken das Niederschlagswasser zur Ver-
sickerung gebracht werden kann. Entsprechende Festsetzun-
gen zur Niederschlagswasserversickerung wurden im Bebau-
ungsplan aufgenommen.  
Das Entwässerungskonzept wurde mit Schriftverkehr vom 
07.05.2019 zwischen der Unteren Wasser- und Abfallbehörde 
der Stadt Ludwigshafen und der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Süd abgestimmt. 
Für die einzelnen Bauflächen sind Entwässerungskonzepte im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens zu erarbeiten und mit den 
zuständigen Fachdienststellen abzustimmen.  
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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Zu 4.: 

Unter Punkt 4 „Bodenschutz“ wird auf drei registrierte Altabla-

gerungen hingewiesen, von denen sich jedoch nur die ALG 

31400000-0391/000-00 „Ablagerungsstelle Ludwigshafen, 

Mannheimer Straße / Kopernikusstraße“ in dem Geltungsbe-

reich des B-Plans Nr. 657 befindet.  

Nach Auswertung des städtischen Katasters potenzieller Alt-

standorte und Altablagerungen ergeben sich für den Bebau-

ungsplan Hinweise auf weitere altlastverdächtige Flächen, de-

nen im Zuge der Bauleitplanung durch entsprechende Unter-

suchungen nachgegangen worden ist.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden umwelttechni-
sche Untersuchungen und eine Gefährdungsabschätzung 
durchgeführt. Kennzeichnungen von Flächen der Böden die 
erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind, wurden 
im Bebauungsplan aufgenommen. 
Im Zuge der geplanten Bebauung und der erforderlichen Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswassers stellen die 
Vorhabenträger sicher, dass durch entsprechende Maßnah-
men (Sicherung oder Freimessung) eine Gefährdung der be-
troffenen Schutzgüter unterbunden wird. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Zu.5.: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu.6.: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sofern nicht schon enthalten, werden entsprechende Hinweise 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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8.  Technische Werke AG, Schreiben vom 16.05.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Anregung handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Vorschriften des Trägers bzw. der Behörde, wes-
halb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht erforder-
lich ist. 
Diese sind erst bei der Umsetzung der Planung relevant und 
sind dort zu beachten. Der zukünftige Vorhabenträger wurde 
zudem über diese Anforderungen informiert.  
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Die vorhandene Trafostation wird im Bebauungsplan zeichne-
risch festgesetzt mit entsprechender textlicher Ausweisung der 
Leitungsrechte. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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9.  BUND Kreisgruppe Ludwigshafen, Schreiben vom 01.06.2018 
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Die Auswirkungen der Bebauung wurden durch umfangreiche 
Gutachten zu den Themen Boden, Klima, Schall, Geruch, Ar-
tenschutz und Verkehr untersucht. Die Gutachtenergebnisse 
wurden im Grünordnungsplan eingearbeitet. 
Hinsichtlich der Klimauntersuchungen wurde eine gemeinsa-
me Untersuchung der benachbarten Bebauungspläne Nr. 657 
„Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ und Nr. 586b „Mittelstands-
park Mannheimer Straße“ erarbeitet. Die Betrachtung des Frei-
raums wurde somit nicht allein auf Ebene des Geltungsbe-
reichs durchgeführt.    
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Zur räumlich übergeordneten Betrachtung eignet sich der Flä-
chennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan wird für den vor-
liegenden Bebauungsplan im Parallelverfahren geändert. Da 
der Flächennutzungsplan 1999 für den Bereich bereits ge-
werbliche Bauflächen vorsieht wurden die Auswirkungen der 
Planung vom Grundsatz her schon untersucht und abgewo-
gen. 
 
Hinsichtlich der gesamtstädtischen Bertachtung ist anzumer-
ken, dass der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1999 nach 
wie vor die rechtsgültige Grundlage darstellt. Eine Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungsplans ist in Vorbereitung. 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Klimagutach-
ten erarbeitet. Darin wurde gutachterlich festgestellt, dass um-
liegende Wohngebiete durch die Planungen in der Entwick-
lungsachse West (B-Plan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-
Haus“ und B-Plan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer 
Straße“ klimatologisch nicht beeinträchtigt werden. Entspre-
chende Maßnahmen die aus dem Gutachten resultieren wur-
den im Bebauungsplan festgesetzt.   
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Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
 
Hinsichtlich der mehrgeschossigen Bebauung entlang der 
Mannheimer- und Frankenthaler Straße werden aus klimati-
schen Gründen (Durchlüftung) differenzierte Gebäudehöhen 
sowohl im Bebauungsplan Nr. 657 „Westlich Heinrich-Pesch-
Haus“ als auch im Bebauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark 
Mannheimer Straße“ festgesetzt. 
Durch entsprechende Darstellungen von Grünflächen bereits 
auf Ebene des Flächennutzungsplans werden Biotopverbin-
dungen berücksichtigt. 
Das durch die Planungen induzierte Verkehrsaufkommen wur-
de durch ein Verkehrsgutachten untersucht und kommt zu 
dem Ergebnis, dass das vorhandene Straßennetz den Verkehr 
aufnehmen kann. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss hat in seiner Sitzung am 
12.11.2018 die Stadtverwaltung beauftragt die Planungen zur 
Öffnung der Bayreuther Straße für den Kfz-Verkehr weiter zu 
betreiben und eine Umsetzung der Maßnahme vorzubereiten. 
Mit der Öffnung der Bayreuther Straße für den Kfz-Verkehr 
wird ein Ausbau der Straße erforderlich. Die Planungen zum 
Ausbau der Bayreuther Straße befinden sich in Vorbereitung. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
 
Die Anmerkung hinsichtlich sozialer Aspekte wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Zu 1): Vorhandene Grün- und Biotopstrukturen wurden im 
Grünordnungsplan erfasst. Wo planerisch möglich, wurde der 
Erhalt festgesetzt. Der Anregung wurde somit Rechnung ge-
tragen. 
Für Grün- und Biotopstrukturen, die im Gebiet nicht erhaltbar 
waren, wurden im Ausgleichskonzept innerhalb des Gebietes 
und extern Flächen zur Neuanlage vorgesehen (siehe auch 
Ausführungen unter Punkt 3). 
 
Zu 2): Vermeidungsmaßnahmen sind im Umweltbericht aus-
führlich in Kapitel 6.2.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
dargelegt. Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Bereits der Flächennutzungsplan 1999 stellt für diesen Bereich 
eine bauliche Entwicklung dar. Die grundlegende Entschei-
dung, dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen einer bauli-
chen Entwicklung zugeführt werden sollen, wurde auf Ebene 
des Flächennutzungsplans bereits abgewogen. 
 
Zu 3): Bestehende Baumstrukturen werden durch Festsetzung 
im Bebauungsplan gesichert. Die parkartige Freifläche des 
Heinrich-Pesch-Hauses mit bestehenden Baumbeständen wird 
zum Teil als private Grünfläche festgesetzt. Die Magerwiese 
südlich des Reitplatzes wird auf Flächen südlich der Straßen-
bahnlinie neu angelegt, unter Verwendung des vorhandenen 
Boden- und Pflanzenmaterials. Der Anregung wurde somit 
Rechnung getragen. 
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Aufgrund der auf einem Großteil der Fläche betriebenen inten-
siven Landwirtschaft kann die vorhandene ökologische Bedeu-
tung des Freiraums differenziert betrachtet werden. Durch die 
Festsetzung großzügig geplanter Grünflächen im Bebauungs-
plan werden teilweise höherwertige ökologisch bedeutsame 
Freiflächen geschaffen.  
 
Zu 4): 
 
Am Westrand des Gebietes wird eine Grünfläche mit Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft festgesetzt. 
 
Eine ökologisch hochwertige Bebauung wird durch großzügige 
Grünzüge sowie durch die Festsetzung von Dachbegrünung 
sichergestellt.  
Im Bebauungsplan wird ein zentraler Grünzug in Ost-West 
Richtung festgesetzt. Dadurch sollen qualitativ hochwertige 
Bezüge der zukünftigen Bewohner zum Freiraum entstehen. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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10.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie, Schreiben vom 28.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die not-
wendigen Ausgleichsflächen (vgl. Kapitel 6.3) ermittelt und 
geeignete Maßnahmen festgesetzt. 
Die Fläche „In der Marlach“ wurde bereits im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens Nr. 586b „Gewerbegebiet südlich der 
Frankenthaler Straße“ als Ausgleichsfläche herangezogen. 
Erforderliche Ausgleichsflächen im Rahmen des Bebauungs-
plans Nr. 657 „Westliche Heinrich-Pesch-Haus“ grenzen an die 
Fläche „In der Marlach“ an.  
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
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11.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 01.06.2018 

 

 
 
Die gesamtstädtische Beurteilung wo sinnvollerweise Bau- und 
Gewerbegebiete erschlossen werden können findet auf Ebene 
des Flächennutzungsplans statt. Bereits der Flächennut-
zungsplan 1999 stellt für diesen Bereich eine bauliche Ent-
wicklung dar. Die grundlegende Entscheidung, dass den Flä-
chen eine bauliche Entwicklung zugeführt werden soll, wurde 
auf Ebene des Flächennutzungsplans bereits abgewogen. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Grün-
ordnungsplan mit entsprechender Bestandsuntersuchung er-
stellt. 
 
Im Bereich des Reiterhofs Mannheimer Straße 210 wird die 
bestehende Grünfläche als Grünfläche im Bebauungsplan 
festgesetzt. Südlich davon werden Grünflächen im Bebau-
ungsplan als Flächen für Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. 
Diese Flächen befinden sich auf landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und werden mit Umsetzung der Planung neu angelegt. 
Die Magerwiese südlich des Reitplatzes wird auf Flächen süd-
lich der Straßenbahnlinie neu angelegt, unter Verwendung des 
vorhandenen Boden- und Pflanzenmaterials. Der Anregung 
wurde somit Rechnung getragen. 
 
Hinsichtlich des Flächenbedarfs wird auf die Darstellung der 
Bauflächen im Flächennutzungsplan 1999 verwiesen.  
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Hinsichtlich des Straßenbaus sieht die Plankonzeption eine 
verkehrsarme Quartiersentwicklung vor. Der Kfz- Verkehr soll 
im Gebiet reduziert werden. Ausgehend von den beiden Zu- 
und Abfahrten an der Frankenthaler Straße entwickelt sich ein 
Erschließungsring, der als verkehrsberuhigter Bereich festge-
setzt wird. 
Dieser Verkehrsraum soll vornehmlich dem Fuß- und Radver-
kehr dienen und soll als öffentlicher Aufenthaltsraum für die 
Bewohner und Nutzer gestaltet werden. Nach den Planungen 
der Vorhabenträger zu Folge sollen die internen Verkehrsflä-
chen für den Kfz-Verkehr nur zur Anlieferung genutzt werden. 
Die Quartiersplanung mit entsprechenden Hochbauten, Freiflä-
chen und Straßenflächen wurde durch ein Klimagutachten gut-
achterlich geprüft. 
Der Anmerkung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Hinsichtlich der Forderung, dass die Gesamtplanung mit ihren 
Auswirkungen auf das Gesamtgefüge der Stadt vor dem Be-
ginn der Umsetzung eines Teilgebietes betrachtet und aus-
führlich untersucht werden soll, wird ebenfalls auf die Darstel-
lung des Flächennutzungsplans verwiesen. Bereits der Flä-
chennutzungsplan 1999 stellt für diesen Bereich eine bauliche 
Entwicklung dar. Die grundlegende Entscheidung, dass den 
Flächen eine bauliche Entwicklung zugeführt werden soll, wur-
de auf Ebene des Flächennutzungsplans bereits abgewogen. 
Der Anmerkung wurde somit Rechnung getragen. 
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12.  Pollichia Verein für Naturforschung und Landespflege e.V., Schreiben vom 
01.06.2018 

 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung unter 9. BUND Kreis-
gruppe Ludwigshafen, Schreiben vom 01.06.2018 
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13.  Telefonica Germany GmbH, Schreiben vom 01.06.2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Richtfunkverbindungen wurden nachrichtlich im Bebau-
ungsplan übernommen. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Gebäudehöhen nehmen 
Rücksicht auf die Richtfunkverbindungen. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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14.  Stadt Ludwigshafen am Rhein - Bereich Feuerwehr, Schreiben vom 
18.05.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 1) 
Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde in die 
Begründung Kapitel 3.2 unter Ver- und Entsorgung aufge-
nommen. Der Leitungsträger wurde darüber informiert. Bei der 
Umsetzung der Planung/der Erschließung des Gebiets wird 
dieser Aspekt berücksichtigt. 
 
Zu 2) 
Die angesprochenen Punkte zum Betrieb der unter die erwei-
terten Pflichten der Störfallverordnung fällt, wurden im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens geprüft: Bei der Durchführung 
der Planung entstehen keine Risiken für die menschliche Ge-
sundheit. In einem Betrieb in der Industriestraße werden große 
Mengen an Propan gelagert. Der Achtungsabstand für Propan 
mit einer Achtungsklasse I beträgt 200 m. 
Der Achtungsabstand ist für das Plangebiet eingehalten. Au-
ßerdem liegen für die Betriebsbereiche weiterer umliegender 
Störfallbetriebe Gutachten nach KAS 18 zur Feststellung des 
angemessenen Sicherheitsabstands vor, für die ebenfalls das 
Ergebnis „keine Risiken für die menschliche Gesundheit“ be-
stätigt wird. 
Es sind keine weiteren Festsetzungen im Bebauungsplan er-
forderlich.  
Der Anmerkung wurde somit Rechnung getragen. 
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15.  Stadt Ludwigshafen am Rhein – Bereich Umwelt (Bodenschutz, Altlasten), 
Schreiben vom 13.06.2018 
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Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Bodengut-
achten erstellt. Eine historische Untersuchung widerlegt die 
Existenz einer Kesselschmiede. Die Ergebnisse des Boden-
gutachtens wurden im Bebauungsplan eingearbeitet: Flächen 
deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet 
sind wurden im Bebauungsplan gekennzeichnet. 
Der Anregung wird somit Rechnung getragen. 
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16.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt – Naturschutz, Schreiben vom 
28.05.2018 

  
 
 
 

 
 
 
 
Planungsebene Flächennutzungsplan-Teiländerung: 
 
Der Landschaftsplan soll im Zuge der Gesamtfortschreibung 
des Flächennutzungsplans angepasst werden. 
 
Entsprechende Grünflächen sind im Bebauungsplan festge-
setzt. In ihrer Gesamtheit und Vernetzung sichern die öffentli-
chen Grünflächen den Freiraumanspruch der Siedlung und 
erfüllen klimaökologische sowie naturschutzfachliche Funktio-
nen. Das Anlegen von Fuß- und Radwegen ist bei der späte-
ren Umsetzung der Planung auf den Grünflächen möglich. 
Das Anlegen einzelner Wegeverbindungen für Fuß- und Rad-
verkehr ist im Bereich der Maßnahmenflächen möglich. Der 
Charakter einer naturnahen Ausgestaltung der Grünfläche als 
Ausgleichsfläche muss gewährleistet sein. 
Die innere Durchgrünung des Gebietes wird durch die festge-
setzen Grünflächen gewährleistet. Weiterhin werden grünord-
nerische Maßnahmen im Bereich nicht überbauter Grund-
stücksflächen festgesetzt. Des Weiteren wird im Bebauungs-
plan eine Festsetzung zu Dachbegrünung sowie zum Erhalt 
und zur Anpflanzung von Straßenbäumen getroffen. 
 
Die stadtklimatologischen Auswirkungen und Klimaverhältnisse 
des Gebiets wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
durch ein Klimagutachten geprüft: Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass für den Planzustand mit geplanten Ge-
bäuden des Pesch-Haus-Areals und des Quartier Kopernikus 
sowie dem benachbarten Bebauungsplangebiet Mittelstands-
park die Windgeschwindigkeit gegenüber dem Istzustand re-
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duziert wird, insbesondere bedingt durch die höheren Baukör-
per. In der weiteren Umgebung zeichnen sich mit den Berech-
nungen keine wesentlichen Änderungen der mittleren Windge-
schwindigkeiten gegenüber dem Bestand ab. Bodennah wech-
seln sich zwischen der geplanten und bestehenden Bebauung 
die Bereiche mit Ab- und Zunahmen der mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeiten kleinräumig ab. Bis in einen Abstand 
von ca. 100 m werden über den Freiflächen die bodennahen 
Windgeschwindigkeiten durch die Planung verringert. Das be-
trifft neben dem Heinrich-Pesch-Haus und der nördlich an-
schließenden gewerblichen Nutzung auch die Mannheimer 
Straße. Die geplante Bebauung lässt zudem auch künftig eine 
gewisse Luftzirkulation zu, so dass in umliegenden Wohnge-
bieten keine nennenswerten Änderungen der mittleren Wind-
geschwindigkeiten und der Durchlüftungsverhältnisse zu er-
warten sind. 
 
Den Anregungen wurde somit Rechnung getragen. 
 
Planungsebene Bebauungsplan 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Grün-
ordnungsplan erstellt. In einem entsprechenden Artenschutz-
gutachten wurden die Vorkommen artgeschützter Tier- und 
Pflanzenarten erfasst. Entsprechende Maßnahmen sind im 
Grünordnungsplan dargelegt und sind in den Umweltbericht 
(Kapitel 6.2.5) eingearbeitet. 
Die stadtklimatologischen Auswirkungen und Klimaverhältnis-
se des Gebiets wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
durch ein Klimagutachten geprüft. 
 
Der Erhalt der Baumreihen entlang der Mannheimer Straße 
und Frankenthaler Straße wird durch die Festsetzung zum 
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Erhalt von bestehenden Bäumen sichergestellt. 
Bestehende Zufahrten nördlich des Heinrich-Pesch-Hauses, 
sowie die bestehende Erschließungsstraße südlich des Hein-
rich-Pesch-Hauses werden in die Plankonzeption integriert. 
 
Entlang der Frankenthaler- und Mannheimer Straße sind zwei 
Zufahrten zur Heinrich-Pesch-Siedlung geplant. Die Anzahl der 
Zufahrten in die Siedlung wurde auf zwei begrenzt, um den 
Verkehrsfluss auf der Frankenthaler- und Mannheimer Straße 
inklusive dem parallel verlaufenden Radweg nicht zu gefähr-
den. 
Die Grundstücke des Gewerberiegels entlang der Frankentha-
ler- und Mannheimer Straße dürfen nur über die Zufahrten und 
die rückwärtigen Erschließungsstraßen innerhalb der Siedlung 
angefahren werden, um die prägenden Straßenbäume und 
den Verkehrsfluss nicht zu beeinträchtigen. Ebenfalls sollen die 
Zu- und Ausfahrten der geplanten Parkhäuser entlang der 
Straßenverkehrsfläche am Rand der Siedlung liegen, um mög-
lichst wenig Verkehr im Inneren des Plangebietes zu generie-
ren.  
 
Den Anregungen wurde somit Rechnung getragen. 
 
Der Hinweis zur UVP-Pflicht wird zur Kenntnis genommen. 
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17.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik, 
Schreiben vom 12.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen betreffen die nachgelagerte Bauausführung 
des Vorhabens. 
Den Vorhabenträgern ist die Stellungnahme bekannt. 
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18.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, 
Schreiben vom 29.05.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Entwässerungskonzeption wurde im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens erstellt. Das auf den privaten Grundstücken 
anfallende Niederschlagswasser wird auf den privaten Grund-
stücken zur Versickerung gebracht. Das anfallende Nieder-
schlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird auf den 
öffentlichen Grünflächen in begrünten Mulden zur Versicke-
rung gebracht. Entsprechende Festsetzungen wurden im Be-
bauungsplan aufgenommen. 
Die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds wurde anhand 
eines Bodengutachtens geprüft. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
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9.3.3 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 11.05.2020 gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von 30 
Tagen gegeben. Parallel zu der Trägerbeteiligung wurden auch die städtischen Stellen und die Ortsbeiräte Oggersheim und Nördliche Innenstadt am 
Verfahren beteiligt. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 
Stellungnahme 

ohne Anregungen 
Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Kreisverband Ludwigshafen e.V.  X   

2.  Amprion GmbH  X  

3.  Architektenbeirat X   

4.  Architektenkammer Rheinland-Pfalz X   

5.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – Städtebauliche Erneuerungen X   

6.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – Schulaufsicht   X 

7.  Bauern und Winzerverband Rlp Süd e.V.   X 

8.  BUND Kreisgruppe Ludwigshafen   X 

9.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr 

 X  

10.  Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  X  

11.  Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post + Eisen-
bahnen  

X   

12.  Creos Deutschland GmbH  X  

13.  Deutsche Bahn AG   X 

14.  Deutsche Telekom Technik GmbH Bauleitplanung   X 

15.  Deutsche Telekom Technik GmbH Trassenauskunft   X 

16.  Deutscher Wetterdienst  X  

17.  Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rlp  X  

18.  Eisenbahn Bundesamt X   

19.  Ericsson Services GmbH  X  

20.  Forstamt pfälzische Rheinauen X   

21.  Gascade Gastransport GmbH  X  
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22.  GDKE Direktion Landesarchäologie Speyer   X 

23.  GDKE Erdgeschichte  X  

24.  GDKE Landesdenkmalpflege   X 

25.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. X   

26.  Gesundheitsamt Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis X   

27.  Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach  X  

28.  Gewässerzweckverband Rebach-Speyerbach X   

29.  Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V. X   

30.  Handwerkskammer der Pfalz X   

31.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz   X 

32.  Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde X   

33.  Jüd. Kultusgemeinde Rheinpfalz X   

34.  Kampfmittelräumdienst RLP X   

35.  Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen X   

36.  TWL Netze GmbH X   

37.  LandesAktionsGemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. X   

38.  Landesamt für Geologie und Bergbau   X 

39.  Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung X   

40.  Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabauer X   

41.  Landesbetrieb Mobilität Speyer   X 

42.  Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V. X   

43.  Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V.  X  

44.  Landesverband der Rassegeflügelzüchter  X  

45.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz   X 

46.  Nachbarschaftsverband HD-MA  X  

47.  Naturfreunde Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kultur X   

48.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz   X 

49.  Neuapostolische Kirche X   

50.  Open Grid Europ GmbH  X  

51.  Pfalzkom Gesellschaft für Telekommunikation mbH X   

52.  Pfalzwerke Netz AG   X 

53.  Polizeiinspektion LU 1 X   

54.  Polizeiinspektion LU 2  X  
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55.  Pollichia - Geschäftsstelle   X 

56.  Protestantisches Dekanat Ludwigshafen X   

57.  Rhein-Haardt-Bahn GmbH X   

58.  Rhein-Main Rohrleitungstransportgesellschaft mbH  X  

59.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 

60.  Rheinpfalzbus GmbH X   

61.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  X  

62.  Sportkreisvorsitzender für die Stadt LU X   

63.  SGC Süd Obere Landespflegebehörde X   

64.  SGD Süd – Regionalstelle Gewerbeaufsicht  X  

65.  SGD Süd – Regionalstelle WAB   X 

66.  SGD Süd Abteilung 4 X   

67.  Technische Werke AG   X 

68.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG   X 

69.  Verband Region Rhein-Neckar X   

70.  VG Maxdorf Bauabteilung  X  

71.  VG Lambsheim-Heßheim X   

72.  VG Rheinauen X   

73.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH   X 

74.  Vermessungs- und Katasteramt  X  

75.  Vodafone GmbH Vodafone Kabel Deutschland GmbH  X  

76.  Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz  X  

77.  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein  X  

78.  Wintershall Holding GmbH  X  

79.  Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd X   

80.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Feuerwehr   X 

81.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Jugendamt X   

82.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Tiefbau   X 

83.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt - Naturschutz   X 

84.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt - Bodenschutz   X 

85.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt – Wasserbehörde, Abfall-
behörde 

 X  

86.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadtvermessung  X  
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87.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bauaufsicht   X 

88.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik X   

89.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadtentwässerung und Straßenunterhalt   X 
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden zum Planstand vom 11.05.2020 abgegeben:  

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Deutsche Telekom Technik GmbH Bauleitplanung, Schreiben vom 
12.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Berücksichtigung vorhandener Telekommunikationsleitun-
gen betrifft die nachgelagerten tiefbaulichen (Ausbau-) Pla-
nungen. Auf der Ebene der Bauleitplanung sind keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich.  
Das bereits festgesetzte Leitungsrecht wird zur Sicherung der 
Telekommunikationsversorgung erweitert. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  Deutsche Telekom Technik GmbH Trassenauskunft, Schreiben vom 
13.05.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Richtfunkverbindung wurde nachrichtlich im Bebauungs-
plan übernommen. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

3.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Schreiben vom 14.05.2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In südlicher Richtung ist gemäß dem Strukturkonzept zur Ent-
wicklungsachse West 2018 ein Schulstandort vorgesehen. Der 
Bau- und Grundstücksausschuss hat in seiner Sitzung am 
12.11.2018 das Strukturkonzept Entwicklungsachse West 
2018 zur Kenntnis genommen. 
Im Bebauungsplan wird unter Kapitel 7.3 „Bedarf an Kinderta-
gesstätte und Grundschulversorgung“ auf die Notwendigkeit 
einer Grundschule hingewiesen. Der mit dem Vorhaben ver-
bundene Mehrbedarf an Grundschulkapazitäten innerhalb des 
bestehenden Grundschulbezirks ist derzeit nicht gedeckt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

4.  Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 17.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein schalltechnisches Gutachten im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens berücksichtigt den durch die Bahnanlagen verur-
sachten Verkehrslärm. Entsprechende Maßnahmen die aus 
dem Gutachten resultieren wurden im Bebauungsplan festge-
setzt.  
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Anregungen hinsichtlich Emissionen aus dem Eisenbahn-
betrieb betreffen die spätere Bauausführung von Hochbauten. 
Auf der Ebene der Bauleitplanung sind keine weiteren Maß-
nahmen erforderlich.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

5.  GDKE Landesdenkmalpflege, Schreiben vom 18.05.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen betreffen die nachgelagerte Bauausführung 
des Vorhabens. 
Dem Vorhabenträger (Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co. 
KG) ist die Stellungnahme der Direktion Landesdenkmalpflege 
bekannt. 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan auf-
genommen. Weiterhin wird in der Begründung zum Bebau-
ungsplan in Kapitel 5.5 und im Umweltbericht unter Kapitel 
6.2.2 „Kultur- und Sachgüter“ auf den Fundort hingewiesen.  
Den Anregungen wurde somit Rechnung getragen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

6.  GDKE Direktion Landesarchäologie Speyer, Schreiben vom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen betreffen die nachgelagerte Bauausführung 
des Vorhabens. 
Den Vorhabenträgern ist die Stellungnahme bekannt. 



Begründung zur FNP Teiländerung Nr. 29 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ 

 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 127/204 - Stand: 06.10.2020 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

7.  BUND Kreisgruppe Ludwigshafen, Schreiben vom 17.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Großflächige Gesamtbetrachtung 
Es ist richtig, dass es sich bei der Bebauung um ein Teilstück 
im Zusammenhang einer größeren geplanten Gesamtbebau-
ung handelt (vgl. Rahmenplan zur Entwicklungsachse West 
2018). 
Bereits der Flächennutzungsplan 1999 stellt für den Bereich 
der Entwicklungsachse West eine bauliche Entwicklung dar. 
Die grundlegende Entscheidung, dass die Freifläche einer 
baulichen Entwicklung zugeführt werden sollen, wurde auf 
Ebene des Flächennutzungsplans bereits abgewogen. Die 
ökologischen Auswirkungen der Planungen wurden auf Ebene 
des Flächennutzungsplans bereits beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung zur FNP Teiländerung Nr. 29 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ 

 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 129/204 - Stand: 06.10.2020 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
Betrachtung der Umweltauswirkungen 
Die Auswirkungen der Bebauung wurden durch umfangreiche 
Gutachten zu den Themen Boden, Klima, Schall, Geruch, Ar-
tenschutz und Verkehr untersucht. Die Gutachtenergebnisse 
wurden im Grünordnungsplan eingearbeitet. 
Hinsichtlich der Klimauntersuchungen wurde eine gemeinsa-
me Untersuchung der benachbarten Bebauungspläne Nr. 657 
„Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ und Nr. 586b „Mittelstands-
park Mannheimer Straße“ erarbeitet. Die Betrachtung des Frei-
raums wurde somit nicht allein auf Ebene des Geltungsbe-
reichs durchgeführt.    
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1999 stellt nach wie 
vor die rechtsgültige Grundlage dar. 
Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens für den betroffenen Teilbereich im Parallelverfahren 
geändert. 
 
Umgebung des Plangebiets von Gewerbegebieten: 
Richtung Westen ist im Bebauungsplan eine Grünfläche als 
Pufferzone zum benachbarten in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“ 
festgesetzt. Richtung Süden grenzen Grünflächen (Festset-
zung im Bebauungsplan als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft sowie Ausgleichsflächen (vgl. Kapitel 6.3) an. In südli-
cher Richtung ist gemäß dem Strukturkonzept zur Entwick-
lungsachse West 2018 ein Schulstandort vorgesehen. Der 
Bau- und Grundstücksausschuss hat in seiner Sitzung am 
12.11.2018 das Strukturkonzept Entwicklungsachse West 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

2018 zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund der genannten Aspekte kann nicht von einer Insella-
ge gesprochen werden.  
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Zur Ertüchtigung der Verkehrsinfrastruktur 
Der Bau- und Grundstücksausschuss hat in seiner Sitzung am 
12.11.2018 die Stadtverwaltung beauftragt die Planungen zur 
Öffnung der Bayreuther Straße für den Kfz-Verkehr weiter zu 
betreiben und eine Umsetzung der Maßnahme vorzubereiten. 
Mit der Öffnung der Bayreuther Straße für den Kfz-Verkehr 
wird ein Ausbau der Straße erforderlich. Die Planungen zum 
Ausbau der Bayreuther Straße befinden sich in Vorbereitung. 
Zum Ausbau der Bayreuther Straße wird ein Bebauungsplan 
erforderlich. In diesem Bauleitplanverfahren werden die Eingrif-
fe in Natur und Landschaft ermittelt. Ebenfalls werden die 
Auswirkungen auf das Verkehrssystem betrachtet. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.  
 
Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes 
Der Grünordnungsplan zum Flächennutzungsplan stellt inner-
halb des Plangebiets entsprechende Kompensationsmaßnah-
men dar. Im Bebauungsplan werden die Kompensationsmaß-
nahmen durch die Festsetzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft innerhalb des Plangebiets umgesetzt. Die festge-
setzten Flächen liegen am Rand des Gebietes sowie entlang 
der Stadtbahngleise. Auf bisher ackerbaulich genutzten Flä-
chen werden Biotopstrukturen mit Ersatzlebensräumen für 
Mauereidechsen und Brutvogelarten des Siedlungsraumes 
geschaffen. Eine Anrechnung als Kompensationsfläche ist da-
her zulässig. 
Für Mauereidechsen ist die Verbindung zur vorhandenen Po-
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

pulation entlang der Gleise erforderlich.  
Durch die Festsetzung als Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft wird die Zweckbestimmung der Flächen verdeutlicht und 
gesichert. 
 
Störungen der Biotop- und Grünstrukturen durch Einwohner 
Das Anlegen einzelner Wegeverbindungen für Fuß- und Rad-
verkehr ist im Bereich der Maßnahmenflächen „Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft“ möglich. Der Charakter einer naturna-
hen Ausgestaltung der Grünfläche als Ausgleichsfläche muss 
aber gewährleistet sein. Südlich der Stadtbahnlinie werden 
Flächen mit naturschutzfachlicher Funktion angelegt. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Flächen weniger durch Hunde 
und Katzen gestört werden. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Maßnahmen für Rauchschwalbe 
Für die Rauchschwalben sind an geeigneter Stelle im Gebiet 
oder im Umfeld Ersatzbrutplätze zu schaffen. Mit dieser vorge-
zogenen Ausgleichsmaßnahme wird der Brutplatzverlust bei 
Abbruch der Stallungen kompensiert.  
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Wiedehopf und Wendehals wurden einmalig als seltene Nah-
rungsgäste im Gebiet beobachtet. Im Rahmen der Kompensa-
tion werden artenreiche Wiesenflächen geschaffen, die eben-
falls als Nahrungsflächen nutzbar sind. Weitere Maßnahmen 
für Arten seltener Nahrungsgäste sind planerisch nicht erfor-
derlich. 
Die Anregung wird daher zurückgewiesen.  
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Externe Kompensationsmaßnahmen liegen auch außerhalb 
des Freiraums zwischen Mannheimer Straße und A650. 
Ein gewisser Anteil der Ausgleichsflächen liegt innerhalb des 
Freiraums zwischen Mannheimer Straße und A650. 
Die übrigen externen Ausgleichsflächen liegen auf im Land-
schaftsplan der Stadt Ludwighafen von 1998 dafür vorgesehe-
nen Flächen und gehen somit konform mit § 7, Abs. 1 
LNatSchG Rheinland-Pfalz. Durch die räumliche Nähe zu be-
reits bestehenden Ausgleichsflächen und Landschaftselemen-
ten werden größere, zusammenhängende Biotopverbundstruk-
turen geschaffen (§7 Abs. 3, Nr. 5). Mit ihrer Flächenauswahl 
und den darauf geplanten Maßnahmen erfüllt die externe 
Kompensation somit die Vorgaben des § 7 LNatSchG Rhein-
land-Pfalz. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Aus-
gleichsflächen in der Nähe des Eingriffs liegen müssen. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Zur Rücksichtnahme auf vorhandene Biotop- und Grünstruktu-
ren 
Vorhandene Grün- und Biotopstrukturen wurden im Grünord-
nungsplan erfasst. Wo planerisch möglich, wurde der Erhalt 
festgesetzt. Für Grün- und Biotopstrukturen, die im Gebiet 
nicht erhaltbar waren, wurden im Ausgleichskonzept innerhalb 
des Gebietes und extern Flächen zur Neuanlage vorgesehen. 
Bestehende Baumstrukturen werden durch Festsetzung im 
Bebauungsplan gesichert. Die parkartige Freifläche des Hein-
rich-Pesch-Hauses mit bestehenden Baumbeständen wird als 
private Grünfläche festgesetzt. Die Magerwiese südlich des 
Reitplatzes wird auf Flächen südlich der Straßenbahnlinie neu 
angelegt, unter Verwendung des vorhandenen Boden- und 
Pflanzenmaterials. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den klimatischen Bedenken 
Die stadtklimatologischen Auswirkungen und Klimaverhältnisse 
des Gebiets wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
durch ein Klimagutachten geprüft: Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass für den Planzustand mit geplanten Ge-
bäuden des Pesch-Haus-Areals und des Quartier Kopernikus 
sowie dem benachbarten Bebauungsplangebiet Mittelstands-
park die Windgeschwindigkeit gegenüber dem Istzustand re-
duziert wird, insbesondere bedingt durch die höheren Baukör-
per. In der weiteren Umgebung zeichnen sich mit den Berech-
nungen keine wesentlichen Änderungen der mittleren Windge-
schwindigkeiten gegenüber dem Bestand ab. Bodennah wech-
seln sich zwischen der geplanten und bestehenden Bebauung 
die Bereiche mit Ab- und Zunahmen der mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeiten kleinräumig ab. Bis in einen Abstand 
von ca. 100 m werden über den Freiflächen die bodennahen 
Windgeschwindigkeiten durch die Planung verringert. Das be-
trifft neben dem Heinrich-Pesch-Haus und der nördlich an-
schließenden gewerblichen Nutzung auch die Mannheimer 
Straße. Die geplante Bebauung lässt zudem auch künftig eine 
gewisse Luftzirkulation zu, so dass in umliegenden Wohnge-
bieten keine nennenswerten Änderungen der mittleren Wind-
geschwindigkeiten und der Durchlüftungsverhältnisse zu er-
warten sind. 
Zu den Bedenken hinsichtlich der Baumpflanzungen: 
Im Bebauungsplan werden die Baumstandorte mit Ersatzver-
pflichtung festgesetzt. Abgehende Bäume müssen daher er-
setzt werden.  
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Vollständiger Ausgleich des Bodenverlustes 
Der Ausgleich großflächiger Bodenversiegelung durch großflä-
chige Entsiegelungsmaßnahmen ist im und außerhalb des Ge-
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biets nicht möglich. Als Ersatzmaßnahme werden landwirt-
schaftlich genutzte Böden in dauerhaft begrünte Flächen ohne 
Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden umgewandelt. Durch 
die dauerhafte Begrünung und Bepflanzung von ehemals 
ackerbaulich genutzten Flächen werden auf gleicher Fläche die 
Artenschutzerfordernisse kompensiert (multifunktionale Kom-
pensationsflächen). 
 
Bedenken hinsichtlich Neuanlage von Gebüschstrukturen bei 
gleichzeitiger Rodung vorhandener Strukturen: 
Die funktionale Kompensation von Gehölzverlusten durch 
Neupflanzungen bedingt eine planerisch nicht zu bewältigende 
Zeitschleife. Daher ist der unvermeidliche „time lag“ zwischen   
Habitatverlust und der Funktionserreichung der neu angelegten 
Gehölzstrukturen im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen 
zu tolerieren. Die Neuanlage von Eidechsen-Habitaten als CEF 
Maßnahme werden bereits vor der Durchführung des Eingriffs 
umgesetzt. 
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8.  Naturschutzbund Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 16.06.2020 

 

 
Zur Umgrenzung von Gewerbeflächen: 
Das Plangebiet ist nicht vollständig von Gewerbeflächen um-
schlossen. Richtung Osten grenzen Mischbauflächen entlang 
der Frankenthaler Straße an (vgl. B-Plan Nr. 633 „Frankentha-
ler Straße“). Richtung Westen ist im Bebauungsplan eine 
Grünfläche als Pufferzone zum benachbarten in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan Nr. 586b „Mittelstandspark 
Mannheimer Straße“ festgesetzt. Richtung Süden grenzen 
Grünflächen (Festsetzung im Bebauungsplan als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft sowie Ausgleichsflächen (vgl. Kapitel 
6.3) an. In südlicher Richtung ist gemäß dem Strukturkonzept 
zur Entwicklungsachse West 2018 ein Schulstandort vorgese-
hen. Der Bau- und Grundstücksausschuss hat in seiner Sit-
zung am 12.11.2018 das Strukturkonzept Entwicklungsachse 
West 2018 zur Kenntnis genommen. 
 
Zum Verlust der Freifläche: 
Bereits der Flächennutzungsplan 1999 stellt für diesen Bereich 
eine bauliche Entwicklung dar. Die grundlegende Entschei-
dung, dass den Flächen eine bauliche Entwicklung zugeführt 
werden soll, wurde auf Ebene des Flächennutzungsplans be-
reits abgewogen. 
Der Anmerkung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Verlust landwirtschaftlicher Fläche: 
Die Zielsetzung des Bebauungsplanes ist von der städtebauli-
chen Erwägung getragen, eine umfeldverträgliche gemischte 
Nutzung mit hohem Wohnanteil zu ermöglichen.  
Flächen für Wohnraum in Verbindung mit kulturellen, sozialen 
und gewerblichen Angeboten im Sinne eines Urbanen Gebiets 
nach §6a BauNVO wird der Vorrang vor landwirtschaftlichen 
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Flächen eingeräumt. 
Die externen Ausgleichsflächen liegen auf im Landschaftsplan 
der Stadt Ludwighafen von 1998 dafür vorgesehenen Flächen 
und gehen somit konform mit § 7, Abs. 1 LNatSchG Rhein-
land-Pfalz. Durch die räumliche Nähe zu bereits bestehenden 
Ausgleichsflächen und Landschaftselementen werden größe-
re, zusammenhängende Biotopverbundstrukturen geschaffen 
(§7 Abs. 3, Nr. 5). Mit ihrer Flächenauswahl und den darauf 
geplanten Maßnahmen erfüllt die externe Kompensation somit 
die Vorgaben des § 7 LNatSchG Rheinland-Pfalz. 
 
Das Dilemma, dass Fläche nicht vermehrbar ist, ist im Rah-
men der Bauleitplanung nicht lösbar. Wenn Flächen überbaut 
werden sollen, muss aufgrund der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung auch eine Kompensation stattfinden, unter Be-
rücksichtigung landwirtschaftlicher Interessen. Die Neuschaf-
fung von artenreichen Wiesen- und Gehölzflächen ist aus Ar-
tenschutzgründen erforderlich und bedingt den Verlust land-
wirtschaftlich genutzter Flächen auch außerhalb des Bebau-
ungsplan-Gebietes. 
Die Anregung wird daher zurückgewiesen. 
 
Es wird angeführt, dass sich ein Großteil der Ausgleichsflä-
chen abseits der geplanten Maßnahmen befinden 
 
Es handelt sich hierbei nicht um eine Verlegenheitslösung. Den 

externen Ausgleichsflächen liegt der Landschaftsplan der Stadt 

Ludwigshafen (siehe Ausführungen oben) zu Grunde. Die ex-

ternen Ausgleichsflächen liegen zudem im Anschluss an vor-

handene Wiesen- oder Gehölzstrukturen, wodurch das Biotop-

potential verbessert und ein Biotopverbund entwickelt wird. Die 

Fläche westlich des "Affengrabens" in Ruchheim wird nicht 

mehr als Kompensation herangezogen. Dafür werden neue 
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Flächen (nord-) östlich der Rotkreuzstraße ausgewählt (Kapitel 

6.3 „Externer Kompensationsbedarf).  

Auch die neu ausgewählten Flächen entsprechen den Zielen 

des Flächennutzungsplans und Landschaftsplans und gehen 

konform mit dem Artenschutz. Außerdem liegen nun größere 

Flächenanteile näher am Ort des Eingriffs. 

Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 

 
 
Klimatische Beeinflussung 
Die stadtklimatologischen Auswirkungen und Klimaverhältnisse 
des Gebiets wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
durch ein Klimagutachten geprüft: Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass für den Planzustand mit geplanten Ge-
bäuden des Pesch-Haus-Areals und des Quartier Kopernikus 
sowie dem benachbarten Bebauungsplangebiet Mittelstands-
park die Windgeschwindigkeit gegenüber dem Istzustand re-
duziert wird, insbesondere bedingt durch die höheren Baukör-
per. In der weiteren Umgebung zeichnen sich mit den Berech-
nungen keine wesentlichen Änderungen der mittleren Windge-
schwindigkeiten gegenüber dem Bestand ab. Bodennah wech-
seln sich zwischen der geplanten und bestehenden Bebauung 
die Bereiche mit Ab- und Zunahmen der mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeiten kleinräumig ab. Bis in einen Abstand 
von ca. 100 m werden über den Freiflächen die bodennahen 
Windgeschwindigkeiten durch die Planung verringert. Das be-
trifft neben dem Heinrich-Pesch-Haus und der nördlich an-
schließenden gewerblichen Nutzung auch die Mannheimer 
Straße. Die geplante Bebauung lässt zudem auch künftig eine 
gewisse Luftzirkulation zu, so dass in umliegenden Wohnge-
bieten keine nennenswerten Änderungen der mittleren Wind-
geschwindigkeiten und der Durchlüftungsverhältnisse zu er-
warten sind. 
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9.  Pollichia Verein für Naturforschung und Landespflege e.V. 
 

 

Siehe Stellungnahme der Verwaltung unter 3. BUND Kreis-
gruppe Ludwigshafen, Schreiben vom 17.06.2020 
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10.  Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 09.06.2020 
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Bei der Anregung handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Empfehlungen des Trägers bzw. der Behörde, 
weshalb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht er-
forderlich ist.  
 
 
Ein entsprechender Hinweis zur Radonprognose ist im Bebau-
ungsplan enthalten. 
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11.  Landesbetrieb Mobilität Speyer, Schreiben vom 16.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabauer wurde 
im Rahmen des Verfahrens beteiligt. Die Anregungen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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12.  SGD Süd – Regionalstelle WAB, Schreiben vom 16.06.2020 
 

 

Zu den genannten Gutachten: 
Die folgenden Bodengutachten wurden mit Schreiben vom 

02.03.2020 zur Abstimmung der SGD (Referat 34) vorge-
legt: 

- Historische Recherche 
-Orientierende umwelttechnische Erkundung 
- Ergänzende Erkundung Verdachtsfläche 4 
- Kopernikussiedlung - Umwelt- und Abfalltechnischer Bericht 
 

Weiterhin wurde das Entwässerungskonzept (Lageplan und 
Bericht) von der Unteren Wasser- und Abfallbehörde am 
07.05.2019 zur Abstimmung an die SGD gesendet. Die SGD 
erteilte Rückmeldung am 18.06.2019. 
 
Zur angefragten Fristverlängerung: 
Am 10.06.2020 wurden von der SGD um Fristverlängerung 
(ohne Nennung des Grundes) bis zum 30.06.2020 angefragt. 
Der Fristverlängerung wurde mit Antwortschreiben vom 
10.06.2020 aufgrund der nachfolgenden Gründen nicht zuge-
stimmt: 
 
- Der Zeitraum der Behördenbeteiligung wurde bereits auf 33 
Tage ausgeweitet. Gesetzlich vorgeschrieben sind 30 Tage. 
- Eine Verlängerung der Behördenbeteiligung hätte Konse-
quenzen auf die Zeitschiene des Bauleitplanverfahrens, die mit 
den Vorhabenträgern abgestimmt ist. Ein geplanter Satzungs-
beschluss im Oktober wäre dann nicht mehr möglich.  
- Die frühzeitige Behördenbeteiligung wurde bereits durchge-
führt. Die damals eingegangene Stellungnahme der SGD wur-
de berücksichtigt. 
 
Es werden keine Angaben gemacht, welche Unterlagen konk-
ret fehlen, um eine Stellungnahme zu ermöglichen. Die Bo-
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dengutachten wurden in Papierform und in Farbe bereits zu-
gestellt (siehe oben). 
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13.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, Schreiben vom 14.05.2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt. In einem 
städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan verpflichtet sich 
der Vorhabenträger zur Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen. 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
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14.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Schreiben vom 17.06.2020

 

 
 
Wenn Anpassungsmaßnahmen in der Frankenthaler Straße 
geplant sind, könnte ein barrierefreier Ausbau der Bushalte-
stelle erfolgen. 
 
Bei der optional geplanten Stadtbahnhaltestelle handelt es 
sich im Bebauungsplan um einen zeichnerischen Hinweis. Zur 
besseren Verdeutlichung, dass es sich nicht um eine bauleit-
planerische Festsetzung handelt, wird der zeichnerische Hin-
weis in der Planzeichnung außerhalb des Geltungsbereichs 
dargestellt. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
 
Der Stellplatzschlüssel kann auf einen Stellplatz je Wohnein-
heit reduziert werden, sofern entsprechende Mobilitätsmaß-
nahmen umgesetzt werden. Ansonsten gilt: 
 
Die Reduzierung auf mindestens einen Stellplatz je Wohnein-
heit ist möglich, wenn der Nachweis geführt wird, dass durch 
Mobilitätsmaßnahmen nur ein Stellplatz je Wohneinheit erfor-
derlich ist. Die Mobilitätsmaßnahmen müssen mindestens Re-
gelungen zu Mobilitätsmanagement, Parkraumbewirtschaftung 
privater Stellplätze, leichtzugängliche und geschützte Fahrrad-
stellplätze sowie Sharingsysteme treffen. 
Ansonsten gilt:  
-Für Wohnungen mit bis zu 50m² Wohnfläche ist 1 Stellplatz 
nachzuweisen. 
- Für Wohnungen mit bis zu 75m² Wohnfläche sind 1,25 Stell-
plätze nachzuweisen. 
- Für Wohnungen mit mehr als 75m² Wohnfläche sind 1,5 
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Stellplätze nachzuweisen. 
 
Allein ein Stellplatzschlüssel von 1:1 würde nicht ausreichen, 
um die ÖPNV-Nutzungsbereitschaft zu erhöhen. Hier bedarf 
es u.a. auch eine Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und der 
weiteren Sensibilisierung der Bevölkerung. 
Weiterhin handelt es sich bei dem Plangebiet um eine inner-
städtische Randlage, sodass nicht grundsätzlich das Parkrau-
mangebot reduziert werden sollte. 
Ohne den Nachweis eines vernünftigen Maßes an privaten 
Stellplätzen würden sich der Druck auf in der Umgebung kaum 
vorhandene öffentliche Parkplätze erhöhen, weshalb entspre-
chende Konflikte entstehen können.  
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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15.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Schreiben vom 10.06.2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem der Bundesgesetzgeber mit der Baurechtsnovelle 
2017 im Hinblick auf den gestiegenen Wohnraumbedarf die 
neue Baugebietsart „Urbanes Gebiet“ eingeführt hat, wird es 
mit dem Instrument der Festsetzung „Urbanes Gebiet“ auch 
möglich, die gebotene Rücksichtnahme zwischen Gewerbe-
entwicklung innerhalb und außerhalb des Bebauungsplange-
bietes und Wohnbebauung ohne weitere Einschränkungen zu 
gewährleisten. 
Die Gewerbeentwicklung innerhalb des Plangebietes sowie die 
bestehenden und geplanten umliegenden Gewerbegebiete 
außerhalb des Geltungsbereichs wurde im Schallgutachten 
zum Bebauungsplan berücksichtigt. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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16.  Telefonica Germany GmbH, Schreiben vom 09.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Richtfunkverbindungen wurden nachrichtlich im Bebau-
ungsplan übernommen. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Gebäudehöhen nehmen 
Rücksicht auf die Richtfunkverbindungen. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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17.  

Technische Werke AG, Schreiben vom 15.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Anregung handelt es sich um allgemein gültige Stan-
dards bzw. Vorschriften des Trägers bzw. der Behörde, wes-
halb ein besonderer Hinweis im Bebauungsplan nicht erforder-
lich ist. 
Diese sind erst bei der Umsetzung der Planung relevant und 
sind dort zu beachten. Die Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die vorhandene Trafostation wird im Bebauungsplan zeichne-
risch festgesetzt mit entsprechender textlicher Ausweisung der 
Leitungsrechte. 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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18.  Pfalzwerke Netz AG, Schreiben vom 17.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Bauausführung des 
Vorhabens. 
Die Vorhabenträger sind über die Stellungnahme informiert. 
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19.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 17.06.2020 

 

Die Renaturierung des Altrheingrabens ist eine Gewässerent-
wicklungsmaßnahme die bereits im Landschaftsplan zum Flä-
chennutzungsplan ´99 vorgesehen war, und von langer Hand 
vorbereitet wurde. Daher handelt es sich hier sowohl zeitlich 
als auch inhaltlich um ein getrenntes und eigenständiges Ver-
fahren. Aus diesem Grund muss die Renaturierung des Alt-
rheingrabens für diese Maßnahme nicht herangezogen wer-
den.  
 

Die externen Ausgleichsflächen liegen auf im Landschaftsplan 
der Stadt Ludwighafen von 1998 dafür vorgesehenen Flächen 
und gehen somit konform mit § 7, Abs. 1 LNatSchG Rhein-
land-Pfalz. Durch die räumliche Nähe zu bereits bestehenden 
Ausgleichsflächen und Landschaftselementen werden größe-
re, zusammenhängende Biotopverbundstrukturen geschaffen 
(§7 Abs. 3, Nr. 5). Mit ihrer Flächenauswahl und den darauf 
geplanten Maßnahmen erfüllt die externe Kompensation somit 
die Vorgaben des § 7 LNatSchG Rheinland-Pfalz. 
 
Das Dilemma, dass Fläche nicht vermehrbar ist, ist im Rah-
men der Bauleitplanung nicht lösbar. Wenn Flächen überbaut 
werden sollen, muss aufgrund der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung auch eine Kompensation stattfinden, unter Be-
rücksichtigung landwirtschaftlicher Interessen. Die Neuschaf-
fung von artenreichen Wiesen- und Gehölzflächen ist aus Ar-
tenschutzgründen erforderlich und bedingt den Verlust land-
wirtschaftlich genutzter Flächen auch außerhalb des Bebau-
ungsplangebietes. 
Die Berücksichtigung und Vereinbarkeit agrarstruktureller Be-
lange bei der Auswahl der externen Ausgleichsflächen (siehe 
Punkt A bis D) wurde zwischen den Vorhabenträgern, der 
Landwirtschaftskammer und Vertretern der örtlichen Landwirt-
schaft in gemeinsamer Sitzung am 25.06.2020 mit Vertretern 
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der Stadtverwaltung besprochen. 
Im Umweltbericht in Kapitel 6.3 „Externer Kompensationsbe-

darf“ wurden die Flurstücksnummern und die entsprechenden 

Größenangaben ergänzt. Der Anregung wurde somit Rech-

nung getragen. 

 

Zu A) 

Ersatzfläche E 3 (Kapitel 6.3 „Externer Kompensationsbedarf): 

Eine dingliche Sicherung von weiteren städtischen Flächen 

führt zu einer besseren Arrondierung von landwirtschaftlichen 

Flächen mit bestehenden Ausgleichsflächen. Das Flurstück Nr. 

1476 kann in den kommenden Jahren weiterhin landwirtschaft-

lich genutzt werden, da die Flächen in Oppau dem gesamten 

Teilbereich "Heinrich-Pesch-Haus" (MU 3 bis MU 3f) zugeord-

net werden sollen, in dem zunächst kaum Bauaktivität stattfin-

det.  

Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 

 

Zu B) 

Durch eine Arrondierung mit städtischen Flächen (dingliche 

Sicherung des Flurstücks 2405/2 Gemarkung Oggersheim) im 

Bereich der bestehenden "Schlehenhecke" weiter südlich 

kommt es zu keiner Aufspaltung großflächiger Schlageinheiten. 

Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 

 

Zu C) 

Die Ersatzfläche E 1 (Kapitel 6.3 „Externer Kompensationsbe-

darf) "In der Marlach" mit einer Gesamtgröße von 15.600 m² 

berücksichtigt mit ihrer Umsetzung die Kernaussagen von Flä-

chennutzungsplan und Landschaftsplan innerhalb der Entwick-

lungsachse West. Umliegende vorhandene für die Agrarstruk-
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tur eher verzichtbare Flurstücke wurden durch Hinzunahme der 

Flurstücksnummern 2108, 2108/2, 2109, 2109/2 Mundenheim 

berücksichtigt. Der Anregung wurde teilweise Rechnung getra-

gen. 

 

Zu D) 

Die Fläche 700/2 westlich des "Affengrabens" in Ruchheim 

wird nicht mehr für die Kompensation herangezogen. Dafür 

werden zum einen neue Flächen (nord-) östlich der Rotkreuz-

straße ausgewählt (Kapitel 6.3 „Externer Kompensationsbe-

darf). Zum anderen gibt es ein Flächenzuwachs bei der Ersatz-

fläche 2 und durch die Vergrößerung der Flächen in der Ge-

markung Oppau. 

Auch die neu ausgewählten Flächen entsprechen den Zielen 

des Flächennutzungsplans und Landschaftsplans und gehen 

konform mit dem Artenschutz. Außerdem liegen nun größere 

Flächenanteile näher am Ort des Eingriffs. 

Ein gemeinsamer Erörterungstermin fand am 25.06.2020 statt. 

Dabei wurden die Anmerkungen zu den angeführten Punkten 

A) bis D) besprochen.  
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20.  Bauern und Winzerverband Rlp Süd e.V., Schreiben vom 15.06.2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche Nr. 700/2 westlich des "Affengrabens" in Ruchheim 
wird nicht mehr als Kompensation herangezogen. Dafür wur-
den zum einen neue Flächen (nord-) östlich der Rotkreuzstra-
ße ausgewählt. Zum anderen gibt es ein Flächenzuwachs bei 
der Ersatzfläche 2 (Kapitel 6.3 „Externer Kompensationsbe-
darf) und durch eine Vergrößerung der Flächen in der Gemar-
kung Oppau.  
Auch die neu ausgewählten Flächen entsprechen den Zielen 
des Flächennutzungsplans und Landschaftsplans und gehen 
konform mit dem Artenschutz. Außerdem liegen nun größere 
Flächenanteile näher am Ort des Eingriffs. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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21.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Feuerwehr, Schreiben vom 
16.06.2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1) 
Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde in die 
Begründung Kapitel 3.2 unter Ver- und Entsorgung aufge-
nommen. Der Leitungsträger wurde darüber informiert. Bei der 
Umsetzung der Planung/der Erschließung des Gebiets wird 
dieser Aspekt berücksichtigt. 
 
 
Zu 2) 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung unter Kapitel 9.3.2. (14.) 
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Feuerwehr, Schreiben 
vom 18.05.2018. 
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22.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, 
Schreiben vom 16.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungen zur Niederschlagswasserversickerung wurden 
im Bebauungsplan aufgenommen: Dabei ist das anfallende 
Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück zurückzu-
halten und auf diesem für Brauchwasserzwecke zu verwerten, 
und/oder dem natürlichen Wasserkreislauf durch Verdunstung 
und Versickerung über die belebte Bodenzone zuzuführen. 
Das anfallende Niederschlagswasser der Verkehrsflächen ist in 
den gekennzeichneten Versickerungsbereichen der öffentli-
chen Grünflächen in begrünten Mulden zu versickern. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Bezüglich Schmutzwasserkanal fanden erste Gespräche zwi-
schen dem Bereich Stadtentwässerung und den Vorhabenträ-
gern statt. Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern be-
kannt. 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine Entwässe-
rungskonzeption erstellt mit dem Ergebnis, dass auf den priva-
ten Grundstücken das Niederschlagswasser zur Versickerung 
gebracht werden kann. Entsprechende Festsetzungen zur Nie-
derschlagswasserversickerung wurde im Bebauungsplan auf-
genommen.  
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Das Entwässerungskonzept wurde mit Schriftverkehr vom 
07.05.2019 zwischen der Unteren Wasser- und Abfallbehörde 
der Stadt Ludwigshafen und der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Süd abgestimmt. 
Die Anregungen hinsichtlich der Anträge zur Errichtung von 
öffentlichen und privaten Versickerungsanlagen werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Niederschlagswasser ist nur in nachweislich unbelastetem Un-
tergrund zulässig. 
Ein entsprechender Hinweis wurde im Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
Die Anregungen zu Abwassersatzung und Starkregenereignis-
se werden zur Kenntnis genommen. 
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23.  
Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt – Naturschutz, Schreiben 
vom 16.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Flächennutzungsplan-Teiländerung Nr. 29 
Siehe Stellungnahme der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
unter Kapitel 10.5.2 Nr. 16: Stadt Ludwigshafen am Rhein, 
Bereich Umwelt – Naturschutz, Schreiben vom 28.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bestehenden Baumstandorte werden durch die Aufnahme 
einer Festsetzung zu deren dauerhaften Erhalt in den Bebau-
ungsplan langfristig gesichert. Eine Darstellung tatsächlicher 
Größen wurde aus plangrafischen Gründen unterlassen und ist 
aus planungsrechtlicher Sicht auch nicht erforderlich bzw. ziel-
führend. Inwiefern die örtliche Situation bzw. jeweilige Baum-
größe Auswirkungen auf den architektonischen Entwurf nach 
sich zieht, obliegt regelmäßig dem Aufgabengebiet des ausfüh-
renden Planers.  
Die Anregung wird daher zurückgewiesen.  
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Die Festsetzung zu Werbeanlagen regelt nur die Werbeanla-
gen auf privaten Grundstücken. Für Werbeanlagen sind ent-
sprechende Genehmigungen einzuholen. Im Genehmigungs-
verfahren wird die Verträglichkeit der Anlagen auf Grünflächen 
und Bäumen geprüft. Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Das Kompensationskonzept entspricht den Anforderungen des 
§ 7 Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz. 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Kompensationskonzept sowie die Umsetzung der Kom-
pensations- und Artenschutzmaßnahmen werden im Städte-
baulichen Vertrag verbindlich zwischen Vorhabenträgern und 
Stadt geregelt.  
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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24.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Umwelt – Bodenschutz, Schreiben 
vom 18.05.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen betreffen die nachgelagerte Bauausführung 
des Vorhabens. 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt. 
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25.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bauaufsicht, Schreiben vom 04.06.2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen betreffen die nachgelagerte Bauausführung 
des Vorhabens. 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt.  
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26.  Stadt Ludwigshafen am Rhein, Bereich Tiefbau, Schreiben vom 12.06.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Bauausführung des 
Vorhabens. 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt. 
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9.3.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte durch den öffentlichen Aushang des Bebauungsplanentwurfs samt Ent-
wurf der Begründung in der Zeit zwischen dem 09.07.2020 und dem 14.08.2020, worüber die nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligten Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange entsprechend benachrichtigt wurden. Für die Dauer der öffentlichen Auslegung konnten die ausgelegten Unterlagen 
auch im Internet unter www.ludwigshafen.de über den Pfad: Nachhaltig / Planen, Bauen, Wohnen / Bauleitplanung / Öffentlichkeitsbeteiligung einge-
sehen werden.  
Im Rahmen der Offenlage wurden keine Anregungen von Bürgern geäußert. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der durchgeführten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 Abs. 2 BauGB wurde die Lage der Ausgleichsflächen angepasst (Kapitel 6.3).  

Im Rahmen der Offenlage gingen folgende Anregungen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zum Planstand vom 01.07.2020 

ein: 
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1. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 13.07.2020 

 

Die dreieckige Ausbuchtung (ca. 150qm) liegt auf dem Flur-
stück Nr. 1476 (im Besitz der Vorhabenträger) und soll weiter 
landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, da eine Bewirtschaf-
tung der unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Flä-
chen ansonsten erheblich erschwert wird. 
 
Da insgesamt die externen Ausgleichsflächen mit 40.383 qm 
(nach Abzug der 150 qm) leicht im Plus zu den im Grünord-
nungsplan ermittelten 4 ha liegen, wird dem Anliegen der 
Landwirtschaftskammer zugestimmt. Das Anliegen wird im 
Rahmen der Durchführung und Umsetzung der Ausgleichsflä-
che berücksichtigt und im Städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
Der Anregung wurde somit Rechnung getragen. 
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2. GDKE Landesdenkmalpflege, Schreiben vom 13.05.2020 

 
 

 
 
 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung unter Kapitel 10.5.3 (5.)  
GDKE Landesdenkmalpflege, Schreiben vom 18.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbh, Schreiben vom 
10.07.2020 

 

 
 
Die entsprechenden Vorgaben und Vorschriften sind im Rah-
men der Bauausführung zu berücksichtigen. 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt. 
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Begründung zur FNP Teiländerung Nr. 29 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“ 

 

 
 
4-125;H.Katz;3163 - 184/204 - Stand: 06.10.2020 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonica Germany GmbH, Schreiben vom 03.08.2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung unter Kapitel 10.5.3 (16.)  
Telefonica Germany GmbH, Schreiben vom 09.06.2020. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermessungs- und Katasteramt, Schreiben vom 28.07.2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Bauausführung des 
Vorhabens und werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Schreiben vom 13.08.2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung zu Veränderungen im Haltestellenbereich betrifft 
die nachgelagerte Bauausführung des Vorhabens und wird zur 
Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt. 
 
 
Die Stellungnahmen der Verwaltung in Kapitel 10.5.2 (6. 
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Schreiben vom 30.05.2018) und 
Kapitel 10.5.3 (14. Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Schreiben 
vom 17.06.2020) wurden entsprechend angepasst. Der Anre-
gung wurde somit Rechnung getragen. 
 
Das Schreiben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH vom 
17.06.2020 war bereits in der Begründung (Stand Planoffenla-
ge gemäß § 3(2) BauGB vom 01.07.2020) in Kapitel 10.5.3 
eingearbeitet. Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 18.08.2020 
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Die Anregungen zum Baugrundaufbau betreffen die nachgela-
gerte Bauausführung des Vorhabens und werden zur Kenntnis 
genommen. 
Die Stellungnahme ist den Vorhabenträgern bekannt. 
 
 
Siehe auch Stellungnahme der Verwaltung unter Kapitel 10.5.3 
(10.)  
Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 
09.06.2020. 
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Die Begründung unter Kapitel 5.5 (Bebauungsplan) wurde 
entsprechend redaktionell angepasst. 
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8. 

Deutsche Telekom Technik GmbH Bauleitplanung, Schreiben vom 
18.08.2020 

 
 
 

 
 
 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung unter Kapitel 10.5.3 (1.)  
Deutsche Telekom Technik GmbH Bauleitplanung, Schreiben 
vom 12.06.2020 
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